
Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts 
 

Beschlossen vom Bundestag am 11.10.2001 – Gesetzestext ohne Begründung 
 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

 
(1) Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  In § 121 Abs. 2 wird das Wort „dreißig“ durch das Wort „zehn“ 
ersetzt. 
 
2.  § 124 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „des § 203 Abs. 2 und der §§ 
206, 207“ durch die Angabe „der §§ 206, 210 und 211“ ersetzt. 
 
b)  In Absatz 3 wird das Wort „dreißig“ durch das Wort „zehn“ ersetzt.  
 
3.  Im ersten Buch wird der fünfte Abschnitt wie folgt gefasst: 
 

„Abschnitt 5 
Verjährung 

 
Titel 1 

Gegenstand und Dauer der Verjährung 
 

§ 194 
Gegenstand der Verjährung 

 
(1) Das Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlan-
gen (Anspruch), unterliegt der Verjährung. 
 
(2) Ansprüche aus einem familienrechtlichen Verhältnis unterliegen der 
Verjährung nicht, soweit sie auf die Herstellung des dem Verhältnis 
entsprechenden Zustandes für die Zukunft gerichtet sind. 
 

§ 195 
Regelmäßige Verjährungsfrist 

 
Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. 
 

§ 196 
Verjährungsfrist bei 

Rechten an einem Grundstück 
 
Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück 
sowie auf Begründung, Übertragung oder Aufhebung eines Rechts an 
einem Grundstück oder auf Änderung des Inhalts eines solchen Rechts 
sowie die Ansprüche auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren. 
 

§ 197 
Dreißigjährige Verjährungsfrist 

 
(1) In 30 Jahren verjähren, soweit nicht ein anderes bestimmt ist,  
1.  Herausgabeansprüche aus Eigentum und anderen dingl ichen 
Rechten, 
2.  familien- und erbrechtliche Ansprüche, 
3.  rechtskräftig festgestellte Ansprüche,  
4.  Ansprüche aus vollstreckbaren Vergleichen oder vollstreckbaren 
Urkunden und 
5.  Ansprüche, die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Feststel-
lung vollstreckbar geworden sind. 
 

(2) Soweit Ansprüche nach Absatz 1 Nr. 2 regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen oder Unterhaltsleistungen und Ansprüche nach Absatz 1 
Nr. 3 bis 5 künftig fällig werdende regelmäßig wiederkehrende Leistun-
gen zum Inhalt haben, tritt an die Stelle der Verjährungsfrist von 30 
Jahren die regelmäßige Verjährungsfrist.  
 

§ 198 
Verjährung bei Rechtsnachfolge 

 
Gelangt eine Sache, hinsichtlich derer ein dinglicher Anspruch besteht, 
durch Rechts nachfolge in den Besitz eines Dri tten, so kommt die 
während des Besitzes des Rechts vorgängers verstrichene Verjäh-
rungszeit dem Rechtsnachfolger zugute.  
 

§ 199 
Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Höchstfristen 

 
(1) Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des 
Jahres, in dem  
1.  der Anspruch entstanden ist und 
2.  der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe 
Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
 
(2) Schadensersatzansprüche, die auf der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit beruhen, verjähren ohne 
Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob fahrlässige 
Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, der Pflicht-
verletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden Ereignis an. 
 
 
(3) Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren  
1.  ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis 
in zehn Jahren von ihrer Entstehung an und 
2.  ohne Rücksicht auf ihre Entstehung und die Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis in 30 Jahren von der Begehung der Handlung, 
der Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an. 
Maßgeblich ist die früher endende Frist.  
 
(4) Andere Ansprüche als Schadensersatzansprüche verjähren ohne 
Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis in zehn 
Jahren von ihrer Entstehung an. 
 
(5) Geht der Anspruch auf ein Unterlassen, so tritt an die Stelle der 
Entstehung die Zuwiderhandlung. 
 

§ 200 
Beginn anderer Verjährungsfristen 

 
Die Verjährungsfrist von Ansprüchen, die nicht der regelmäßigen 
Verjährungsfrist unterliegen, beginnt mit der Entstehung des An-
spruchs, soweit nicht ein anderer Verjährungsbeginn bestimmt ist. § 
199 Abs. 5 findet entsprechende Anwendung.  
 

§ 201 
Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen 

 
Die Verjährung von Ansprüchen der in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 be-
zeichneten Art beginnt mit der Rechtskraft der Entscheidung, der 
Errichtung des vollstreckbaren Titels oder der Feststellung im Insol-
venzverfahren, nicht jedoch vor der Entstehung des Anspruchs. § 199 
Abs. 5 findet entsprechende Anwendung. 
 

§ 202 
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Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung 
 
(1) Die Verjährung kann bei Haftung wegen Vorsatzes nicht im Voraus 
durch Rechtsgeschäft erleichtert werden. 
  
(2) Die Verjährung kann durch Rechtsgeschäft nicht über eine Verjäh-
rungsfrist von 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
hinaus erschwert werden.  
 

Titel 2 
Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung 

 
§ 203 

Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen 
 
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlun-
gen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Um-
stände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere 
Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt 
frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.  
 

§ 204 
Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung 

 
(1) Die Verjährung wird gehemmt durch 
1.  die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf Feststellung des 
Anspruchs, auf Erteilung der Vollstreckungsklausel oder auf Erlass des 
Vollstreckungsurteils,  
2.  die Zustellung des Antrags im vereinfachten Verfahren über den 
Unterhalt Minderjähriger,  
3.  die Zustellung des Mahnbescheids im Mahnverfahren,  
4.  die Veranlassung der Bekanntgabe des Güteantrags, der bei einer 
durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten 
Gütestelle oder, wenn die Parteien den Einigungsversuch einvernehm-
lich unternehmen, bei einer sonstigen Gütestelle, die Streitbeilegungen 
betreibt, eingereicht ist; wird die Bekanntgabe demnächst nach der 
Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der Verjäh-
rung bereits mit der Einreichung ein, 
5.  die Geltendmachung der Aufrechnung des Anspruchs im Prozess, 
6.  die Zustellung der Streitverkündung, 
7.  die Zustellung des Antrags auf Durchführung eines selbständigen 
Beweisverfahrens,  
8.  den Beginn eines vereinbarten Begutachtungsverfahrens oder die 
Beauftragung des Gutachters in dem Verfahren nach § 641a, 
9.  die Zustellung des Antrags auf Erlass eines Arrestes, einer eins t-
weiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung, oder, wenn 
der Antrag nicht zugestellt wird, dessen Einreichung, wenn der Arres t-
befehl, die einstweilige Verfügung oder die einstweilige Anordnung 
innerhalb eines Monats seit Verkündung oder Zustellung an den Gläu-
biger dem Schuldner zugestellt wird, 
10.  die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren oder im 
Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren, 
11.  den Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens, 
12.  die Einreichung des Antrags bei einer Behörde, wenn die Zulässig-
keit der Klage von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängt und 
innerhalb von drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage 
erhoben wird; dies gilt entsprechend für bei einem Gericht oder bei 
einer in Nummer 4 bezeichneten Gütestelle zu stellende Anträge, 
deren Zulässigkeit von der Vorentscheidung einer Behörde abhängt,  
13.  die Einreichung des Antrags bei dem höheren Gericht, wenn 
dieses das zuständige Gericht zu bestimmen hat und innerhalb von 
drei Monaten nach Erledigung des Gesuchs die Klage erhoben oder 
der Antrag, für den die Gerichtsstandsbestimmung zu erfolgen hat, 
gestellt wird, und 
14.  die Veranlassung der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf 
Gewährung von Prozesskostenhilfe; wird die Bekanntgabe demnächst 
nach der Einreichung des Antrags veranlasst, so tritt die Hemmung der 
Verjährung bereits mit der Einreichung ein. 
 

(2) Die Hemmung nach Absatz 1 endet sechs Monate nach der rechts-
kräftigen Entscheidung oder anderweitigen Beendigung des eingeleite-
ten Verfahrens. Gerät das Verfahren dadurch in Stillstand, dass die 
Parteien es nicht betreiben, so tritt an die Stelle der Beendigung des 
Verfahrens die letzte Verfahrenshandlung der Parteien, des Gerichts 
oder der sonst mit dem Verfahren befassten Stelle. Die Hemmung 
beginnt erneut, wenn eine der Parteien das Verfahren weiter betreibt. 
 
(3) Auf die Frist nach Absatz 1 Nr. 9, 12 und 13 finden die §§ 206, 210 
und 211 entsprechende Anwendung. 
 

§ 205 
Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht 

 
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Schuldner auf Grund einer 
Vereinbarung mit dem Gläubiger vorübergehend zur Verweigerung der 
Leistung berechtigt ist.  
 

§ 206 
Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt 

 
Die Verjährung ist gehemmt, solange der Gläubiger innerhalb der 
letzten sechs Monate der Verjährungsfrist durch höhere Gewalt an der 
Rechtsverfolgung gehindert ist. 
 

§ 207 
Hemmung der Verjährung aus familiären und ähnlichen Gründen 

 
(1) Die Verjährung von Ansprüchen zwischen Ehegatten ist gehemmt, 
solange die Ehe besteht. Das Gleiche gilt für Ansprüche zwischen  
1.  Lebenspartnern, solange die Lebenspartnerschaft besteht,  
2.  Eltern und Kindern und dem Ehegatten eines Elternteils und des-
sen Kindern während der Minderjährigkeit der Kinder,  
3.  dem Vormund und dem Mündel während der Dauer des Vormund-
schaftsverhältnisses,  
4.  dem Betreuten und dem Betreuer während der Dauer des Betreu-
ungsverhältnisses und 
5.  dem Pflegling und dem Pfleger während der Dauer der Pflegschaft. 
Die Verjährung von Ansprüchen des Kindes gegen den Beistand ist 
während der Dauer der Beistandschaft gehemmt. 
 
(2) § 208 bleibt unberührt. 
 

§ 208 
Hemmung der Verjährung bei Ansprüchen wegen Verletzung der 

sexuellen Selbstbestimmung 
 
Die Verjährung von Ansprüchen wegen Verletzung der sexuellen 
Selbstbestimmung ist bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres des 
Gläubigers gehemmt. Lebt der Gläubiger von Ansprüchen wegen 
Verletzung der sexuellen Selbstbesti mmung bei Beginn der Verjährung 
mit dem Schuldner in häuslicher Gemeinschaft, so ist die Verjährung 
auch bis zur Beendigung der häuslichen Gemeinschaft gehemmt.  
 

§ 209 
Wirkung der Hemmung 

 
Der Zeitraum, während dessen die Verjährung gehemmt ist, wird in die 
Verjährungsfrist nicht eingerechnet. 
 

§ 210 
Ablaufhemmung bei nicht voll Geschäftsfähigen 

 
(1) Ist eine geschäftsunfähige oder in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter, so tritt eine für oder 
gegen sie laufende Verjährung nicht vor dem Ablauf von sechs Mona-
ten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Person unbeschränkt ge-
schäftsfähig oder der Mangel der Vertretung behoben wird. Ist die 
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Verjährungsfrist kürzer als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung 
bestimmte Zeitraum an die Stelle der sechs Monate. 
 
(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, soweit eine in der Geschäftsfä-
higkeit beschränkte Person prozessfähig ist. 
 

§ 211 
Ablaufhemmung in Nachlassfällen 

 
Die Verjährung eines Anspruchs, der zu einem Nachlass gehört oder 
sich gegen einen Nachlass richtet, tritt nicht vor dem Ablauf von sechs 
Monaten nach dem Zeitpunkt ein, in dem die Erbschaft von dem Erben 
angenommen oder das Insolvenzverfahren über den Nachlass eröffnet 
wird oder von dem an der Anspruch von einem oder gegen einen 
Vertreter geltend gemacht werden kann. Ist die Verjährungsfrist kürzer 
als sechs Monate, so tritt der für die Verjährung bestimmte Zeitraum an 
die Stelle der sechs Monate. 
 

§ 212 
Neubeginn der Verjährung 

 
(1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn  
1.  der Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch 
Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheitsleis tung oder in anderer 
Weise anerkennt oder 
2.  eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungshandlung vorge-
nommen oder beantragt wird. 
 
(2) Der erneute Beginn der Verjährung infolge einer Vollstreckungs-
handlung gilt als nicht eingetreten, wenn die Vollstreckungshandlung 
auf Antrag des Gläubigers oder wegen Mangels der gesetzlichen 
Voraussetzungen aufgehoben wird. 
 
(3) Der erneute Beginn der Verjährung durch den Antrag auf Vornahme 
einer Vollstreckungshandlung gilt als nicht eingetreten, wenn dem 
Antrag nicht stattgegeben oder der Antrag vor der Vollstreckungshand-
lung zurückgenommen oder die erwirkte Vollstreckungshandlung nach 
Absatz 2 aufgehoben wird. 
 

§ 213 
Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung 

bei anderen Ansprüchen 
 
Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der erneute Beginn der Ver-
jährung gelten auch für Ansprüche, die aus demselben Grund wahlwei-
se neben dem Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind. 
 

Titel 3 
Rechtsfolgen der Verjährung 

 
§ 214 

Wirkung der Verjährung 
 
(1) Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leis-
tung zu verweigern. 
 
(2) Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleis tete kann 
nicht zurückgefordert werden, auch wenn in Unkenntnis der Verjährung 
geleistet worden ist. Das Gleiche gilt von einem vertragsmäßigen 
Anerkenntnis sowie einer Sicherheitsleistung des Schuldners. 
 

§ 215 
Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjäh-

rung 
 
Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geltendmachung 
eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruc h in dem 
Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem erstmals aufgerechnet oder 
die Leistung verweigert werden konnte. 

 
§ 216 

Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen 
 
(1) Die Verjährung eines Anspruchs, für den eine Hypothek, eine 
Schiffshypothek oder ein Pfandrecht besteht, hindert den Gläubiger 
nicht, seine Befriedigung aus dem belasteten Gegenstand zu suchen. 
 
(2) Ist zur Sicherung eines Anspruchs ein Recht verschafft worden, so 
kann die Rückübertragung nicht auf Grund der Verjährung des An-
spruc hs gefordert werden. Ist das Eigentum vorbehalten, so kann der 
Rücktritt vom Vertrag auch erfolgen, wenn der gesicherte Anspruch 
verjährt ist. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die Verjährung 
von Ansprüchen auf Zinsen und andere wiederkehrende Leistungen. 
 

§ 217 
Verjährung von Nebenleistungen 

 
Mit dem Hauptanspruch verjährt der Anspruch auf die von ihm abhän-
genden Nebenleistungen, auch wenn die für diesen Anspruch geltende 
besondere Verjährung noch nicht eingetreten ist. 
 

§ 218 
Unwirksamkeit des Rücktritts 

 
(1) Der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter 
Leistung ist unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der 
Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und der Schuldner sich hierauf 
beruft. Dies gilt auch, wenn der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3, § 
439 Abs. 3 oder § 635 Abs. 3 nicht zu leisten braucht und der Anspruch 
auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt wäre. § 216 
Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. 
 
(2) § 214 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.“ 
 
4.  § 241 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Der bisherige Wortlaut der Vorschrift wird Absatz 1. 
 
b)  Folgender Absatz 2 wird angefügt: 
 
„(2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur 
Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen 
Teils verpflichten.“ 
 
4a.  § 244 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Ist eine in einer anderen Währung als Euro ausgedrückte Geld-
schuld im Inland zu zahlen, so kann die Zahlung in Euro erfolgen, es 
sei denn, dass Zahlung in der anderen Währung ausdrücklich verein-
bart ist.“ 
 
5.  Nach § 246 wird folgender § 247 eingefügt: 
 

„§ 247 
Basiszinssatz 

 
(1) Der Basiszinssatz beträgt 3,62 Prozent. Er verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um wel-
che die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes 
gestiegen oder gefallen ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngs-
te Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor 
dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
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(2) Die Deutsche Bundesbank gibt den geltenden Basiszinssatz unver-
züglich nach den in Absatz 1 Satz 2 genannten Zeitpunkten im Bun-
desanzeiger bekannt.“ 
 
6.  Die §§ 275 und 276 werden wie folgt gefasst: 
 

„§ 275 
Ausschluss der Leistungspflicht 

 
(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den 
Schuldner oder für jedermann unmöglich ist.  
 
(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen 
Aufwand erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des Schuldverhäl t-
nisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Miss-
verhältnis zu dem Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der 
Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen ist 
auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu 
vertreten hat. 
 
(3) Der Schuldner kann die Leistung ferner verweigern, wenn er die 
Leistung persönlich zu erbringen hat und sie ihm unter Abwägung des 
seiner Leistung entgegenstehenden Hindernisses mit dem Leistungs-
interesse des Gläubigers nicht zugemutet werden kann.  
 
(4) Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach den §§ 280, 283 
bis 285, 311a und 326. 
 

§ 276 
Verantwortlichkeit des Schuldners 

 
(1) Der Schuldner hat Vorsatz und Fahrlässigkeit zu ver treten, wenn 
eine strengere oder mildere Haftung weder bestimmt noch aus dem 
sons tigen Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Über-
nahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos zu entnehmen 
ist. Die Vorschriften der §§ 827 und 828 finden entsprechende Anwen-
dung. 
 
(2) Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer 
Acht lässt.  
 
(3) Die Haftung wegen Vorsatzes kann dem Schuldner nicht im Voraus 
erlassen werden.“ 
 
7.  In § 278 Satz 2 wird die Angabe „§ 276 Abs. 2“ durch die 
Angabe „§ 276 Abs. 3“ ersetzt. 
 
8.  § 279 wird aufgehoben. 
 
9.  Die §§ 280 bis 288 werden wie folgt gefasst: 
 

„§ 280 
Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

 
(1) Verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so 
kann der Gläubiger Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner die Pflichtverletzung 
nicht zu vertreten hat. 
 
(2) Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung kann der Gläubi-
ger nur unter der zusätzlichen Voraussetzung des § 286 verlangen. 
 
(3) Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den 
zusätzlichen Voraussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 
verlangen. 
 

§ 281 
Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie 

geschuldet erbrachter Leistung 

 
(1) Soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie ge-
schuldet erbringt, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 
§ 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er 
dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt hat. Hat der Schuldner eine Teilleistung be-
wirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung 
nur verlangen, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Hat der 
Schuldner die Leistung nicht wie geschuldet bewirkt, so kann der 
Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leistung nicht verlangen, 
wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist.  
 
(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn der Schuldner die Leis tung 
ernsthaft und endgültig verweigert oder wenn besondere Umstände 
vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofor-
tige Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs rechtfertigen. 
 
(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in 
Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung. 
 
(4) Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, sobald der 
Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangt hat.  
 
(5) Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der ganzen Leis tung, 
so ist der Schuldner zur Rückforderung des Geleisteten nach den 
§§ 346 bis 348 berechtigt. 
 

§ 282 
Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Pflicht 

nach § 241 Abs. 2 
 
Verletzt der Schuldner eine Pflicht nach § 241 Abs. 2, kann der Gläubi-
ger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Schadensersatz statt 
der Leistung verlangen, wenn ihm die Leistung durch den Schuldner 
nicht mehr zuz umuten ist. 
 

§ 283 
Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungs-

pflicht 
 
Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leis ten, kann 
der Gläubiger unter den Voraussetzungen des § 280 Abs. 1 Scha-
densersatz statt der Leistung verlangen. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und 
Abs. 5 finden entsprechende Anwendung. 
 

§ 284 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen 

 
Anstelle des Schadensersatzes statt der Leistung kann der Gläubiger 
Ersatz der Aufwendungen verlangen, die er im Vertrauen auf den 
Erhalt der Leistung gemacht hat und billigerweise machen durfte, es 
sei denn, deren Zweck wäre auch ohne die Pflichtverletzung des 
Schuldners nicht erreicht worden. 
 

§ 285 
Herausgabe des Ersatzes 

 
(1) Erlangt der Schuldner infolge des Umstandes, auf Grund dessen er 
die Leistung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht, für den 
geschuldeten Gegenstand einen Ersatz oder einen Ersatzanspruch, so 
kann der Gläubiger Herausgabe des als Ersatz Empfangenen oder 
Abtretung des Ersatzanspruchs verlangen. 
 
(2) Kann der Gläubiger statt der Leistung Schadensersatz verlangen, 
so mindert sich dieser, wenn er von dem in Absatz 1 bestimmten Recht 
Gebrauch macht, um den Wert des erlangten Ersatzes oder Ersatz an-
spruchs. 
 

§ 286 
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Verzug des Schuldners 
 
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mahnung 
in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die Leis-
tung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfahren 
gleich. 
 
(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 
1.  für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
2.  der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemes-
sene Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von 
dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 
3.  der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
4.  aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 
 
(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leis tet; dies gilt 
gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf diese 
Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstel lung besonders hinge-
wiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rechnung 
oder Zahlungs aufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der nicht 
Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang der 
Gegenleistung in Verzug.  
 
(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge 
eines Umstandes unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 
 

§ 287 
Verantwortlichkeit während des Verzugs 

 
Der Schuldner hat während des Verzugs jede Fahrlässigkeit zu vertre-
ten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der 
Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde. 
 

§ 288 
Verzugszinsen 

 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Ver-
zugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basis-
zinssatz. 
 
(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz. 
 
(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere Zinsen 
verlangen. 
 
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge-
schlossen.“ 
 
10.  In § 291 Satz 2 wird die Angabe “§ 288 Abs. 1” durch die Angabe 
“§ 288 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, Abs. 3” ersetzt. 
 
11.  § 296 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 296 
Entbehrlichkeit des Angebots 

 
Ist für die von dem Gläubiger vorzunehmende Handlung eine Zeit nach 
dem Kalender bestimmt, so bedarf es des Angebots nur, wenn der 
Gläubiger die Handlung rechtzeitig vornimmt. Das Gleiche gilt, wenn 
der Handlung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemessene 
Zeit für die Handlung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von dem 
Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt." 
 

12.  Dem zweiten Abschnitt des zweiten Buches wird folgender Ab-
schnitt vorangestellt:  
 

„Abschnitt 2 
Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allge-

meine Geschäftsbedingungen 
 

§ 305 
Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag 

 
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspar-
tei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Ver-
trags stellt. Gleichgültig ist, ob die Besti mmungen einen äußerlich 
gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsur-
kunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in 
welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Ver-
tragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausge-
handelt sind. 
 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil 
eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss 
1.  die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrückli-
cher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unver-
hältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren 
Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und 
2.  der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutba-
rer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche 
Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen, 
und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden 
ist.  
 
(3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsge-
schäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus 
vereinbaren.  
 

§ 305a 
Einbeziehung in besonderen Fällen 

 
Auch ohne Einhaltung der in § 305 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten 
Erfordernisse werden einbezogen, wenn die andere Vertragspartei mit 
ihrer Geltung einverstanden ist, 
1.  die mit Genehmigung der zuständigen Verkehrsbehörde oder auf 
Grund von internationalen Übereinkommen erlassenen Tarife und 
Ausführungsbestimmungen der Eisenbahnen und die nach Maßgabe 
des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten Beförderungsbedin-
gungen der Straßenbahnen, Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienver-
kehr in den Beförderungsvertrag, 
2.  die im Amtsblatt der Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post veröffentlichten und in den Geschäftsstellen des Verwenders 
bereitgehaltenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen  
a)  in Beförderungsverträge, die außerhalb von Geschäftsräumen 
durch den Einwurf von Postsendungen in Briefkästen abgeschlossen 
werden, 
b)  in Verträge über Telekommunikations-, Informations- und andere 
Dienstleistungen, die unmittelbar durch Einsatz von Fernkommunikati-
onsmitteln und während der Erbringung einer Telekommunikations-
dienstleistung in einem Mal erbracht werden, wenn die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der anderen Vertragspartei nur unter unver-
hältnismäßigen Schwierigkeiten vor dem Vertragsschluss zugänglich 
gemacht werden können.  
 

§ 305b 
Vorrang der Individualabrede 
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Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. 
 

§ 305c 
Überraschende und mehrdeutige Klauseln 

 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach 
den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild 
des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des 
Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Ver-
tragsbestandteil. 
 
(2) Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen 
gehen zu Lasten des Verwenders. 
 

§ 306 
Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit 

 
(1) Sind Allgemeine Geschäftsbedingungen ganz oder tei lweise nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam. 
 
(2) Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder 
unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzl i-
chen Vorschriften. 
 
(3) Der Vertrag ist unwirksam, wenn das Festhalten an ihm auch unter 
Berücksichtigung der nach Absatz 2 vorgesehenen Änderung eine 
unzumutbare Härte für eine Vertragspartei darstellen würde. 
 

§ 306a 
Umgehungsverbot 

 
Die Vorschriften dieses Abschnitts finden auch Anwendung, wenn sie 
durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 
 

§ 307 
Inhaltskontrolle 

 
(1) Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirk-
sam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den 
Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine 
unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, 
dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. 
 
(2) Eine unangemessene Benachteiligung ist im Zweifel anzunehmen, 
wenn eine Bestimmung 
1.  mit wesentlichen Grundgedanken der gesetzlichen Regelung, von 
der abgewichen wird, nicht zu vereinbaren ist oder 
2.  wesentliche Rechte oder Pflichten, die sich aus der Natur des 
Vertrags ergeben, so einschränkt, dass die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet ist. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 sowie die §§ 308 und 309 gelten nur für Be-
stimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, durch die von 
Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelungen 
vereinbart werden. Andere Besti mmungen können nach Absatz 1 Satz 
2 in Verbindung mit Absatz 1 Satz 1 unwirksam sein. 
 

§ 308 
Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit 

 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist insbesondere unwirksam 
1.  (Annahme- und Leistungsfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender unangemessen lange 
oder nicht hinreichend bestimmte Fristen für die Annahme oder Ableh-
nung eines Angebots oder die Erbringung einer Leistung vorbehält; 
ausgenommen hiervon ist der Vorbehalt, erst nach Ablauf der Wider-
rufs - oder Rückgabefrist nach § 355 Abs. 1 und 2 und § 356 zu leisten; 

2.  (Nachfrist) 
eine Bestimmung, durch die sich der Verwender für die von ihm zu 
bewirkende Leistung abweichend von Rechtsvorschriften eine unan-
gemessen lange oder nicht hinreichend bestimmte Nachfrist vorbehält;  
3.  (Rücktrittsvorbehalt) 
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, sich ohne sachlich 
gerechtfertigten und im Vertrag angegebenen Grund von seiner Leis-
tungspflicht zu lösen; dies gilt nicht für Dauerschuldverhältnisse; 
4.  (Änderungsvorbehalt) 
die Vereinbarung eines Rechts des Verwenders, die versprochene 
Leistung zu ändern oder von ihr abzuweichen, wenn nicht die Verein-
barung der Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der 
Interessen des Verwenders für den anderen Vertragsteil zumutbar ist; 
5.  (Fingierte Erklärungen) 
eine Bestimmung, wonach eine Erklärung des Vertragspartners des 
Verwenders bei Vornahme oder Unterlassung einer bestimmten Hand-
lung als von ihm abgegeben oder nicht abgegeben gilt, es sei denn, 
dass 
a)  dem Vertragspartner eine angemessene Frist zur Abgabe einer 
ausdrücklichen Erklärung eingeräumt ist und 
b)  der Verwender sich verpflichtet, den Vertragspartner bei Beginn 
der Frist auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders 
hinzuweisen; 
dies gilt nicht für Verträge, in die Teil B der Verdingungsordnung für 
Bauleistungen insgesamt einbezogen ist; 
6.  (Fiktion des Zugangs) 
eine Bestimmung, die vorsieht, dass eine Erklärung des Verwenders 
von besonderer Bedeutung dem anderen Vertragsteil als zugegangen 
gilt; 
7.  (Abwicklung von Verträgen) 
eine Bestimmung, nach der der Verwender für den Fall, dass eine 
Vertragspartei vom Vertrag zurücktritt oder den Vertrag kündigt,  
a)  eine unangemessen hohe Vergütung für die Nutzung oder den 
Gebrauch einer Sache oder eines Rechts oder für erbrachte Leistun-
gen oder 
b)  einen unangemessen hohen Ersatz von Aufwendungen verlangen 
kann; 
8.  (Nichtverfügbarkeit der Leis tung) 
die nach Nummer 3 zulässige Vereinbarung eines Vorbehalts des 
Verwenders, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrags bei 
Nichtverfügbarkeit der Leis tung zu lösen, wenn sich der Verwender 
nicht verpflichtet, 
a)  den Vertragspartner unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu 
informieren und 
b)  Gegenleistungen des Vertragspartners unverzüglich zu erstatten. 
 

§ 309 
Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit 

 
Auch soweit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften 
zulässig ist, ist in Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
1.  (Kurzfristige Preiserhöhungen) 
eine Bestimmung, welche die Erhöhung des Entgelts für Waren oder 
Leistungen vorsieht, die innerhalb von vier Monaten nach Vertrags-
schluss geliefert oder erbracht werden sollen; dies gilt nicht bei Waren 
oder Leistungen, die im Rahmen von Dauerschuldverhältnissen gelie-
fert oder erbracht werden; 
2.  (Leistungsverweigerungsrechte) 
eine Bestimmung, durch die 
a)  das Leistungsverweigerungsrecht, das dem Vertragspartner des 
Verwenders nach § 320 zusteht, ausgeschlossen oder eingeschränkt 
wird oder 
b)  ein dem Vertragspartner des Verwenders zustehendes Zurückbe-
haltungsrecht, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht, 
ausgeschlossen oder eingeschränkt, insbesondere von der Anerken-
nung von Mängeln durch den Verwender abhängig gemacht wird; 
3.  (Aufrechnungsverbot) 
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eine Bestimmung, durch die dem Vertragspartner des Verwenders die 
Befugnis genommen wird, mit einer unbestri ttenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderung aufzurechnen; 
4.  (Mahnung, Fristsetzung) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender von der gesetzlichen 
Obliegenheit freigestellt wird, den anderen Vertragsteil zu mahnen oder 
ihm eine Frist für die Leistung oder Nacherfüllung zu setzen;  
5.  (Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen) 
die Vereinbarung eines pauschalierten Anspruchs des Verwenders auf 
Schadensersatz oder Ersatz einer Wertminderung, wenn 
a)  die Pauschale den in den geregelten Fällen nach dem gewöhnli-
chen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden oder die gewöhnlich 
eintretende Wertminderung übersteigt oder 
b)  dem anderen Vertragsteil nicht ausdrück lich der Nachweis gestat-
tet wird, ein Schaden oder eine Wertminderung sei überhaupt nicht 
entstanden oder wesentlich niedriger als die Pauschale;  
6.  (Vertragsstrafe) 
eine Bestimmung, durch die dem Verwender für den Fall der Nichtab-
nahme oder verspäteten Abnahme der Leistung, des Zahlungsverzugs 
oder für den Fall, dass der andere Vertragsteil sich vom Vertrag löst, 
Zahlung einer Vertragsstrafe versprochen wird; 
7.  (Haftungsausschluss bei Verletzung von Leben, Körper, Gesund-
heit und bei grobem Verschulden) 
a)  (Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit) 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen 
oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; 
b)  (Grobes Verschulden) 
ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schä-
den, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders 
oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders 
beruhen;  
die Buchstaben a und b gelten nicht für Haftungsbeschränkungen in 
den nach Maßgabe des Personenbeförderungsgesetzes genehmigten 
Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften der Straßenbahnen, 
Obusse und Kraftfahrzeuge im Linienverkehr, soweit sie nicht zum 
Nachteil des Fahrgastes von der Verordnung über die Allgemeinen 
Beförderungsbedingungen für den Straßenbahn- und Obusverkehr 
sowie den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen vom 27. Februar 1970 
abweichen; Buchstabe b gilt nicht für Haftungsbeschränkungen für 
staatlich genehmigte Lotterie- oder Ausspielverträge; 
8.  (Sonstige Haftungsausschlüsse bei Pflichtverletzung) 
a)  (Ausschluss des Rechts, sich vom Vertrag zu lösen) 
eine Bestimmung, die bei einer vom Verwender zu vertretenden, nicht 
in einem Mangel der Kaufsache oder des Werks bestehenden Pflicht-
verletzung das Recht des anderen Vertragsteils, sich vom Vertrag zu 
lösen, ausschließt oder einschränkt; dies gilt nicht für die in der Num-
mer 7 bezeichneten Beförderungsbedingungen und Tarifvorschriften 
unter den dort genannten Voraussetzungen; 
b)  (Mängel) 
eine Bestimmung, durch die bei Verträgen über Lieferungen neu her-
gestellter Sachen und über Werkleis tungen 
aa)  (Ausschluss und Verweisung auf Dri tte) 
die Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels insgesamt 
oder bezüglich einzelner Teile ausgeschlossen, auf die Einräumung 
von Ansprüchen gegen Dritte beschränkt oder von der vorherigen 
gerichtlichen Inanspruchnahme Dritter abhängig gemacht werden; 
bb)  (Beschränkung auf Nacherfüllung) 
die Ansprüche gegen den Verwender insgesamt oder bezüglich einzel-
ner Teile auf ein Recht auf Nacherfüllung beschränkt werden, sofern 
dem anderen Vertragsteil nicht ausdrücklich das Recht vorbehalten 
wird, bei Fehlschlagen der Nacherfüllung zu mindern oder, wenn nicht 
eine Bauleis tung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl 
vom Vertrag zurückzutreten; 
cc)  (Aufwendungen bei Nacherfüllung) 

die Verpflichtung des Verwenders ausgeschlossen oder beschränkt 
wird, die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits - und Materialkosten, zu 
tragen; 
dd)  (Vorenthalten der Nacherfüllung) 
der Verwender die Nacherfüllung von der vorherigen Zahlung des 
vollständigen Entgelts oder eines unter Berücksichtigung des Mangels 
unverhältnismäßig hohen Teils des Entgelts abhängig macht; 
ee)  (Ausschlussfrist für Mängelanzeige) 
der Verwender dem anderen Vertragsteil für die Anzeige nicht offen-
sichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist setzt, die kürzer ist als die nach 
dem Doppelbuchstaben ff zulässige Frist;  
ff)  (Erleichterung der Verjährung) 
die Verjährung von Ansprüchen gegen den Verwender wegen eines 
Mangels in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 und des § 634a Abs. 1 
Nr. 2 erleichtert oder in den sonstigen Fällen eine weniger als ein Jahr 
betragende Verjährungsfrist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn 
erreicht wird; dies gilt nicht für Verträge, in die Teil B der Verdingungs-
ordnung für Bauleistungen insgesamt einbezogen ist; 
9.  (Laufzeit bei Dauerschuldverhältnissen) 
bei einem Vertragsverhältnis, das die regelmäßige Lieferung von 
Waren oder die regelmäßige Erbringung von Dienst- oder Werkleistun-
gen durch den Verwender zum Gegenstand hat, 
a)  eine den anderen Vertragsteil länger als zwei Jahre bindende 
Laufzeit des Vertrags, 
b)  eine den anderen Vertragsteil bindende stillschweigende Verlänge-
rung des Vertragsverhältnisses um jeweils mehr als ein Jahr oder 
c)  zu Lasten des anderen Vertragsteils eine längere Kündigungsfrist 
als drei Monate vor Ablauf der zunächst vorgesehenen oder stil l-
schweigend verlängerten Vertragsdauer; 
dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung als zusammengehörig 
verkaufter Sachen, für Versicherungsverträge sowie für Verträge 
zwischen den Inhabern urheberrechtl icher Rechte und Ansprüche und 
Verwertungsgesellschaften im Sinne des Gesetzes über die Wahrneh-
mung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten; 
10.  (Wechsel des Vertragspartners) 
eine Bestimmung, wonach bei Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen ein 
Dritter anstelle des Verwenders in die sich aus dem Vertrag ergeben-
den Rechte und Pflichten eintritt oder eintreten kann, es sei denn, in 
der Bestimmung wird 
a)  der Dritte namentlich bezeichnet oder 
b)  dem anderen Vertragsteil das Recht eingeräumt, sich vom Vertrag 
zu lösen; 
11.  (Haftung des Abschlussvertreters) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender einem Vertreter, der den 
Vertrag für den anderen Vertragsteil abschließt,  
a)  ohne hierauf gerichtete ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
eine eigene Haftung oder Einstandspflicht oder 
b)  im Fall vollmachtsloser Vertretung eine über § 179 hinausgehende 
Haftung auferlegt; 
12.  (Beweislast) 
eine Bestimmung, durch die der Verwender die Beweislast zum Nach-
teil des anderen Vertragsteils ändert, insbesondere indem er 
a)  diesem die Beweislast für Umstände auferlegt, die im Verantwor-
tungsbereich des Verwenders liegen, oder  
b)  den anderen Vertragsteil bestimmte Tatsachen bestätigen lässt; 
Buchstabe b gilt nicht für Empfangsbekenntnisse, die gesondert unter-
schrieben oder mit einer gesonderten qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sind; 
13.  (Form von Anzeigen und Erklärungen) 
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem 
Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, an eine 
strengere Form als die Schriftform oder an besondere Zugangserfor-
dernisse gebunden werden. 
 

§ 310 
Anwendungsbereich 
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(1) § 305 Abs. 2 und 3 und die §§ 308 und 309 finden keine Anwen-
dung auf Allgemeine Geschäftsbedingungen, die gegenüber einem 
Unternehmer, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder 
einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen verwendet werden. § 307 
Abs. 1 und 2 findet in den Fällen des Satzes 1 auch insoweit Anwen-
dung, als dies zur Unwirksamkeit von in den §§ 308 und 309 genann-
ten Vertragsbestimmungen führt; auf die im Handelsverkehr geltenden 
Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen. 
 
(2) Die §§ 308 und 309 finden keine Anwendung auf Verträge der 
Elektrizitäts -, Gas-, Fernwärme- und Wasserversorgungsunternehmen 
über die Versorgung von Sonderabnehmern mit elektrischer Energie, 
Gas, Fernwärme und Wasser aus dem Versorgungsnetz, soweit die 
Versorgungsbedingungen nicht zum Nachteil der Abnehmer von Ver-
ordnungen über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung von 
Tarifkunden mit elektr ischer Energie, Gas, Fernwärme und Wasser 
abweichen. Satz 1 gilt entsprechend für Verträge über die Entsorgung 
von Abwasser. 
  
(3) Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbrau-
cher (Verbraucherverträge) finden die Vorschriften dieses Abschnitts 
mit folgenden Maßgaben Anwendung: 
1.  Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten als vom Unternehmer 
gestellt, es sei denn, dass sie durch den Verbraucher in den Vertrag 
eingeführt wurden; 
2.  § 305c Abs. 2 und die §§ 306 und 307 bis 309 dieses Gesetzes 
sowie Artikel 29a des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche finden auf vorformulierte Vertragsbedingungen auch dann 
Anwendung, wenn diese nur zur einmaligen Verwendung bestimmt 
sind und soweit der Verbraucher auf Grund der Vorformulierung auf 
ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte; 
3.  bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung nach § 
307 Abs. 1 und 2 sind auch die den Vertragsschluss begleitenden 
Umstände zu berücksichtigen. 
 
(4) Dieser Abschnitt findet keine Anwendung bei Verträgen auf dem 
Gebiet des Erb-, Familien- und Gesellschaftsrechts sowie auf Tarifver-
träge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Bei der Anwendung auf 
Arbeitsverträge sind die im Arbeitsrecht geltenden Besonderheiten 
angemessen zu berücksichtigen; § 305 Abs. 2 und 3 ist nicht anz u-
wenden. Tarifverträge, Betriebs- und Dienstvereinbarungen stehen 
Rechtsvorschriften im Sinne von § 307 Abs. 3 gleich.“ 
 
13.  Im zweiten Buch wird der bisherige zweite Abschnitt der dritte 
Abschnitt; die §§ 305 bis 314 und die Gliederungsüberschrift des 
ersten Titels werden durch folgende Vorschriften und Gliederungsüber-
schriften ersetzt:  
 

„Titel 1 
Begründung, Inhalt und Beendigung 

 
Untertitel 1 

Begründung 
 

§ 311 
Rechtsgeschäftliche und rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhält-

nisse 
 
(1) Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft 
sowie zur Änderung des Inhalts eines Schuldverhältnisses ist ein 
Vertrag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Gesetz 
ein anderes vorschreibt.  
 
(2) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 entsteht auch 
durch 
1.  die Aufnahme von Vertragsverhandlungen,  
2.  die Anbahnung eines Vertrags, bei welcher der eine Teil im Hin-
blick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Beziehung dem anderen Teil 

die Möglichkeit zur Einwirkung auf seine Rechte, Rechtsgüter und 
Interessen gewährt oder ihm diese anvertraut, oder  
3.  ähnliche geschäftliche Kontakte. 
 
(3) Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann auch zu 
Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Ein 
solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in 
besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch 
die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsschluss erheblich beein-
flusst. 
 

§ 311a 
Leistungshindernis bei Vertragsschluss 

 
(1) Der Wirksamkeit eines Vertrags steht es nicht entgegen, dass der 
Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leis ten braucht und das 
Leistungshindernis schon bei Vertragsschluss vorliegt.  
 
(2) Der Gläubiger kann nach seiner Wahl Schadensersatz statt der 
Leistung oder Ersatz seiner Aufwendungen in dem in § 284 bestimm-
ten Umfang verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner das Leis-
tungshindernis bei Vertragsschluss nicht kannte und seine Unkenntnis 
auch nicht zu vertreten hat. § 281 Abs. 1 Satz 2 und 3 und Abs. 5 
finden entsprechende Anwendung. 
 

§ 311b 
Verträge über Grundstücke, das Vermögen und den Nachlass 

 
(1) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, das Eigentum 
an einem Grundstück zu übertragen oder zu erwerben, bedarf der 
notariellen Beurkundung. Ein ohne Beachtung dieser Form geschlos-
sener Vertrag wird seinem ganzen Inhalt nach gültig, wenn die Auflas-
sung und die Eintragung in das Grundbuch erfolgen. 
 
(2) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein künftiges 
Vermögen oder einen Bruchteil seines künftigen Vermögens zu über-
tragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, ist nichtig.  
 
(3) Ein Vertrag, durch den sich der eine Teil verpflichtet, sein gegen-
wärtiges Vermögen oder einen Bruchteil seines gegenwärtigen Vermö-
gens zu übertragen oder mit einem Nießbrauch zu belasten, bedarf der 
notariellen Beurkundung. 
 
(4) Ein Vertrag über den Nachlass eines noch lebenden Dritten ist 
nichtig. Das Gleiche gilt von einem Vertrag über den Pflichtteil oder ein 
Vermächtnis aus dem Nachlass eines noch lebenden Dritten.  
 
(5) Absatz 4 gilt nicht für einen Vertrag, der unter künftigen gesetzl i-
chen Erben über den gesetzlichen Erbteil oder den Pflichtteil eines von 
ihnen geschlossen wird. Ein solcher Vertrag bedarf der notariellen 
Beurkundung. 
 

§ 311c 
Erstreckung auf Zubehör 

 
Verpflichtet sich jemand zur Veräußerung oder Belastung einer Sache, 
so erstreckt sich diese Verpflichtung im Zweifel auch auf das Zubehör 
der Sache. 
 

Untertitel 2 
Besondere Vertriebsformen 

 
§ 312 

Widerrufsrecht bei Haustürgeschäften 
 
(1) Bei einem Vertrag zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher, der eine entgeltliche Leistung zum Gegenstand hat und 
zu dessen Abschluss der Verbraucher  
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1.  durch mündliche Verhandlungen an seinem Arbeitsplatz oder im 
Bereich einer Privatwohnung, 
2.  anlässlich einer vom Unternehmer oder von einem Dritten zumin-
dest auch im Interesse des Unternehmers durchgeführten Freizeitver-
anstaltung oder  
3.  im Anschluss an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmit-
teln oder im Bereich öffentlich zugänglicher Verkehrsfl ächen 
bestimmt worden ist (Haustürgeschäft), steht dem Verbraucher ein 
Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dem Verbraucher kann anstelle des 
Widerrufsrechts ein Rückgaberecht nach § 356 eingeräumt werden, 
wenn zwischen dem Verbraucher und dem Unternehmer im Zusam-
menhang mit diesem oder einem späteren Geschäft auch eine ständi-
ge Verbindung aufrechterhalten werden soll. 
 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgabe-
recht muss auf die Rechtsfolgen des § 357 Abs. 1 und 3 hinweisen.  
 
(3) Das Widerrufs- oder Rückgaberecht besteht unbeschadet anderer 
Vorschriften nicht bei Versicherungsverträgen oder wenn  
1.  im Fall von Absatz 1 Nr. 1 die mündlichen Verhandlungen, auf 
denen der Abschluss des Vertrags beruht, auf vorhergehende Bestel-
lung des Verbrauchers geführt worden sind oder 
2.  die Leistung bei Abschluss der Verhandlungen sofort erbracht und 
bezahlt wird und das Entgelt 40 Euro nicht übersteigt oder 
3.  die Willenserklärung des Verbrauchers von einem Notar beurkun-
det worden ist. 
 

§ 312a 
Verhältnis zu anderen Vorschriften 

 
Unterfällt ein Haustürgeschäft zugleich den Regelungen über Verbrau-
cherdarlehensverträge oder Finanzierungshilfen (§§ 491 bis 504) oder 
über Teilzeit-Wohnrechteverträge (§§ 481 bis 487) oder erfüllt ein 
Haustürgeschäft zugleich die Voraussetzungen eines Geschäfts nach § 
11 oder § 15h des Gesetzes über den Vertrieb ausländischer Invest-
mentanteile und über die Besteuerung der Erträge aus ausländischen 
Investmentanteilen, nach § 23 des Gesetzes über Kapitalanlagegesel l-
schaften oder nach § 4 des Gesetzes zum Schutz der Teilnehmer am 
Fernunterricht, so finden nur die Vorschriften über diese Geschäfte 
Anwendung. 
 

§ 312b 
Fernabsatzverträge 

 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren 
oder über die Erbringung von Dienstleistungen, die zwischen einem 
Unternehmer und einem Verbraucher unter ausschließlicher Verwen-
dung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen werden, es sei 
denn, dass der Vertragsschluss nicht im Rahmen eines für den Fern-
absatz organisierten Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. 
 
(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur 
Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem 
Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche 
Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbe-
sondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie 
Rundfunk, Tele- und Mediendienste. 
 
(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung 
auf Verträge 
1.  über Fernunterricht (§ 1 Fernunterrichtsschutzgesetz), 
2.  über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481), 
3.  über Finanzgeschäfte, insbesondere Bankgeschäfte, Finanz- und 
Wertpapierdienstleistungen und Versicherungen sowie deren Vermitt-
lung, ausgenommen Darlehensvermittlungsverträge, 
4.  über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhebung von dinglichen 
Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie 
über die Errichtung von Bauwerken, 

5.  über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am 
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unterneh-
mern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert werden, 
6.  über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unter-
bringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie 
Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss 
verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen, 
7.  die geschlossen werden  
a)  unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten Ge-
schäftsräumen oder 
b)  mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der 
Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benut-
zung zum Gegenstand haben. 
 

§ 312c 
Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 

 
(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher rechtzeitig vor Abschluss 
eines Fernabsatzvertrags in einer dem eingesetzten Fernkommunikat i-
onsmittel entsprechenden Weise klar und verständlich zu informieren 
über 
1.  die Einzelheiten des Vertrags, für die dies in der Rechtsverordnung 
nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetz-
buche bestimmt ist, und 

2.  den geschäftlichen Zweck des Vertrags. 
Bei Telefongesprächen muss der Unternehmer seine Identität und den 
geschäftlichen Zweck des Vertrags bereits zu Beginn des Gesprächs 
ausdrücklich offenlegen. 
 
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher die in der Rechtsverord-
nung nach Artikel 240 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmten Informationen in dem dort bestimmten Um-
fang und der dort bestimmten Art und Weise alsbald, spätestens bis 
zur vollständigen Erfüllung des Vertrags, bei Waren spätestens bei 
Lieferung an den Verbraucher, in Textform mitzuteilen. 
 
(3) Absatz 2 gilt nicht für Dienstleistungen, die unmittelbar durch Ein-
satz von Fernkommunikationsmitteln erbracht werden, sofern diese 
Leistungen in einem Mal erfolgen und über den Betreiber der Fern-
kommunikationsmittel abgerechnet werden. Der Verbraucher muss sich 
in diesem Fall aber über die Anschrift der Niederlassung des Unter-
nehmers informieren können, bei der er Beanstandungen vorbringen 
kann.  
 
(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fern-
kommunikationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf 
Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 
 

§ 312d 
Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernabsatzverträgen 

 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein Widerrufs-
recht nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem Verbrau-
cher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückgaberecht 
nach § 356 eingeräumt werden. 
 
(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 nicht 
vor Erfüllung der Informat ionspflichten gemäß § 312c Abs. 2, bei der 
Lieferung von Waren nicht vor dem Tag ihres Eingangs beim Empfän-
ger, bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor 
dem Tag des Eingangs der ersten Teillieferung und bei Dienstleistun-
gen nicht vor dem Tag des Vertragsschlusses; § 355 Abs. 2 Satz 2 
findet keine Anwendung.  
 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Diens tleistung auch, wenn der 
Unternehmer mit der Ausführung der Dienstleistung mit ausdrücklicher 



 

 

10 

 

Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen 
hat oder der Verbraucher diese selbst veranlasst hat. 
 
(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
nicht bei Fernabsatzverträgen 
1.  zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksen-
dung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfal l-
datum überschritten würde, 
2.  zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von 
Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsie-
gelt worden sind, 
3.  zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, 
4.  zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen oder 
5.  die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden. 
 

§ 312e 
Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 

 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines 
Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von 
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektro-
nischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 
1.  angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur 
Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor 
Abgabe seiner Bestellung erkennen und bericht igen kann,  
2.  die in der Rechtsverordnung nach Artikel 241 des Einführungsge-
setzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Informationen 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Bestellung klar und verständlich 
mitzuteilen,  
3.  den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektroni-
schem Wege zu bestätigen und 
4.  die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertrags-
schluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. 
Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten 
als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie unter 
gewöhnlichen Umständen abrufen können. 
 
(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der 
Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen 
wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 finden keine Anwendung, 
wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas 
anderes vereinbart wird. 
 
(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschri f-
ten bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 
355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 
nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten.   
 

§ 312f 
Abweichende Vereinbarungen 

 
Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden abge-
wichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit nicht 
ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch anderwei-
tige Gestaltungen umgangen werden. 
 

Untertitel 3 
Anpassung und Beendigung von Verträgen 

 
§ 313 

Störung der Geschäftsgrundlage 
 
(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden 
sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die 
Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt geschlossen, wenn 

sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des 
Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalles, insbesondere der vertragl ichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Ver-
trag nicht zugemutet werden kann. 
 
(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche 
Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als 
falsch herausstellen. 
 
(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht 
zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An 
die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das 
Recht zur Kündigung. 
 

§ 314 
Kündigung von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund 

 
(1) Dauerschuldverhältnisse kann jeder Vertragsteil aus wichtigem 
Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger 
Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbar-
ten Beendigung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zuge-
mutet werden kann.  
 
(2) Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer Pflicht aus dem 
Vertrag, ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur 
Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig. § 
323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. 
 
(3) Der Berechtigte kann nur innerhalb einer angemessenen Frist 
kündigen, nachdem er vom Kündigungsgrund Kenntnis erlangt hat.  
 
(4) Die Berechtigung, Schadensersatz zu verlangen, wird durch die 
Kündigung nicht ausgeschlossen. 
 

Untertitel 4 
Einseitige Leistungsbestimmungsrechte“ 

 
14.  § 321 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 321 
Unsicherheitseinrede 

 
(1) Wer aus einem gegenseitigen Vertrag vorzuleisten verpflichtet ist, 
kann die ihm obliegende Leistung verweigern, wenn nach Abschluss 
des Vertrags erkennbar wird, dass sein Anspruch auf die Gegenleis-
tung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des anderen Teils gefährdet 
wird. Das Leistungsverweigerungsrecht entfällt, wenn die Gegenleis-
tung bewirkt oder Sicherheit für sie geleistet wird.  
 
(2) Der Vorleistungspflichtige kann eine angemessene Frist bestimmen, 
in welcher der andere Teil Zug um Zug gegen die Leistung nach seiner 
Wahl die Gegenleistung zu bewirken oder Sicherheit zu leisten hat. 
Nach erfolglosem Ablauf der Frist kann der Vorleistungspflichtige vom 
Vertrag zurücktreten. § 323 findet entsprechende Anwendung.” 
 
15.  Die §§ 323 bis 326 werden wie folgt gefasst: 
 

„§ 323 
Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Lei s-

tung 
 
(1) Erbringt bei einem gegenseitigen Vertrag der Schuldner eine fällige 
Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß, so kann der Gläubiger, wenn 
er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt hat, vom Vertrag zurücktreten.  
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(2) Die Fristsetzung ist entbehrlich, wenn 
1.  der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 
2.  der Schuldner die Leistung zu einem im Vertrag bestimmten Te r-
min oder innerhalb einer bestimmten Frist nicht bewirkt und der Gläubi-
ger im Vertrag den Fortbestand seines Leis tungsinteresses an die 
Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden hat oder 
3.  besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beidersei-
tigen Interessen den sofortigen Rücktritt rechtfertigen. 
 
(3) Kommt nach der Art der Pflichtverletzung eine Fristsetzung nicht in 
Betracht, so tritt an deren Stelle eine Abmahnung. 
 
(4) Der Gläubiger kann bereits vor dem Eintritt der Fälligkeit der Leis-
tung zurücktreten, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen 
des Rücktritts eintreten werden. 
 
(5) Hat der Schuldner eine Teilleistung bewirkt, so kann der Gläubiger 
vom ganzen Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein 
Interesse hat. Hat der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß 
bewirkt, so kann der Gläubiger vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn 
die Pflichtverletzung unerheblich ist. 
 
(6) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den Um-
stand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit über-
wiegend verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu 
vertretende Umstand zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im 
Verzug der Annahme ist.  
 

§ 324 
Rücktritt wegen Verletzung einer 

Pflicht nach § 241 Abs. 2 
 
Verletzt der Schuldner bei einem gegenseitigen Vertrag eine Pflicht 
nach § 241 Abs. 2, so kann der Gläubiger zurücktreten, wenn ihm ein 
Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist. 
 

§ 325 
Schadensersatz und Rücktritt 

 
Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag Schadensersatz zu ver-
langen, wird durch den Rücktritt nicht ausgeschlossen. 
 

§ 326 
Befreiung von der Gegenleistung und Rücktritt beim Ausschluss 

der Leistungspflicht 
 
(1) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, 
entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung; bei einer Teilleistung findet 
§ 441 Abs. 3 entsprechende Anwendung. Satz 1 gilt nicht, wenn der 
Schuldner im Fall der nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacherfül-
lung nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu erbringen braucht. 
 
(2) Ist der Gläubiger für den Umstand, auf Grund dessen der Schuldner 
nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten braucht, allein oder weit über-
wiegend verantwortlich oder tritt dieser vom Schuldner nicht zu vertre-
tende Umstand zu einer Zeit ein, zu welcher der Gläubiger im Verzug 
der Annahme ist, so behält der Schuldner den Anspruch auf die Ge-
genleistung. Er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er 
infolge der Befreiung von der Leistung erspart oder durch anderweitige 
Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. 
 
(3) Verlangt der Gläubiger nach § 285 Herausgabe des für den ge-
schuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder Abtretung des Ersatz-
anspruchs, so bleibt er zur Gegenleistung verpflichtet.  Diese mindert 
sich jedoch nach Maßgabe des § 441 Abs. 3 insoweit, als der Wert des 
Ersatzes oder des Ersatzanspruchs hinter dem Wert der geschuldeten 
Leistung zurückbleibt.  
 

(4) Soweit die nach dieser Vorschrift nicht geschuldete Gegenleis tung 
bewirkt ist, kann das Geleistete nach den §§ 346 bis 348 zurückgefor-
dert werden. 
 
(5) Braucht der Schuldner nach § 275 Abs. 1 bis 3 nicht zu leisten, 
kann der Gläubiger zurücktreten; auf den Rücktritt findet § 323 mit der 
Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Fristsetzung entbehr-
lich ist.“ 
 
16.  § 327 wird aufgehoben. 
 
17.  Die Überschrift des fünften Titels des bisherigen zweiten 
Abschnitts des zweiten Buches wird wie folgt gefasst: 
 

„Titel 5 
Rücktritt; Widerrufs- und Rückgaber echt bei Verbraucherverträ-

gen“. 
 
18.  Dem § 346 wird folgende Gliederungseinheit vorangestellt: 
 

„Untertitel 1 
Rücktritt“. 

 
19.  Die §§ 346 und 347 werden wie folgt gefasst: 
 

„§ 346 
Wirkungen des Rücktritts 

 
(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten 
oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Fall des 
Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die 
gezogenen Nutzungen herauszugeben. 
 
(2) Statt der Rückgewähr hat der Schuldner Wertersatz zu leisten, 
soweit 
1.  die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlang-
ten ausgeschlossen ist,  
2.  er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, 
verarbeitet oder umgestaltet hat, 
3.  der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder unterge-
gangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Inge-
brauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht. 
Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung 
des Wertersatzes zugrunde zu legen. 
 
(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt,  
1.  wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während 
der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat,  
2.  soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu 
vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre, 
3.  wenn im Fall eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechte-
rung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl 
dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegen-
heiten anzuwenden pflegt. 
Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben. 
 
(4) Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 
nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen. 
 

§ 347 
Nutzungen und Verwendungen nach Rücktritt 

 
(1) Zieht der Schuldner Nutzungen entgegen den Regeln einer ord-
nungsmäßigen Wirtschaft nicht, obwohl ihm das möglich gewesen 
wäre, so ist er dem Gläubiger zum Wertersatz verpflichtet. Im Fall eines 
gesetzlichen Rücktrittsrechts hat der Berechtigte hinsichtlich der Nut-
zungen nur für diejenige Sorgfalt einzustehen, die er in eigenen Ange-
legenheiten anzuwenden pflegt. 
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(2) Gibt der Schuldner den Gegenstand zurück, leistet er Wertersatz 
oder ist seine Wertersatzpflicht gemäß § 346 Abs. 3 Nr. 1 oder 2 aus-
geschlossen, so sind ihm notwendige Verwendungen zu ersetzen. 
Andere Aufwendungen sind zu ersetzen, soweit der Gläubiger durch 
diese bereichert wird.“ 
 
20.  Die §§ 350 bis 354 werden aufgehoben. 
 
21.  § 355 wird § 350 und wie folgt gefasst: 
 

„§ 350 
Erlöschen des Rücktrittsrechts nach Fristsetzung 

 
Ist für die Ausübung des vertraglichen Rücktrittsrechts eine Frist nicht 
vereinbart, so kann dem Berechtigten von dem anderen Teil für die 
Ausübung eine angemessene Frist bestimmt werden. Das Rücktritts-
recht erlischt, wenn nicht der Rücktritt vor dem Ablauf der Frist erklärt 
wird.“ 
 
22.  § 356 wird § 351. 
 
23.  § 357 wird § 352 und wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 352 
Aufrechnung nach Nichterfüllung 

 
Der Rücktritt wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit wird unwirk-
sam, wenn der Schuldner sich von der Verbindlichkeit durch Aufrec h-
nung befreien konnte und unverzüglich nach dem Rücktritt die Auf-
rechnung erklärt.“ 
 
24.  § 358 wird aufgehoben. 
 
25.  Die §§ 359 und 360 werden die §§ 353 und 354. 
 
26.  Nach dem neuen § 354 wird folgender Untertitel eingefügt: 
 

„Untertitel 2 
Widerrufs- und Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 

 
§ 355 

Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach 
dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des 
Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er sie 
fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Sache 
innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Unternehmer zu erklären; 
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.  
 
(2) Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem dem Verbraucher eine 
deutlich gestaltete Belehrung über sein Widerrufsrecht, die ihm ent-
sprechend den Erfordernissen des eingesetzten Kommunikat ionsmit-
tels seine Rechte deutlich macht, in Textform mitgeteilt worden ist, die 
auch Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, und einen Hinweis auf den Fristbeginn und die Regelung 
des Absatzes 1 Satz 2 enthält. Sie ist vom Verbraucher bei anderen als 
notariell beurkundeten Verträgen gesondert zu unterschreiben oder mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur zu versehen. Ist der Vertrag 
schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht zu laufen, bevor 
dem Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag 
des Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des 
Antrags zur Verfügung gestellt werden. Ist der Fristbeginn streitig, so 
trifft die Beweislast den Unternehmer. 
 
(3) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach Ver-
tragsschluss. Bei der Lieferung von Waren beginnt die Frist nicht vor 
dem Tag ihres Eingangs beim Empfänger.  

 
§ 356 

Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 
 
(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich 
durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines 
Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückgabe-
recht ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass 
1.  im Verkaufsprospekt eine deutlich gestaltete Belehrung über das  
Rückgaberecht enthalten ist,  
2.  der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unter-
nehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und 
3.  dem Verbraucher das Rückgaberecht in Textform eingeräumt wird. 
 
(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch 
nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der 
Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, 
durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. § 355 Abs. 1 Satz 2 
findet entsprechende Anwendung. 
 

§ 357 
Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückgabe 

 
(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt 
entsprechende Anwendung. Die in § 286 Abs. 3 bestimmte Frist be-
ginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklärung des Verbrauchers. 
 
(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rück-
sendung verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden 
kann. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und 
Rückgabe der Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht besteht, dürfen 
dem Verbraucher bei einer Bestellung bis zu einem Betrag von 40 Euro 
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt wer-
den, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der bestellten ent-
spricht.  
 
(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätes-
tens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine 
Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Dies gilt nicht, 
wenn die Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache 
zurückzuführen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, 
wenn der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß 
belehrt worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat.  
 
(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht.  
 

§ 358 
Verbundene Verträge 

 
(1) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Vertrags über 
die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer anderen Leistung 
durch einen Unternehmer gerichtete Willenserklärung wirksam widerru-
fen, so ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit diesem Ver-
trag verbundenen Verbraucherdarlehensvertrags gerichtete Willenser-
klärung nicht mehr gebunden. 
 
(2) Hat der Verbraucher seine auf den Abschluss eines Verbraucher-
darlehensvertrags gerichtete Wil lenserklärung wirksam widerrufen, so 
ist er auch an seine auf den Abschluss eines mit diesem Verbraucher-
darlehensvertrag verbundenen Vertrags über die Lieferung einer Ware 
oder die Erbringung einer anderen Leistung gerichtete Willenserklärung 
nicht mehr gebunden. Kann der Verbraucher die auf den Abschluss 
des verbundenen Vertrags gerichtete Willenserklärung nach Maßgabe 
dieses Untertitels widerrufen, gilt allein Absatz 1 und sein Widerrufs-
recht aus § 495 Abs. 1 ist ausgeschlossen. Erklärt der Verbraucher im 
Fall des Satzes 2 dennoch den Widerruf des Verbraucherdarlehensver-
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trags, gilt dies als Widerruf des verbundenen Vertrags gegenüber dem 
Unternehmer gemäß Absatz 1. 
 
(3) Ein Vertrag über die Lieferung einer Ware oder die Erbringung einer 
anderen Leistung und ein Verbraucherdarlehensvertrag sind verbun-
den, wenn das Darlehen ganz oder teilweise der Finanzierung des 
anderen Vertrags dient und beide Verträge eine wirtschaftliche Einheit 
bilden. Eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, 
wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung des Verbrauchers 
finanziert, oder im Fall der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich 
der Darlehensgeber bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des 
Verbraucherdarlehensvertrags der Mitwirkung des Unternehmers 
bedient. 
 
(4) § 357 gilt für den verbundenen Vertrag entsprechend. Im Fall des 
Absatzes 1 sind jedoch Ansprüche auf Zahlung von Zinsen und Kosten 
aus der Rückabwicklung des Verbraucherdarlehensvertrags gegen den 
Verbraucher ausgeschlossen. Der Darlehensgeber tritt im Verhältnis 
zum Verbraucher hinsichtlich der Rechts folgen des Widerrufs oder der 
Rückgabe in die Rechte und Pflichten des Unternehmers aus dem 
verbundenen Vertrag ein, wenn das Darlehen dem Unternehmer bei 
Wirksamwerden des Widerrufs oder der Rückgabe bereits zugeflossen 
ist. 
 
(5) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgabe-
recht muss auf die Rechtsfolgen nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 
und 2 hinweisen. 
 

§ 359 
Einwendungen bei verbundenen Verträgen 

 
Der Verbraucher kann die Rückzahlung des Darlehens verweigern, 
soweit Einwendungen aus dem verbundenen Vertrag ihn gegenüber 
dem Unternehmer, mit dem er den verbundenen Vertrag geschlossen 
hat, zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. Dies gilt 
nicht, wenn das finanzierte Entgelt 200 Euro nicht überschreitet, sowie 
bei Einwendungen, die auf einer zwischen diesem Unternehmer und 
dem Verbraucher nach Abschluss des Verbraucherdarlehensvertrags 
vereinbarten Vertragsänderung beruhen. Kann der Verbraucher Nach-
erfüllung verlangen, so kann er die Rückzahlung des Darlehens erst 
verweigern, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist.“ 
 
27.  Die §§ 361 bis 361b werden aufgehoben. 
 
28.  § 390 Satz 2 wird aufgehoben. 
 
29.  In § 425 Abs. 2 werden die Wörter „Unterbrechung und Hem-
mung“ durch die Wörter „Neubeginn, Hemmung und Ablaufhem-
mung“ ersetzt.  
 
30.  Im zweiten Buch werden der bisherige dritte und der vierte bis 
sechste Abschnitt die Abschnitte 4 bis 7. 
 
31.  Im zweiten Buch wird der bisherige siebente Abschnitt der 
Abschnitt 8 und dessen erster Titel wird durch folgende Titel 
ersetzt: 
 

„Titel 1 
Kauf, Tausch 

 
Untertitel 1 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 433 
Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 

 
(1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, 
dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache 

zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- 
und Rechtsmängeln zu verschaffen. 
 
(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kauf-
preis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen. 
 

§ 434 
Sachmangel 

 
(1) Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang 
die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart ist, ist die Sache frei von Sachmängeln,  
1.  wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwen-
dung eignet, sonst 
2.  wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine 
Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und 
die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann. 
Zu der Beschaffenheit nach Satz 2 Nr. 2 gehören auch Eigenschaften, 
die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, des 
Herstellers (§ 4 Abs. 1 und 2 des Produkthaftungsgesetzes) oder 
seines Gehilfen insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeich-
nung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, es sei 
denn, dass der Verkäufer die Äußerung nicht kannte und auch nicht 
kennen musste, dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in 
gleichwertiger Weise berichtigt war oder dass sie die Kaufentscheidung 
nicht beeinflussen konnte. 
 
(2) Ein Sachmangel ist auch dann gegeben, wenn die vereinbarte 
Montage durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen unsac h-
gemäß durchgeführt worden ist. Ein Sachmangel liegt bei einer zur 
Montage bestimmten Sache ferner vor, wenn die Montageanleitung 
mangelhaft ist, es sei denn, die Sache ist fehlerfrei montiert worden. 
 
(3) Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine ande-
re Sache oder eine zu geringe Menge liefert.  
 

§ 435 
Rechtsmangel 

 
Die Sache ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf die 
Sache keine oder nur die im Kaufvertrag übernommenen Rechte 
gegen den Käufer geltend machen können. Einem Rechtsmangel steht 
es gleich, wenn im Grundbuch ein Recht eingetragen ist, das nicht 
besteht. 
 

§ 436 
Öffentliche Lasten von Grundstücken 

 
(1) Soweit nicht anders vereinbart, ist der Verkäufer eines Grundstücks 
verpflichtet, Erschließungsbeiträge und sonstige Anliegerbeiträge für 
die Maßnahmen zu tragen, die bis zum Tage des Vertragsschlusses 
bautechnisch begonnen sind, unabhängig vom Zeitpunkt des Entste-
hens der Beitragsschuld.  
 
(2) Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht für die Freiheit des 
Grundstücks von anderen öffentl ichen Abgaben und von anderen 
öffentlichen Lasten, die zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeig-
net sind. 
 

§ 437 
Rechte des Käufers bei Mängeln 

 
Ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen 
der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist,  
1.  nach § 439 Nacherfüllung verlangen, 
2.  nach den §§ 440, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktre-
ten oder nach § 441 den Kaufpreis mindern und 
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3.  nach den §§ 440, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder 
nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
 

§ 438 
Verjährung der Mängelansprüche 

 
(1) Die in § 437 Nr. 1 und 3 bezeichneten Ansprüche verjähren  
1.  in 30 Jahren, wenn der Mangel  
a)  in einem dinglichen Recht eines Dritten, auf Grund dessen Her-
ausgabe der Kaufsache verlangt werden kann, oder  
b)  in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist, 
besteht, 
2.  in fünf Jahren 
a)  bei einem Bauwerk und  
b)  bei einer Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-
weise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhafti g-
keit verursacht hat, und 
3.  im Übrigen in zwei Jahren. 
 
(2) Die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im 
Übrigen mit der Ablieferung der Sache.  
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 und 3 und Absatz 2 verjähren die 
Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Verkäufer 
den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 
tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist 
ein. 
 
(4) Für das in § 437 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Käufer 
kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die 
Zahlung des Kaufpreises insoweit verweigern, als er auf Grund des 
Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht 
Gebrauch, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. 
 
(5) Auf das in § 437 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und 
Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung. 
 

§ 439 
Nacherfüllung 

 
(1) Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseiti-
gung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache ver-
langen.  
 
(2) Der Verkäufer hat die zum Zweck der Nacherfüllung erforderl ichen 
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materi-
alkosten zu tragen. 
 
(3) Der Verkäufer kann die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung 
unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Dabei sind insbesondere der 
Wert der Sache in mangelfreiem Zustand, die Bedeutung des Mangels 
und die Frage zu berücksichtigen, ob auf die andere Art der Nacherfül-
lung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer zurückgegriffen werden 
könnte. Der Anspruch des Käufers beschränkt sich in diesem Fall auf 
die andere Art der Nacherfüllung; das Recht des Verkäufers, auch 
diese unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zu verweigern, bleibt 
unberührt. 
 
(4) Liefert der Verkäufer zum Zweck der Nacherfüllung eine mangel-
freie Sache, so kann er vom Käufer Rückgewähr der mangelhaften 
Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen. 
 

§ 440 
Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 

 
Außer in den Fällen des § 281 Abs. 2 und des § 323 Abs. 2 bedarf es 
der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Verkäufer beide Arten der 
Nacherfüllung gemäß § 439 Abs. 3 verweigert oder wenn die dem 

Käufer zustehende Art der Nacherfüllung fehlgeschlagen oder ihm 
unzumutbar ist. Eine Nachbesserung gilt nach dem erfolglosen zweiten 
Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art 
der Sache oder des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt. 
 

§ 441 
Minderung 

 
(1) Statt zurückzutreten, kann der Käufer den Kaufpreis durch Erklä-
rung gegenüber dem Verkäufer mindern. Der Ausschlussgrund des § 
323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung. 
 
(2) Sind auf der Seite des Käufers oder auf der Seite des Verkäufers 
mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur von allen oder gegen alle 
erklärt werden. 
 
(3) Bei der Minderung ist der Kaufpreis in dem Verhältnis herabzuset-
zen, in welchem zurzeit des Vertragsschlusses der Wert der Sache in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben 
würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu 
ermitteln. 
 
(4) Hat der Käufer mehr als den geminderten Kaufpreis gezahlt, so ist 
der Mehrbetrag vom Verkäufer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 
Abs. 1 finden entsprechende Anwendung. 
 

§ 442 
Kenntnis des Käufers 

 
(1) Die Rechte des Käufers wegen eines Mangels sind ausgeschlos-
sen, wenn er bei Vertragsschluss den Mangel kennt. Ist dem Käufer ein 
Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann der 
Käufer Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn der 
Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat.  
 
(2) Ein im Grundbuch eingetragenes Recht hat der Verkäufer zu besei-
tigen, auch wenn es der Käufer kennt. 
 

§ 443 
Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 

 
(1) Übernimmt der Verkäufer oder ein Dritter eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die Sache für eine be-
stimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält (Haltbarkeitsga-
rantie), so stehen dem Käufer im Garantiefall unbeschadet der gesetz-
lichen Ansprüche die Rechte aus der Garantie zu den in der Garanti e-
erklärung und der einschlägigen Werbung angegebenen Bedingungen 
gegenüber demjenigen zu, der die Garantie eingeräumt hat.  
 
(2) Soweit eine Haltbarkeitsgarantie übernommen worden ist, wird 
vermutet, dass ein während ihrer Geltungsdauer auftretender Sac h-
mangel die Rechte aus der Garantie begründet. 
 

§ 444 
Haftungsausschluss 

 
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen 
eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der 
Verkäufer nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. 
 

§ 445 
Haftungsbegrenzung bei öffentlichen Versteigerungen 

 
Wird eine Sache auf Grund eines Pfandrechts in einer öffentlichen 
Versteigerung unter der Bezeichnung als Pfand verkauft, so stehen 
dem Käufer Rechte wegen eines Mangels nur zu, wenn der Verkäufer 
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den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaf-
fenheit der Sache übernommen hat. 
 
 

§ 446 
Gefahr- und Lastenübergang 

 
Mit der Übergabe der verkauften Sache geht die Gefahr des zufäll igen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Käufer über. 
Von der Übergabe an gebühren dem Käufer die Nutzungen und trägt er 
die Lasten der Sache. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer 
im Verzug der Annahme ist. 
 

§ 447 
Gefahrübergang beim Versendungskauf 

 
(1) Versendet der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die verkaufte 
Sache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so geht die 
Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäufer die Sache dem 
Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. 
 
(2) Hat der Käufer eine besondere Anweisung über die Art der Versen-
dung erteilt und weicht der Verkäufer ohne dringenden Grund von der 
Anweisung ab, so ist der Verkäufer dem Käufer für den daraus entste-
henden Schaden verantwortlich. 
 

§ 448 
Kosten der Übergabe und vergleichbare Kosten 

 
(1) Der Verkäufer trägt die Kosten der Übergabe der Sache, der Käufer 
die Kosten der Abnahme und der Versendung der Sache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort.  
 
(2) Der Käufer eines Grundstücks trägt die Kosten der Beurkundung 
des Kaufvertrags und der Auflassung, der Eintragung ins Grundbuch 
und der zu der Eintragung erforderlichen Erklärungen. 
 

§ 449 
Eigentumsvorbehalt 

 
(1) Hat sich der Verkäufer einer beweglichen Sache das Eigentum bis 
zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten, so ist im Zweifel anzuneh-
men, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung voll-
ständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen wird (Eigentumsvorbe-
halt). 
 
(2) Auf Grund des  Eigentumsvorbehalts kann der Verkäufer die Sache 
nur herausverlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist.  
 
(3) Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist nichtig, soweit der 
Eigentumsübergang davon abhängig gemacht wird, dass der Käufer 
Forderungen eines Dritten, insbesondere eines mit dem Verkäufer 
verbundenen Unternehmens, erfüllt. 
 

§ 450 
Ausgeschlossene Käufer bei bestimmten Verkäufen 

 
(1) Bei einem Verkauf im Wege der Zwangsvollstreckung dürfen der mit 
der Vornahme oder Leitung des Verkaufs Beauftragte und die von ihm 
zugezogenen Gehilfen einschließlich des Protokollführers den zu 
verkaufenden Gegenstand weder für sich persönlich oder durch einen 
anderen noch als Vertreter eines anderen kaufen. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch bei einem Verkauf außerhalb der Zwangsvollstre-
ckung, wenn der Auftrag zu dem Verkauf auf Grund einer gesetzl ichen 
Vorschrift erteilt worden ist, die den Auftraggeber ermächtigt, den 
Gegenstand für Rechnung eines anderen verkaufen zu lassen, insbe-
sondere in den Fällen des Pfandverkaufs und des in den §§ 383 und 

385 zugelassenen Verkaufs, sowie bei einem Verkauf aus einer Insol-
venzmasse. 
 

§ 451 
Kauf durch ausgeschlossenen Käufer 

 
(1) Die Wirksamkeit eines dem § 450 zuwider erfolgten Kaufs und der 
Übertragung des gekauften Gegenstandes hängt von der Zustimmung 
der bei dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Betei-
ligten ab. Fordert der Käufer einen Beteiligten zur Erklärung über die 
Genehmigung auf, so findet § 177 Abs. 2 entsprechende Anwendung. 
 
(2) Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf 
vorgenommen, so hat der frühere Käufer für die Kosten des neuen 
Verkaufs sowie für einen Mindererlös aufzukommen. 
 

§ 452 
Schiffskauf 

 
Die Vorschriften dieses Untertitels über den Kauf von Grundstücken 
finden auf den Kauf von eingetragenen Schiffen und Schiffsbauwerken 
entsprechende Anwendung. 
 

§ 453 
Rechtskauf 

 
(1) Die Vorschriften über den Kauf von Sachen finden auf den Kauf von 
Rechten und sonstigen Gegenständen entsprechende Anwendung. 
 
(2) Der Verkäufer trägt die Kosten der Begründung und Übertragung 
des Rechts. 
 
(3) Ist ein Recht verkauft, das zum Besitz einer Sache berechtigt, so ist 
der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer die Sache frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu übergeben. 
 

Untertitel 2 
Besondere Arten des Kaufs 

 
Kapitel 1 

Kauf auf Probe 
 

§ 454 
Zustandekommen des Kaufvertrags 

 
(1) Bei einem Kauf auf Probe oder auf Besichtigung steht die Billigung 
des gekauften Gegenstandes im Belieben des Käufers. Der Kauf ist im 
Zweifel unter der aufschiebenden Bedingung der Billigung geschlos-
sen. 
 
(2) Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer die Untersuchung des 
Gegenstandes zu gestatten. 
 

§ 455 
Billigungsfrist 

 
Die Billigung eines auf Probe oder auf Besichtigung gekauften Gegens-
tandes kann nur innerhalb der vereinbarten Frist und in Ermangelung 
einer solchen nur bis zum Ablauf einer dem Käufer von dem Verkäufer 
bestimmten angemessenen Frist erklärt werden. War die Sache dem 
Käufer zum Zwecke der Probe oder der Besichtigung übergeben, so 
gilt sein Schweigen als Billigung. 
 

Kapitel 2 
Wiederkauf 

 
§ 456 

Zustandekommen des Wiederkaufs 
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(1) Hat sich der Verkäufer in dem Kaufvertrag das Recht des Wieder-
kaufs vorbehalten, so kommt der Wiederkauf mit der Erklärung des 
Verkäufers gegenüber dem Käufer, dass er das Wiederkaufsrecht 
ausübe, zustande. Die Erklärung bedarf nicht der für den Kaufvertrag 
bestimmten Form. 
 
(2) Der Preis, zu welchem verkauft worden ist, gilt im Zweifel auch für 
den Wiederkauf.  
 

§ 457 
Haftung des Wiederverkäufers 

 
(1) Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, dem Wiederkäufer den gekauf-
ten Gegenstand nebst Zubehör herauszugeben. 
 
(2) Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts 
eine Verschlechterung, den Untergang oder eine aus einem anderen 
Grund eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe des gekauften 
Gegenstandes verschuldet oder den Gegenstand wesentlich verändert, 
so ist er für den daraus entstehenden Schaden verantwortlich. Ist der 
Gegenstand ohne Verschulden des Wiederverkäufers verschlechtert 
oder ist er nur unwesentlich verändert, so kann der Wiederkäufer 
Minderung des Kaufpreises nicht verlangen. 
 

§ 458 
Beseitigung von Rechten Dritter 

 
Hat der Wiederverkäufer vor der Ausübung des Wiederkaufsrechts 
über den gekauften Gegenstand verfügt, so ist er verpflichtet, die 
dadurch begründeten Rechte Dritter zu beseitigen. Einer Verfügung 
des Wiederverkäufers steht eine Verfügung gleich, die im Wege der 
Zwangsvollstreckung oder der Arrestvollziehung oder durch den Insol-
venzverwalter erfolgt.  
 

§ 459 
Ersatz von Verwendungen 

 
Der Wiederverkäufer kann für Verwendungen, die er auf den gekauften 
Gegenstand vor dem Wiederkauf gemacht hat, insoweit Ersatz verlan-
gen, als der Wert des Gegenstandes durch die Verwendungen erhöht 
ist. Eine Einrichtung, mit der er die herauszugebende Sache versehen 
hat, kann er wegnehmen. 
 

§ 460 
Wiederkauf zum Schätzungswert 

 
Ist als Wiederkaufpreis der Schätzungswert vereinbart, den der gekauf-
te Gegenstand zurzeit des Wiederkaufs hat, so ist der Wiederverkäufer 
für eine Verschlechterung, den Untergang oder die aus einem anderen 
Grund eingetretene Unmöglichkeit der Herausgabe des Gegenstandes 
nicht verantwortlich, der Wiederkäufer zum Ersatz von Verwendungen 
nicht verpflichtet. 
 

§ 461 
Mehrere Wiederkaufsberechtigte 

 
Steht das Wiederkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es 
nur im Ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten 
erloschen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die 
übrigen berechtigt, das Wiederkaufsrecht im Ganzen auszuüben. 
 

§ 462 
Ausschlussfrist 

 
Das Wiederkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum Ablauf von 
30, bei anderen Gegenständen nur bis zum Ablauf von drei Jahren 
nach der Vereinbarung des Vorbehalts ausgeübt werden. Ist für die 
Ausübung eine Frist bestimmt, so tritt diese an die Stelle der gesetzl i-
chen Frist. 

 
Kapitel 3 
Vorkauf 

 
§ 463 

Voraussetzungen der Ausübung 
 
Wer in Ansehung eines Gegenstandes zum Vorkauf berechtigt ist, 
kann das Vorkaufsrecht ausüben, sobald der Verpflichtete mit einem 
Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand geschlossen hat.  
 

§ 464 
Ausübung des Vorkaufsrechts 

 
(1) Die Ausübung des Vorkaufsrechts erfolgt durch Erklärung gegen-
über dem Verpflichteten. Die Erklärung bedarf nicht der für den Kauf-
vertrag bestimmten Form. 
 
(2) Mit der Ausübung des Vorkaufsrechts kommt der Kauf zwischen 
dem Berechtigten und dem Verpflichteten unter den Bestimmungen 
zustande, welche der Verpflichtete mit dem Dritten vereinbart hat. 
 

§ 465 
Unwirksame Vereinbarungen 

 
Eine Vereinbarung des Verpflichteten mit dem Dritten, durch welche 
der Kauf von der Nichtausübung des Vorkaufsrechts abhängig ge-
macht oder dem Verpflichteten für den Fall der Ausübung des Vor-
kaufsrechts der Rücktritt vorbehalten wird, ist dem Vorkaufsberechti g-
ten gegenüber unwirksam. 
 

§ 466 
Nebenleistungen 

 
Hat sich der Dritte in dem Vertrag zu einer Nebenleistung verpflichtet, 
die der Vorkaufsberechtigte zu bewirken außerstande ist, so hat der 
Vorkaufsberechtigte statt der Nebenleistung ihren Wert zu entrichten. 
Lässt sich die Nebenleistung nicht in Geld schätzen, so ist die Aus-
übung des Vorkaufsrechts ausgeschlossen; die Vereinbarung der 
Nebenleistung kommt jedoch nicht in Betracht, wenn der Vertrag mit 
dem Dritten auch ohne sie geschlossen sein würde. 
 

§ 467 
Gesamtpreis 

 
Hat der Dritte den Gegenstand, auf den sich das Vorkaufsrecht be-
zieht, mit anderen Gegenständen zu einem Gesamtpreis gekauft, so 
hat der Vorkaufsberechtigte einen verhältnismäßigen Teil des Gesamt-
preises zu entrichten. Der Verpflichtete kann verlangen, dass der 
Vorkauf auf alle Sachen erstreckt wird, die nicht ohne Nachteil für ihn 
getrennt werden können. 
 

§ 468 
Stundung des Kaufpreises 

 
(1) Ist dem Dritten in dem Vertrag der Kaufpreis gestundet worden, so 
kann der Vorkaufsberechtigte die Stundung nur in Anspruch nehmen, 
wenn er für den gestundeten Betrag Sicherheit leistet.  
 
(2) Ist ein Grundstück Gegenstand des Vorkaufs, so bedarf es der 
Sicherheitsleistung insoweit nicht, als für den gestundeten Kaufpreis 
die Bestellung einer Hypothek an dem Grundstück vereinbart oder in 
Anrechnung auf den Kaufpreis eine Schuld, für die eine Hypothek an 
dem Grundstück besteht, übernommen worden ist. Entsprechendes 
gilt, wenn ein eingetragenes Schiff oder Schiffsbauwerk Gegenstand 
des Vorkaufs ist.  
 

§ 469 
Mitteilungspflicht, Ausübungsfrist 
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(1) Der Verpflichtete hat dem Vorkaufsberechtigten den Inhalt des mit 
dem Dritten geschlossenen Vertrags unverzüglich mitzuteilen. Die 
Mitteilung des Verpflichteten wird durch die Mitteilung des Dritten 
ersetzt. 
 
(2) Das Vorkaufsrecht kann bei Grundstücken nur bis zum Ablauf von 
zwei Monaten, bei anderen Gegenständen nur bis zum Ablauf einer 
Woche nach dem Empfang der Mitteilung ausgeübt werden. Ist für die 
Ausübung eine Frist bestimmt, so tritt diese an die Stelle der gesetzl i-
chen Frist. 
 

§ 470 
Verkauf an gesetzlichen Erben 

 
Das Vorkaufsrecht erstreckt sich im Zweifel nicht auf einen Verkauf, der 
mit Rücksicht auf ein künftiges Erbrecht an einen gesetzlichen Erben 
erfolgt. 
 

§ 471 
Verkauf bei Zwangsvollstreckung oder Insolvenz 

 
Das Vorkaufsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Verkauf im Wege der 
Zwangsvollstreckung oder aus einer Insolvenzmasse erfolgt.  
 

§ 472 
Mehrere Vorkaufsberechtigte 

 
Steht das Vorkaufsrecht mehreren gemeinschaftlich zu, so kann es nur 
im Ganzen ausgeübt werden. Ist es für einen der Berechtigten erlo-
schen oder übt einer von ihnen sein Recht nicht aus, so sind die übri-
gen berechtigt, das Vorkaufsrecht im Ganzen auszuüben. 
 

§ 473 
Unübertragbarkeit 

 
Das Vorkaufsrecht ist nicht übertragbar und geht nicht auf die Erben 
des Berechtigten über, sofern nicht ein anderes bestimmt ist. Ist das 
Recht auf eine bestimmte Zeit beschränkt, so ist es im Zweifel vererb-
lich. 
 

Untertitel 3 
Verbrauchsgüterkauf 

 
§ 474 

Begriff des Verbrauchsgüterkaufs 
 
(1) Kauft ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche 
Sache (Verbrauchs güterkauf), gelten ergänzend die folgenden Vor-
schriften. Dies gilt nicht für gebrauchte Sachen, die in einer öffentlichen 
Versteigerung verkauft werden, an der der Verbraucher persönlich 
teilnehmen kann. 
 
(2) Die §§ 445 und 447 finden auf die in diesem Untertitel geregelten 
Kaufverträge keine Anwendung. 
 

§ 475 
Abweichende Vereinbarungen 

 
(1) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer getrof-
fene Vereinbarung, die zum Nachteil des Verbrauchers von den §§ 433 
bis 435, 437, 439 bis 443, sowie von den Vorschriften dieses Untert i-
tels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen. Die in Satz 1 
bezeichneten Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch 
anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 
 
(2) Die Verjährung der in § 437 bezeichneten Ansprüche kann vor 
Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer nicht durch Rechtsge-
schäft erleichtert werden, wenn die Vereinbarung zu einer Verjährungs-

frist ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn von weniger als zwei 
Jahren, bei gebrauchten Sachen von weniger als einem Jahr führt.  
 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der §§ 307 bis 309 nicht 
für den Ausschluss oder die Beschränkung des Anspruchs auf Scha-
densersatz. 
 

§ 476 
Beweislastumkehr 

 
Zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein 
Sachmangel, so wird vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrüber-
gang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der 
Sache oder des Mangels unvereinbar. 
 

§ 477 
Sonderbestimmungen für Garantien 

 
(1) Eine Garantieerklärung (§ 443) muss einfach und verständlich 
abgefasst sein. Sie muss enthalten 
1.  den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers sowie 
darauf, dass sie durch die Garantie nicht eingeschränkt werden und  
2.  den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die 
Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, insbesondere die 
Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes 
sowie Namen und Anschrift des Garantiegebers. 
 
(2) Der Verbraucher kann verlangen, dass ihm die Garantieerklärung in 
Textform mitgeteilt wird. 
 
(3) Die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung wird nicht dadurch 
berührt, dass eine der vorstehenden Anforderungen nicht erfüllt wird. 
 

§ 478 
Rückgriff des Unternehmers 

 
(1) Wenn der Unternehmer die verkaufte neu hergestellte Sache als 
Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen musste oder der Verbrau-
cher den Kaufpreis gemindert hat, bedarf es für die in § 437 bezeichne-
ten Rechte des Unternehmers gegen den Unternehmer, der ihm die 
Sache verkauft hatte (Lieferant), wegen des vom Verbraucher geltend 
gemachten Mangels einer sonst erforderlichen Fristsetzung nicht.  
 
(2) Der Unternehmer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache 
von seinem Lieferanten Ersatz der Aufwendungen verlangen, die der 
Unternehmer im Verhältnis zum Verbraucher nach § 439 Abs. 2 zu 
tragen hatte, wenn der vom Verbraucher geltend gemachte Mangel 
bereits beim Übergang der Gefahr auf den Unternehmer vorhanden 
war.  
 
(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet § 476 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass die Frist mit dem Übergang der Gefahr auf den 
Verbraucher beginnt. 
 
(4) Auf eine vor Mitteilung eines Mangels an den Lieferanten getroffene 
Vereinbarung, die zum Nachteil des Unternehmers von den §§ 433 bis 
435, 437, 439 bis 443  sowie von den Absätzen 1 bis 3 und von § 479 
abweicht, kann sich der Lieferant nicht berufen, wenn dem Rückgriffs-
gläubiger kein gleichwertiger Ausgleich eingeräumt wird. Satz 1 gilt 
unbeschadet des § 307 nicht für den Ausschluss oder die Beschrän-
kung des Anspruchs auf Schadensersatz. Die in Satz 1 bezeichneten 
Vorschriften finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige 
Gestaltungen umgangen werden.  
 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf die Ansprüche des Lieferanten und 
der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer 
entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner Unternehmer sind. 
 
(6) § 377 des Handelsgesetzbuchs bleibt unberührt. 
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§ 479 

Verjährung von Rückgriffsansprüchen 
 
(1) Die in § 478 Abs. 2 bestimmten Aufwendungsersatzansprüche 
verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung der Sache. 
 
(2) Die Verjährung der in den §§ 437 und 478 Abs. 2 bestimmten 
Ansprüche des Unternehmers gegen seinen Lieferanten wegen des 
Mangels einer an einen Verbraucher verkauften neu hergestellten 
Sache tritt frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der 
Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat. Diese Ab-
laufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem 
der Lieferant die Sache dem Unternehmer abgeliefert hat.  
 
(3) Die vorstehenden Absätze finden auf die Ansprüche des Lieferan-
ten und der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen die jeweiligen 
Verkäufer entsprechende Anwendung, wenn die Schuldner Unterneh-
mer sind. 
 

Untertitel 4 
Tausch 

 
§ 480 

Tausch 
 
Auf den Tausch finden die Vorschriften über den Kauf entsprechende 
Anwendung. 
 

Titel 2 
Teilzeit-Wohnrechteverträge 

 
§ 481 

Begriff des Teilzeit-Wohnrechtevertrags 
 
(1) Teilzeit-Wohnrechteverträge sind Verträge, durch die ein Unter-
nehmer einem Verbraucher gegen Zahlung eines Gesamtpreises das 
Recht verschafft oder zu verschaffen verspricht, für die Dauer von 
mindestens drei Jahren ein Wohngebäude jeweils für einen bestimmten 
oder zu bestimmenden Zeitraum des Jahres zu Erholungs- oder Wohn-
zwecken zu nutzen. Das Recht kann ein dingliches oder anderes Recht 
sein und insbesondere auch durch eine Mitgliedschaft in einem Verein 
oder einen Anteil an einer Gesellschaft eingeräumt werden. 
 
(2) Das Recht kann auch darin bestehen, die Nutzung eines Wohnge-
bäudes jeweils aus einem Bestand von Wohngebäuden zu wählen. 
 
(3) Einem Wohngebäude steht ein Teil eines Wohngebäudes gleich. 
 

§ 482 
Prospektpflicht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

 
(1) Wer als Unternehmer den Abschluss von Teilzeit-
Wohnrechteverträgen anbietet, hat jedem Verbraucher, der Interesse 
bekundet, einen Prospekt auszuhändigen. 
 
(2) Der in Absatz 1 bezeichnete Prospekt muss eine allgemeine Be-
schreibung des Wohngebäudes oder des Bestandes von Wohngebäu-
den sowie die in der Rechtsverordnung nach Artikel 242 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Angaben 
enthalten.  
 
(3) Der Unternehmer kann vor Vertragsschluss eine Änderung gegen-
über den im Prospekt enthaltenen Angaben vornehmen, soweit dies 
auf Grund von Umständen erforderlich wird, auf die er keinen Einfluss 
nehmen konnte. 
 

(4) In jeder Werbung für den Abschluss von Teilzeit-
Wohnrechteverträgen ist anzugeben, dass der Prospekt erhältlich ist 
und wo er angefordert werden kann. 
 

§ 483 
Vertrags- und Prospektsprache bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

 
(1) Der Vertrag ist in der Amtssprache oder, wenn es dort mehrere 
Amtssprachen gibt, in der vom Verbraucher gewählten Amtssprache 
des Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des Vertragsstaats 
des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum abz u-
fassen,  in dem der Verbraucher sei-nen Wohnsitz hat. Ist der Verbrau-
cher Angehöriger eines anderen Mitgliedstaats, so kann er statt der 
Sprache seines Wohnsitzstaats auch die oder eine der Amtssprachen 
des Staats, dem er angehört, wählen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch 
für den Prospekt. 
 
(2) Ist der Vertrag vor einem deutschen Notar zu beurkunden, so gelten 
die §§ 5 und 16 des Beurkundungsgesetzes mit der Maßgabe, dass 
dem Verbraucher eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in der 
von ihm nach Absatz 1 gewählten Sprache auszuhändigen ist.  
 
(3) Teilzeit-Wohnrechteverträge, die Absatz 1 Satz 1 und 2 oder Absatz 
2 nicht entsprechen, sind nichtig. 
 

§ 484 
Schriftform bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

 
(1) Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag bedarf der schriftlichen Form, 
soweit nicht in anderen Vorschriften eine strengere Form vorgeschrie-
ben ist. Der Abschluss des Vertrags in elektronischer Form ist ausge-
schlossen. Die in dem in § 482 bezeichneten, dem Verbraucher ausge-
händigten Prospekt enthaltenen Angaben werden Inhalt des Vertrags, 
soweit die Parteien nicht ausdrücklich und unter Hinweis auf die Ab-
weichung vom Prospekt eine abweichende Vereinbarung treffen. 
Solche Änderungen müssen dem Verbraucher vor Abschluss des 
Vertrags mitgeteilt werden. Unbeschadet der Geltung der Prospektan-
gaben gemäß Satz 2 muss die Vertragsurkunde die in der in § 482 
Abs. 2 bezeichneten Rechtsverordnung bestimmten Angaben enthal-
ten. 
 
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher eine Vertragsurkunde oder 
Abschrift der Vertragsurkunde auszuhändigen. Er hat ihm ferner, wenn 
die Vertragssprache und die Sprache des Staates, in dem das Wohn-
gebäude belegen ist, verschieden sind, eine beglaubigte Übersetzung 
des Vertrags in der oder einer zu den Amtssprachen der Europäischen 
Union oder des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum zählenden Sprache des Staates auszuhändigen, in dem das 
Wohngebäude belegen ist. Die Pflicht zur Aushändigung einer beglau-
bigten Übersetzung entfällt, wenn sich das Nutzungsrecht auf einen 
Bestand von Wohngebäuden bezieht, die in verschiedenen Staaten 
belegen sind. 
 

§ 485 
Widerrufsrecht bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Teilzeit-Wohnrechtevertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu.  
 
(2) Die erforderliche Belehrung über das Widerrufsrecht muss auch die 
Kosten angeben, die der Verbraucher im Fall des Widerrufs gemäß 
Absatz 5 Satz 2 zu erstatten hat. 
 
(3) Ist dem Verbraucher der in § 482 bezeichnete Prospekt vor Ver-
tragsschluss nicht oder nicht in der dort vorgeschriebenen Sprache 
ausgehändigt worden, so beträgt die Frist zur Ausübung des Widerrufs-
rechts abweichend von § 355 Abs. 1 Satz 2 einen Monat. 
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(4) Fehlt im Vertrag eine der Angaben, die in der in § 482 Abs. 2 be-
zeichneten Rechtsverordnung bestimmt werden, so beginnt die Frist 
zur Ausübung des Widerrufsrechts erst, wenn dem Verbraucher diese 
Angabe schriftlich mitgeteilt wird. 
 
(5) Eine Vergütung für geleistete Dienste sowie für die Überlassung der 
Nutzung von Wohngebäuden ist abweichend von § 357 Abs. 1 und 3 
ausgeschlossen. Bedurfte der Vertrag der notariellen Beurkundung, so 
hat der Verbraucher dem Unternehmer die Kosten der Beurkundung zu 
erstatten, wenn dies im Vertrag ausdrücklich bestimmt ist. In den Fällen 
der Absätze 3 und 4 entfällt die Verpflichtung zur Erstattung von Kos-
ten; der Verbraucher kann vom Unternehmer Ersatz der Kosten des 
Vertrags verlangen. 
 

§ 486 
Anzahlungsverbot bei Teilzeit-Wohnrechteverträgen 

 
Der Unternehmer darf Zahlungen des Verbrauchers vor Ablauf der 
Widerrufsfrist nicht fordern oder annehmen. Für den Verbraucher 
günstigere Vorschriften bleiben unberührt. 
 

§ 487 
Abweichende Vereinbarungen 

 
Von den Vorschriften dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. Die Vorschri ften dieses Untertitels 
finden, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn 
sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 
 

Titel 3 
Darlehensvertrag; Finanzierungshilfen und Ratenlieferungsverträ-

ge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher 
 

Untertitel 1 
Darlehensvertrag 

 
§ 488 

Vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag 
 
(1) Durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, 
dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur 
Verfügung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, einen 
geschuldeten Zins zu zahlen und bei Fälligkeit das zur Verfügung 
gestellte Darlehen zurückzuerstatten.  
 
(2) Die vereinbarten Zinsen sind, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
nach dem Ablauf je eines Jahres und, wenn das Darlehen vor dem 
Ablauf eines Jahres zurückzuerstatten ist, bei der Rückerstattung zu 
entrichten. 
 
(3) Ist für die Rückerstattung des Darlehens eine Zeit nicht bestimmt, 
so hängt die Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensgeber oder der 
Darlehensnehmer kündigt. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate. 
Sind Zinsen nicht geschuldet, so ist der Darlehensnehmer auch ohne 
Kündigung zur Rückerstattung berechtigt. 
 

§ 489 
Ordentliches Kündigungsrecht des Darlehensnehmers 

 
(1) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem für 
einen bestimmten Zeitraum ein fester Zinssatz vereinbart ist, ganz oder 
teilweise kündigen, 
1.  wenn die Zinsbindung vor der für die Rückzahlung bestimmten Zeit 
endet und keine neue Vereinbarung über den Zinssatz getroffen ist, 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat frühestens für 
den Ablauf des Tages, an dem die Zinsbindung endet; ist eine Anpas-
sung des Zinssatzes in bestimmten Zeiträumen bis zu einem Jahr 
vereinbart, so kann der Darlehensnehmer jeweils nur für den Ablauf 
des Tages, an dem die Zinsbindung endet, kündigen; 

2.  wenn das Darlehen einem Verbraucher gewährt und nicht durch 
ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, nach Ablauf von sechs 
Monaten nach dem vollständigen Empfang unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von drei Monaten; 
3.  in jedem Fall nach Ablauf von zehn Jahren nach dem vollständigen 
Empfang unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten; 
wird nach dem Empfang des Darlehens eine neue Vereinbarung über 
die Zeit der Rückzahlung oder den Zinssatz getroffen, so tritt der Zeit-
punkt dieser Vereinbarung an die Stelle des Zeitpunkts der Auszah-
lung. 
 
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag mit veränderl i-
chem Zinssatz jederzeit unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten kündigen. 
 
(3) Eine Kündigung des Darlehensnehmers nach den Absätzen 1 oder 
2 gilt als nicht erfolgt, wenn er den geschuldeten Betrag nicht binnen 
zwei Wochen nach Wirksamwerden der Kündigung zurückzahlt.  
 
(4) Das Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach den Absätzen 1 
und 2 kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen oder erschwert wer-
den. Dies gilt nicht bei Darlehen an den Bund, ein Sondervermögen 
des Bundes, ein Land, eine Gemeinde, einen Gemeindeverband, die 
Europäischen Gemeinschaften oder ausländische Gebietskörperschaf-
ten. 
 

§ 490 
Außerordentliches Kündigungsrecht 

 
(1) Wenn in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers oder 
in der Werthaltigkeit einer für das Darlehen gestellten Sicherheit eine 
wesentliche Verschlechterung eintritt oder einzutreten droht, durch die 
die Rückerstattung des Darlehens, auch unter Verwertung der Sicher-
heit, gefährdet wird, kann der Darlehensgeber den Darlehensvertrag 
vor Auszahlung des Darlehens im Zweifel stets, nach Auszahlung nur 
in der Regel fristlos kündigen.  
 
(2) Der Darlehensnehmer kann einen Darlehensvertrag, bei dem für 
einen bestimmten Zeitraum ein fester Zinssatz vereinbart und das 
Darlehen durch ein Grund- oder Schiffspfandrecht gesichert ist, unter 
Einhaltung der Fristen des § 489 Abs. 1 Nr. 2 vorzeitig kündigen, wenn 
seine berechtigten Interessen dies gebieten. Ein solches Interesse liegt 
insbesondere vor, wenn der Darlehensnehmer ein Bedürfnis nach einer 
anderweitigen Verwertung der zur Sicherung des Darlehens beliehe-
nen Sache hat. Der Darlehensnehmer hat dem Darlehensgeber denje-
nigen Schaden zu ersetzen, der diesem aus der vorzeitigen Kündigung 
entsteht (Vorfälligkeitsentschädigung).  
 
(3) Die Vorschriften der §§ 313 und 314 bleiben unberührt. 
 

§ 491 
Verbraucherdarlehensvertrag 

 
(1) Für entgeltliche Darlehensverträge zwischen einem Unternehmer 
als Darlehensgeber und einem Verbraucher als Darlehensnehmer 
(Verbraucherdarlehensvertrag) gelten vorbehaltlich der Absätze 2 und 
3 ergänzend die folgenden Vorschri ften.  
 
(2) Die folgenden Vorschriften finden keine Anwendung auf Verbrau-
cherdarlehensverträge, 
1.  bei denen das auszuzahlende Darlehen (Nettodarlehensbetrag) 
200 Euro nicht übersteigt; 
2.  die ein Arbeitgeber mit seinem Arbeitnehmer zu Zinsen abschließt, 
die unter den marktüblichen Sätzen liegen; 
3.  die im Rahmen der Förderung des Wohnungswesens und des 
Städtebaus auf Grund öffentlich-rechtlicher Bewilligungsbescheide 
oder auf Grund von Zuwendungen aus öffentlichen Haushalten unmit-
telbar zwischen der die Fördermittel vergebenden öffentlich-rechtlichen 
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Anstalt und dem Darlehensnehmer zu Zinssätzen abgeschlossen 
werden, die unter den marktüblichen Sätzen liegen. 
 
(3) Keine Anwendung finden ferner 
1.  die §§ 358, 359, § 492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 2, § 495, § 497 Abs. 2 
und 3 und § 498 auf Verbraucherdarlehensverträge, bei denen die 
Gewährung des Darlehens von der Sicherung durch ein Grundpfand-
recht abhängig gemacht wird und zu Bedingungen erfolgt, die für 
grundpfandrechtlich abgesicherte Darlehensverträge und deren Zw i-
schenfinanzierung üblich sind; der Sicherung durch ein Grundpfand-
recht steht es gleich, wenn von einer solchen Sicherung gemäß § 7 
Abs. 3 bis 5 des Gesetzes über Bausparkassen abgesehen wird; 
2.  § 358 Abs. 2, 4 und 5 und die §§ 492 bis 495 auf Verbraucherdar-
lehensverträge, die in ein nach den Vorschriften der Zivilprozessord-
nung errichtetes gerichtliches Protokoll aufgenommen oder notariell 
beurkundet sind, wenn das Protokoll oder die notarielle Urkunde den 
Jahreszins, die bei Abschluss des Vertrags in Rechnung gestellten 
Kosten des Darlehens sowie die Voraussetzungen enthält, unter denen 
der Jahreszins oder die Kosten geändert werden können; 
3.  § 358 Abs. 2, 4 und 5 und § 359 auf Verbraucherdarlehensverträ-
ge, die der Finanzierung des Erwerbs von Wertpapieren, Devisen, 
Derivaten oder Edelmetallen dienen. 
 

§ 492 
Schriftform, Vertragsinhalt 

 
(1) Verbraucherdarlehensverträge sind, soweit nicht eine strengere 
Form vorgeschrieben ist, schriftlich abzuschließen. Der Abschluss des 
Vertrags in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Der Schriftform ist 
genügt, wenn Antrag und Annahme durch die Vertragsparteien jeweils 
getrennt schriftlich erklärt werden. Die Erklärung des Darlehensgebers 
bedarf keiner Unterzeichnung, wenn sie mit Hilfe einer automatischen 
Einrichtung erstellt wird. Die vom Darlehensnehmer zu unterzeichnen-
de Vertragserklärung muss angeben 
1.  den Nettodarlehensbetrag, gegebenenfalls die Höchs tgrenze des 
Darlehens; 
2.  den Gesamtbetrag aller vom Darlehensnehmer zur Ti lgung des 
Darlehens sowie zur Zahlung der Zinsen und sonstigen Kosten zu 
entrichtenden Teilzahlungen, wenn der Gesamtbetrag bei Abschluss 
des Verbraucherdarlehensvertrags für die gesamte Laufzeit der Höhe 
nach feststeht. Ferner ist bei Darlehen mit veränderlichen Bedingun-
gen, die in Teilzahlungen getilgt werden, ein Gesamtbetrag auf der 
Grundlage der bei Abschluss des Vertrags maßgeblichen Darlehens-
bedingungen anzugeben. Kein Gesamtbetrag ist anzugeben bei Darle-
hen, bei denen die Inanspruchnahme bis zu einer Höchstgrenze freige-
stellt ist; 
3.  die Art und Weise der Rückzahlung des Darlehens oder, wenn 
eine Vereinbarung hierüber nicht vorgesehen ist, die Regelung der 
Vertragsbeendigung; 
4.  den Zinssatz und alle sonstigen Kosten des Darlehens, die, soweit 
ihre Höhe bekannt ist, im Einzelnen zu bezeichnen, im Übrigen dem 
Grunde nach anzugeben sind, einschließlich etwaiger vom Darlehens-
nehmer zu tragender Vermittlungskosten; 
5.  den effektiven Jahreszins oder, wenn eine Änderung des Zinssat-
zes oder anderer preisbestimmender Faktoren vorbehalten ist, den 
anfänglichen effektiven Jahreszins; zusammen mit dem anfänglichen 
effektiven Jahreszins ist auch anzugeben, unter welchen Vorausset-
zungen preisbestimmende Faktoren geändert werden können und auf 
welchen Zeitraum Belastungen, die sich aus einer nicht vollständigen 
Auszahlung oder aus einem Zuschlag zu dem Darlehen ergeben, bei 
der Berechnung des effektiven Jahreszinses verrechnet werden; 
6.  die Kosten einer Restschuld- oder sonstigen Versicherung, die im 
Zusammenhang mit dem Verbraucherdarlehensvertrag abgeschlossen 
wird; 
7.  zu bestellende Sicherheiten. 
 
(2) Effektiver Jahreszins ist die in einem Prozentsatz des Nettodarle-
hensbetrags anzugebende Gesamtbelastung pro Jahr. Die Berechnung 

des effektiven und des anfänglichen effektiven Jahreszinses richtet 
sich nach § 6 der Verordnung zur Regelung der Preisangaben. 
 
(3) Der Darlehensgeber hat dem Darlehensnehmer eine Abschrift der 
Vertragserklärungen zur Verfügung zu stellen.  
 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Vollmacht, die ein Darle-
hensnehmer zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags 
erteilt. Satz 1 gilt nicht für die Prozessvollmacht und eine Vollmacht, die 
notariell beurkundet ist.  
 

§ 493 
Überziehungskredit 

 
(1) Die Bestimmungen des § 492 gelten nicht für Verbraucherdarle-
hensverträge, bei denen ein Kreditinstitut einem Darlehensnehmer das 
Recht einräumt, sein laufendes Konto in bestimmter Höhe zu überzie-
hen, wenn außer den Zinsen für das in Anspruch genommene Darle-
hen keine weiteren Kosten in Rechnung gestellt werden und die Zinsen 
nicht in kürzeren Perioden als drei Monaten belastet werden. Das 
Kreditinstitut hat den Darlehensnehmer vor der Inanspruchnahme 
eines solchen Darlehens zu unterrichten über 
1.  die Höchstgrenze des Darlehens; 
2.  den zum Zeitpunkt der Unterrichtung geltenden Jahreszins; 
3.  die Bedingungen, unter denen der Zinssatz geändert werden kann; 
4.  die Regelung der Vertragsbeendigung. 
Die Vertragsbedingungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 4 sind dem Darlehens-
nehmer spätestens nach der ersten Inanspruchnahme des Darlehens 
zu bestätigen. Ferner ist der Darlehensnehmer während der 
Inanspruc hnahme des Darlehens über jede Änderung des 
Jahreszinses zu unterrichten. Die Bestätigung nach Satz 3 und die 
Unterrichtung nach Satz 4 haben in Textform zu erfolgen; es genügt, 
wenn sie auf einem Kontoauszug erfolgen.  
 
(2) Duldet das Kreditinstitut die Überziehung eines laufenden Kontos 
und wird das Konto länger als drei Monate überzogen, so hat das 
Kreditinstitut den Darlehensnehmer über den Jahreszins, die Kosten 
sowie die diesbezüglichen Änderungen zu unterrichten; dies kann in 
Form eines Ausdrucks auf einem Kontoauszug erfolgen. 
 

§ 494 
Rechtsfolgen von Formmängeln 

 
(1) Der Verbraucherdarlehensvertrag und die auf Abschluss eines 
solchen Vertrags vom Verbraucher erteilte Vollmacht sind nichtig, wenn 
die Schriftform insgesamt nicht eingehalten ist oder wenn eine der in § 
492 Abs. 1 Satz 5 Nr. 1 bis 6 vorgeschriebenen Angaben fehlt. 
 
(2) Ungeachtet eines Mangels nach Absatz 1 wird der Verbraucherdar-
lehensvertrag gültig, soweit der Darlehensnehmer das Darlehen emp-
fängt oder in Anspruch nimmt. Jedoch ermäßigt sich der dem Verbrau-
cherdarlehensvertrag zugrunde gelegte Zinssatz (§ 492 Abs. 1 Satz 5 
Nr. 4) auf den gesetzlichen Zinssatz, wenn seine Angabe, die Angabe 
des effektiven oder anfänglichen effektiven Jahreszinses (§ 492 Abs. 1 
Satz 5 Nr. 5) oder die Angabe des Gesamtbetrags (§ 492 Abs. 1 Satz 5 
Nr. 2) fehlt. Nicht angegebene Kosten werden vom Darlehensnehmer 
nicht geschuldet. Vereinbarte Teilzahlungen sind unter Berücksicht i-
gung der verminderten Zinsen oder Kosten neu zu berechnen. Ist nicht 
angegeben, unter welchen Voraussetzungen preisbestimmende Fakto-
ren geändert werden können, so entfällt die Möglichkeit, diese zum 
Nachteil des Darlehensnehmers zu ändern. Sicherheiten können bei 
fehlenden Angaben hierüber nicht gefordert werden; dies gilt nicht, 
wenn der Nettodarlehensbetrag 50 000 Euro übersteigt. 
 
(3) Ist der effektive oder der anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig 
angegeben, so vermindert sich der dem Verbraucherdarlehensvertrag 
zugrunde gelegte Zinssatz um den Prozentsatz, um den der effektive 
oder anfängliche effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist. 
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§ 495 
Widerrufsrecht 

 
(1) Dem Darlehensnehmer steht bei einem Verbraucherdarlehensver-
trag ein Widerrufsrecht nach § 355 zu. 
 
(2) Hat der Darlehensnehmer das Darlehen empfangen, gilt der Wider-
ruf als nicht erfolgt, wenn er das Darlehen nicht binnen zwei Wochen 
entweder nach Erklärung des Widerrufs oder nach Auszahlung des 
Darlehens zurückzahlt. Dies gilt nicht im Fall des § 358 Abs. 2. Die 
erforderliche Belehrung über das Widerrufsrecht muss auf die Rechts-
folge nach Satz 1 hinweisen. 
 
(3) Die Absätze 1 und 2 finden keine Anwendung auf die in § 493 Abs. 
1 Satz 1 genannten Verbraucherdarlehensverträge, wenn der Darle-
hensnehmer nach dem Vertrag das Darlehen jederzeit ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche Kosten zurückzahlen kann.  
 

§ 496 
Einwendungsverzicht, Wechsel- und Scheckverbot 

 
(1) Eine Vereinbarung, durch die der Darlehensnehmer auf das Recht 
verzichtet, Einwendungen, die ihm gegenüber dem Darlehensgeber 
zustehen, gemäß § 404 einem Abtretungsgläubiger entgegenzusetzen 
oder eine ihm gegen den Darlehensgeber zustehende Forderung 
gemäß § 406 auch dem Abtretungsgläubiger gegenüber aufzurechnen, 
ist unwirksam. 
 
(2) Der Darlehensnehmer darf nicht verpflichtet werden, für die Ansprü-
che des Darlehensgebers aus dem Verbraucherdarlehensvertrag eine 
Wechselverbindlichkeit einzugehen. Der Darlehensgeber darf vom 
Darlehensnehmer zur Sicherung seiner Ansprüche aus dem Verbrau-
cherdarlehensvertrag einen Scheck nicht entgegennehmen. Der Darle-
hensnehmer kann vom Darlehensgeber jederzeit die Herausgabe eines 
Wechsels oder Schecks, der entgegen Satz 1 oder 2 begeben worden 
ist, verlangen. Der Darlehensgeber haftet für jeden Schaden, der dem 
Darlehensnehmer aus einer solchen Wechsel- oder Scheckbegebung 
entsteht. 
 

§ 497 
Behandlung der Verzugszinsen, Anrechnung von Teilleistungen 

 
(1) Soweit der Darlehensnehmer mit Zahlungen, die er auf Grund des 
Verbraucherdarlehensvertrags schuldet, in Verzug kommt, hat er den 
geschuldeten Betrag gemäß § 288 Abs. 1 zu verzinsen, es sei denn, es 
handelt sich um einen grundpfandrechtlich gesicherten Verbraucher-
darlehensvertrag gemäß § 491 Abs. 3 Nr. 1. Bei diesen Verträgen 
beträgt der Verzugszinssatz für das Jahr zweieinhalb Prozentpunkte 
über dem Basiszinssatz. Im Einzelfall kann der Darlehensgeber einen 
höheren oder der Darlehensnehmer einen niedrigeren Schaden nac h-
weisen. 
 
(2) Die nach Eintritt des Verzugs anfallenden Zinsen sind auf einem 
gesonderten Konto zu verbuchen und dürfen nicht in ein Kontokorrent 
mit dem geschuldeten Betrag oder anderen Forderungen des Darle-
hensgebers eingestellt werden. Hinsichtlich dieser Zinsen gilt § 289 
Satz 2 mit der Maßgabe, dass der Darlehensgeber Schadensersatz nur 
bis zur Höhe des gesetzlichen Zinssatzes (§ 246) verlangen kann. 
 
(3) Zahlungen des Darlehensnehmers, die zur Tilgung der gesamten 
fälligen Schuld nicht ausreichen, werden abweichend von § 367 Abs. 1 
zunächst auf die Kosten der Rechtsverfolgung, dann auf den übrigen 
geschuldeten Betrag (Absatz 1) und zuletzt auf die Zinsen (Absatz 2) 
angerechnet. Der Darlehensgeber darf Teilzahlungen nicht zurückwei-
sen. Die Verjährung der Ansprüche auf Darlehensrückerstattung und 
Zinsen ist vom Eintritt des Verzugs nach Absatz 1 an bis zu ihrer 
Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 bezeichneten Art ge-
hemmt, jedoch nicht länger als zehn Jahre von ihrer Entstehung an. 
Auf die Ansprüche auf Zinsen findet § 197 Abs. 2 keine Anwendung. 

Die Sätze 1 bis 4 finden keine Anwendung, soweit Zahlungen auf 
Vollstreckungs titel geleistet werden, deren Hauptforderung auf Zinsen 
lautet. 
 

§ 498 
Gesamtfälligstellung bei Teilzahlungsdarlehen 

 
(1) Wegen Zahlungsverzugs des Darlehensnehmers kann der Darle-
hensgeber den Verbraucherdarlehensvertrag bei einem Darlehen, das 
in Teilzahlungen zu tilgen ist, nur kündigen, wenn 
1.  der Darlehensnehmer mit mindestens zwei aufeinanderfolgenden 
Teilzahlungen ganz oder teilweise und mindestens zehn Prozent, bei 
einer Laufzeit des Verbraucherdarlehensvertrags über drei Jahre mit 
fünf Prozent des Nennbetrags des Darlehens oder des Teilzahlungs-
preises in Verzug ist und 
2.  der Darlehensgeber dem Darlehensnehmer erfolglos eine zweiwö-
chige Frist zur Zahlung des rückständigen Betrags mit der Erklärung 
gesetzt hat, dass er bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die gesamte 
Restschuld verlange. 
Der Darlehensgeber soll dem Darlehensnehmer spätestens mit der 
Fristsetzung ein Gespräch über die Möglichkeiten einer einverständl i-
chen Regelung anbieten. 
 
(2) Kündigt der Darlehensgeber den Verbraucherdarlehensvertrag, so 
vermindert sich die Restschuld um die Zinsen und sonstigen laufzeit-
abhängigen Kosten des Darlehens, die bei staffelmäßiger Berechnung 
auf die Zeit nach Wirksamwerden der Kündigung entfallen. 
 

Untertitel 2 
Finanzierungshilfen zwischen einem Unternehmer und einem 

Verbraucher 
 

§ 499 
Zahlungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe  

 
(1) Die Vorschriften der §§ 358, 359 und 492 Abs. 1 bis 3 und der §§ 
494 bis 498 finden vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 entsprechende 
Anwendung auf Verträge, durch die ein Unternehmer einem Verbrau-
cher einen entgeltlichen Zahlungsaufschub von mehr als drei Monaten 
oder eine sonstige entgeltliche Finanzierungshilfe gewährt.  
 
(2) Für Finanzierungsleasingverträge und Verträge, die die Lieferung 
einer bestimmten Sache oder die Erbringung einer bestimmten ande-
ren Leistung gegen Teilzahlungen zum Gegenstand haben (Teilzah-
lungsgeschäfte), gelten vorbehaltlich des Absatzes 3 die in den §§ 500 
bis 504 geregelten Besonderheiten. 
 
(3) Die Vorschriften dieses Untertitels finden in dem in § 491 Abs. 2 
und 3 bestimmten Umfang keine Anwendung. Bei einem Teilzahlungs-
geschäft tritt an die Stelle des in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genannten Netto-
darlehensbetrags der Barzahlungspreis. 
 

§ 500 
Finanzierungsleasingverträge 

 
Auf Finanzierungsleasingverträge zwischen einem Unternehmer und 
einem Verbraucher finden lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 
492 Abs. 1 Satz 1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3 und § 495 Abs. 1 sowie der 
§§ 496 bis 498 entsprechende Anwendung. 
 

§ 501 
Teilzahlungsgeschäfte 

 
Auf Teilzahlungsgeschäfte zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher finden lediglich die Vorschriften der §§ 358, 359, 492 Abs. 
1 Satz 1 bis 4, § 492 Abs. 2 und 3, § 495 Abs. 1 sowie der §§ 496 bis 
498 entsprechende Anwendung. Im Übrigen gelten die folgenden 
Vorschriften. 
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§ 502 
Erforderliche Angaben, Rechtsfolgen von Formmängeln bei Teil-

zahlungsgeschäften 
 
(1) Die vom Verbraucher zu unterzeichnende Vertragserklärung muss 
bei Teilzahlungsgeschäften angeben 
1.  den Barzahlungspreis; 
2.  den Teilzahlungspreis (Gesamtbetrag von Anzahlung und allen 
vom Verbraucher zu entrichtenden Teilzahlungen einschließlich Zinsen 
und sonstiger Kosten); 
3.  Betrag, Zahl und Fälligkeit der einzelnen Teilzahlungen; 
4.  den effektiven Jahreszins; 
5.  die Kosten einer Versicherung, die im Zusammenhang mit dem 
Teilzahlungsgeschäft abgeschlossen wird;  
6.  die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder einer anderen 
zu bestellenden Sicherheit. 
Der Angabe eines Barzahlungspreises und eines effektiven Jahreszin-
ses bedarf es nicht, wenn der Unternehmer nur gegen Teilzahlungen 
Sachen liefert oder Leistungen erbringt. 
 
(2) Die Erfordernisse des Absatzes 1, des § 492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 
und des § 492 Abs. 3 gelten nicht für Teilzahlungsgeschäfte im Fern-
absatz, wenn die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 bezeichneten Angaben 
mit Ausnahme des Betrags der einzelnen Teilzahlungen dem Verbrau-
cher so rechtzeitig in Textform mitgeteilt sind, dass er die Angaben vor 
dem Abschluss des Vertrags eingehend zur Kenntnis nehmen kann.  
 
(3) Das Teilzahlungsgeschäft ist nichtig, wenn die Schriftform des § 
492 Abs. 1 Satz 1 bis 4 nicht eingehalten ist oder wenn eine der im 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 5 vorgeschriebenen Angaben fehlt. Ungeac h-
tet eines Mangels nach Satz 1 wird das Teilzahlungsgeschäft gültig, 
wenn dem Verbraucher die Sache übergeben oder die Leistung er-
bracht wird. Jedoch ist der Barzahlungspreis höchstens mit dem ge-
setzlichen Zinssatz zu verzinsen, wenn die Angabe des Teilzahlungs-
preises oder des effektiven Jahreszinses fehlt. Ist ein Barzahlungspreis 
nicht genannt, so gilt im Zweifel der Marktpreis als Barzahlungspreis. 
Die Bestellung von Sicherheiten kann bei fehlenden Angaben hierüber 
nicht gefordert werden. Ist der effektive oder der anfängliche effektive 
Jahreszins zu niedrig angegeben, so vermindert sich der Teilzahlungs-
preis um den Prozentsatz, um den der effektive oder anfängliche 
effektive Jahreszins zu niedrig angegeben ist.  
 

§ 503 
Rückgaberecht, Rücktritt bei Teilzahlungsgeschäften 

 
(1) Anstelle des dem Verbraucher gemäß § 495 Abs. 1 zustehenden 
Widerrufsrechts kann dem Verbraucher ein Rückgaberecht nach § 356 
eingeräumt werden. 
 
(2) Der Unternehmer kann von einem Teilzahlungsgeschäft wegen 
Zahlungsverzugs des Verbrauchers nur unter den in § 498 Abs. 1 
bezeichneten Voraussetzungen zurücktreten. Der Verbraucher hat dem 
Unternehmer auch die infolge des Vertrags gemachten Aufwendungen 
zu ersetzen. Bei der Bemessung der Vergütung von Nutzungen einer 
zurückzugewährenden Sache ist auf die inzwischen eingetretene 
Wertminderung Rücksicht zu nehmen. Nimmt der Unternehmer die auf 
Grund des Teilzahlungsgeschäfts gelieferte Sache wieder an sich, gilt 
dies als Ausübung des Rücktrittsrechts, es sei denn,  der Unternehmer 
einigt sich mit dem Verbraucher, diesem den gewöhnlichen Verkaufs-
wert der Sache im Zeitpunkt der Wegnahme zu vergüten. Satz 4 gilt 
entsprechend, wenn ein Vertrag über die Lieferung einer Sache mit 
einem Verbraucherdarlehensvertrag verbunden ist (§ 358 Abs. 2) und 
wenn der Darlehensgeber die Sache an sich nimmt; im Fall des Rück-
tritts bestimmt sich das Rechtsverhältnis zwischen dem Darlehensge-
ber und dem Verbraucher nach den Sätzen 2 und 3. 
 

§ 504 
Vorzeitige Zahlung bei Teilzahlungsgeschäften 

 

Erfüllt der Verbraucher vorzeitig seine Verbindlichkeiten aus dem 
Teilzahlungsgeschäft, so vermindert sich der Teilzahlungspreis um die 
Zinsen und sonstigen laufzeitabhängigen Kosten, die bei gestaffelter 
Berechnung auf die Zeit nach der vorzeitigen Erfüllung entfallen. Ist ein 
Barzahlungspreis gemäß § 502 Abs. 1 Satz 2 nicht anzugeben, so ist 
der gesetzliche Zinssatz (§ 246) zugrunde zu legen. Zinsen und sonsti-
ge laufzeitabhängige Kosten kann der Unternehmer jedoch für die 
ersten neun Monate der ursprünglich vorgesehenen Laufzeit auch 
dann verlangen, wenn der Verbraucher seine Verbindlichkeiten vor 
Ablauf dieses Zeitraums erfüllt.  
 

Untertitel 3 
Ratenlieferungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem 

Verbraucher 
 

§ 505 
Ratenlieferungsverträge 

 
(1) Dem Verbraucher steht vorbehaltlich des Satzes 2 bei Verträgen mit 
einem Unternehmer, in denen die Willenserklärung des Verbrauchers 
auf den Abschluss eines Vertrags gerichtet ist, der 
1.  die Lieferung mehrerer als zusammengehörend verkaufter Sachen 
in Teilleistungen zum Gegenstand hat und bei dem das Entgelt für die 
Gesamtheit der Sachen in Teilzahlungen zu entrichten ist oder 
2.  die regelmäßige Lieferung von Sachen gleicher Art zum Gegens-
tand hat oder 
3.  die Verpflichtung zum wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von 
Sachen zum Gegenstand hat, 
ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 
2 und 3 bestimmten Umfang. Dem in § 491 Abs. 2 Nr. 1 genannten 
Nettodarlehensbetrag entspricht die Summe aller vom Verbraucher bis 
zum frühestmöglichen Kündigungszeitpunkt zu entrichtenden Teilzah-
lungen. 
 
(2) Der Ratenlieferungsvertrag nach Absatz 1 bedarf der schriftlichen 
Form. Satz 1 gilt nicht, wenn dem Verbraucher die Möglichkeit ver-
schafft wird, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bei Vertragsschluss abzurufen und in wieder-
gabefähiger Form zu speichern. Der Unternehmer hat dem Verbrau-
cher den Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 
 

Untertitel 4 
Unabdingbarkeit, Anwendung auf Existenzgründer 

 
§ 506 

Abweichende Vereinbarungen 
 
Von den Vorschriften der §§ 491 bis 505 darf nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. Diese Vorschriften finden auch 
Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen umgangen 
werden. 
 

§ 507 
Anwendung auf Existenzgründer 

 
Die §§ 491 bis 506 gelten auch für natürliche Personen, die sich ein 
Darlehen, einen Zahlungsaufschub oder eine sonstige Finanzierungs-
hilfe für die Aufnahme einer gewerblichen oder selbständigen berufl i-
chen Tätigkeit gewähren lassen oder zu diesem Zweck einen Ratenlie-
ferungsvertrag schließen, es sei denn, der Nettodarlehensbetrag oder 
Barzahlungspreis übersteigt 50.000 Euro.“ 
 
32.  In dem neuen Abschnitt 8 des zweiten Buches werden der 
bisherige zweite und dritte Titel sowie der vierte Titel die Titel 4 
bis 6.  
 
33.  § 523 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
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„Die für die Haftung des Verkäufers für Rechtsmängel geltenden Vor-
schriften des § 433 Abs. 1 und der §§ 435, 436, 444, 452, 453 finden 
entsprechende Anwendung.“ 
 
33a.  In § 536 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Fehler“ jeweils 
durch das Wort „Mangel“ ersetzt. 
 
33b.  In § 536a Abs. 1 und in § 536c Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 werden 
jeweils die Wörter „wegen Nichterfüllung“ gestrichen. 
 
33c.  In § 543 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „§§ 536b, 536d und 
§§ 469 bis 471“ durch die Angabe „§§ 536b und 536d“ ersetzt. 
 
33d.  § 548 Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
33e.  In § 563 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 206“ durch die 
Angabe „§ 210“ ersetzt. 
 
34.  Dem § 604 wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(5) Die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache beginnt 
mit der Beendigung der Leihe.“ 
 
35.  In dem neuen Abschnitt 8 des zweiten Buches wird der bishe-
rige fünfte Titel der Titel 7 und wie folgt gefasst: 
 

„Titel 7 
Sachdarlehensvertrag 

 
§ 607 

Vertragstypische Pflichten 
beim Sachdarlehensvertrag 

 
(1) Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber ver-
pflichtet, dem Darlehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache zu 
überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines Darlehensent-
gelts und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, 
Güte und Menge verpflichtet.  
 
(2) Die Vorschriften dieses Titels finden keine Anwendung auf die 
Überlassung von Geld. 
 

§ 608 
Kündigung 

 
(1) Ist für die Rückerstattung der überlassenen Sache eine Zeit nicht 
bestimmt, hängt die Fälligkeit davon ab, dass der Darlehensgeber oder 
der Darlehensnehmer kündigt. 
 
(2) Ein auf unbestimmte Zeit abgeschlossener Sachdarlehensvertrag 
kann, soweit nicht ein anderes vereinbart ist, jederzeit vom Darlehens-
geber oder Darlehensnehmer ganz oder teilweise gekündigt werden. 
 

§ 609 
Entgelt 

 
Ein Entgelt hat der Darlehensnehmer spätestens bei Rückerstattung 
der überlassenen Sache zu bezahlen.“ 
 
36.  In dem neuen Abschnitt 8 des zweiten Buches werden der 
bisherige sechste und siebente Titel sowie der achte bis fünfund-
zwanzigste Titel die Titel 8 bis 27. 
 
36a.  Dem § 615 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen, in denen der 
Arbeitgeber das Risiko des Arbeitsausfalls trägt.“ 
 
36b.  Nach § 619 wird folgende Vorschrift eingefügt:  

 
„§ 619a 

Beweislast bei Haftung des Arbeitnehmers 
 
Abweichend von § 280 Abs. 1 hat der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
Ersatz für den aus der Verletzung einer Pflicht aus dem Arbeitsverhält-
nis entstehenden Schaden nur zu leisten, wenn er die Pflichtverletzung 
zu vertreten hat.“ 
 
37.  Dem § 632 wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.“ 
 
38.  Die §§ 633 bis 638 werden wie folgt gefasst: 
 

„§ 633 
Sach- und Rechtsmangel 

 
(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu verschaffen. 
 
(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Be-
schaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das 
Werk frei von Sachmängeln,  
1.  wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst  
2.  für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Bestel-
ler nach der Art des Werks erwarten kann.  
Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes 
als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer Menge herstellt.  
 
(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das 
Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den 
Besteller geltend machen können. 
 

§ 634 
Rechte des Bestellers bei Mängeln 

 
Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzun-
gen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist,  
1.  nach § 635 Nacherfüllung verlangen, 
2.  nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderli-
chen Aufwendungen verlangen,  
3.  nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktre-
ten oder nach § 638 die Vergütung mindern und 
4.  nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder 
nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen. 
 

§ 634a 
Verjährung der Mängelansprüche 

 
(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren  
1.  vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, des-
sen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache 
oder in der Erbringung von Planungs - oder Überwachungsleis tungen 
hierfür besteht,  
2.  in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg 
in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür 
besteht, und 
3.  im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist.  
 
(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 
mit der Abnahme.  
 
(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 verjähren die 
Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Unterneh-
mer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 



 

 

24 

 

2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist 
ein. 
 
(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Bestel-
ler kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die 
Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er auf Grund des 
Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht 
Gebrauch, kann der Unternehmer vom Vertrag zurücktreten. 
 
(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und 
Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung. 
 

§ 635 
Nacherfüllung 

 
(1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer 
nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstel-
len.  
 
(2) Der Unternehmer hat die zum Zweck der Nacherfüllung erforderl i-
chen Aufwendungen, insbesondere Transport-,  Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen. 
 
(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 
Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist. 
 
(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Bestel-
ler Rückgewähr des mangelhaften Werks nach Maßgabe der §§ 346 
bis 348 verlangen. 
 

§ 636 
Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz 

 
Außer in den Fällen der §§ 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 bedarf es der 
Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung 
gemäß § 635 Abs. 3 verweigert oder wenn die Nacherfüllung fehlge-
schlagen oder dem Besteller unzumutbar ist. 
 

§ 637 
Selbstvornahme 

 
(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werks nach erfolglo-
sem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung bestimmten angemesse-
nen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen 
Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfül-
lung zu Recht verweigert. 
 
(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung 
einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die Nacherfüllung fehlge-
schlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.  
 
(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung 
des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss verlangen. 
 

§ 638 
Minderung 

 
(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklä-
rung gegenüber dem Unternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des 
§ 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung. 
 
(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unterneh-
mers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur von allen oder 
gegen alle erklärt werden. 
 
(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzuset-
zen, in welchem zurzeit des Vertragsschlusses der Wert des Werks in 
mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben 

würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu 
ermitteln. 
 
(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist 
der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 
Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.“ 
 
39.  Der bisherige § 637 wird § 639 und wie folgt gefasst: 
 

„§ 639 
Haftungsausschluss 

 
Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen 
eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der 
Unternehmer nicht berufen, wenn er den Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werks übernommen 
hat.“ 
 
40.  In § 640 Abs. 2 werden die Wörter „so stehen ihm die in den 
§§ 633, 634 bestimmten Ansprüche“ durch die Wörter „so stehen 
ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte“ ersetzt. 
 
41.  In § 646 wird die Angabe „§§ 638, 641, 644, 645“ durch die 
Angabe „des § 634a Abs. 2 und der §§ 641, 644 und 645“ ersetzt. 
 
42.  § 651 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 651 
Anwendung des Kaufrechts 

 
Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugen-
der beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften 
über den Kauf Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen 
Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller 
gelieferten Stoff zurückzuführen ist. Soweit es sich bei den herzustel-
lenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare 
Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den 
§§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt.“ 
 
43.  § 651a wird wie folgt geändert: 
 
a)  Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: 
 
„(3) Der Reiseveranstalter hat dem Reisenden bei oder unverzüglich 
nach Vertragsschluss eine Urkunde über den Reisevertrag (Reisebes-
tätigung) zur Verfügung zu stellen. Die Reisebestätigung und ein 
Prospekt, den der Reiseveranstalter zur Verfügung stellt, müssen die in 
der Rechtsverordnung nach Artikel 238 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche bestimmten Angaben enthalten.“ 
 
b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und dessen Satz 3 wird wie 
folgt gefasst: 
 
„§ 309 Nr. 1 bleibt unberührt.“ 
 
c)  Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.  
 
44.  § 651d Abs. 1 wird wie folgt geändert:  
 
a)  Die Angabe „§ 472“ wird durch die Angabe „§ 638 Abs. 3“ ersetzt. 
 
b)  Es wird folgender Satz angefügt:  
 
„§ 638 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.“ 
 
45.  In § 651e Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „§ 471“ durch die 
Angabe „§ 638 Abs. 3“ ersetzt. 
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46.  § 651g Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Satz 1 werden die Wörter „sechs Monaten“ durch die Wörter 
„zwei Jahren“ ersetzt.  
 
b)  Satz 3 wird aufgehoben. 
 
47.  § 651m wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 651m 
 

 
Von den Vorschriften der §§ 651a bis 651l kann vorbehal tlich des 
Satzes 2 nicht zum Nachteil des Reisenden abgewichen werden. Die in 
§ 651g Abs. 2 bestimmte Verjährung kann erleichtert werden, vor 
Mitteilung eines Mangels an den Reiseveranstalter jedoch nicht, wenn 
die Vereinbarung zu einer Verjährungsfrist ab dem in § 651g Abs. 2 
Satz 2 bestimmten Verjährungsbeginn von weniger als einem Jahr 
führt.“  
 
48.  Dem § 652 wird folgende Gliederungsüberschrift vorange-
stellt: 
 

„Untertitel 1 
Allgemeine Vorschriften“. 

 
49.  Nach § 655 wird folgender Untertitel eingefügt: 
 

„Untertitel 2 
Darlehensvermittlungsvertrag zwischen einem Unternehmer und 

einem Verbraucher 
 

§ 655a 
Darlehensvermittlungsvertrag 

 
Für einen Vertrag, nach dem es ein Unternehmer unternimmt, einem 
Verbraucher gegen Entgelt einen Verbraucherdarlehensvertrag zu 
vermitteln oder ihm die Gelegenheit zum Abschluss eines Verbrau-
cherdarlehensvertrags nachzuweisen, gelten vorbehaltlich des Satzes 
2 die folgenden Vorschriften. Dies gilt nicht in dem in § 491 Abs. 2 
bestimmten Umfang. 
 

§ 655b 
Schriftform 

 
(1) Der Darlehensvermittlungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. In 
dem Vertrag ist vorbehaltlich sonstiger Informationspflichten insbeson-
dere die Vergütung des Darlehensvermittlers in einem Prozentsatz des 
Darlehens anzugeben; hat der Darlehensvermittler auch mit dem 
Unternehmer eine Vergütung vereinbart, so ist auch diese anzugeben. 
Der Vertrag darf nicht mit dem Antrag auf Hingabe des Darlehens 
verbunden werden. Der Darlehensvermittler hat dem Verbraucher den 
Vertragsinhalt in Textform mitzuteilen. 
 
(2) Ein Darlehensvermittlungsvertrag, der den Anforderungen des 
Absatzes 1 Satz 1 bis 3 nicht genügt, ist nichtig. 
 

§ 655c 
Vergütung 

 
Der Verbraucher ist zur Zahlung der Vergütung nur verpflichtet, wenn 
infolge der Vermittlung oder des Nachweises des Darlehensvermittlers 
das Darlehen an den Verbraucher geleistet wird und ein Widerruf des 
Verbrauchers nach § 355 nicht mehr möglich ist. Soweit der Verbrau-
cherdarlehensvertrag mit Wissen des Darlehens vermittlers der vorzeiti-
gen Ablösung eines anderen Darlehens (Umschuldung) dient, entsteht 
ein Anspruch auf die Vergütung nur, wenn sich der effektive Jahreszins 
oder der anfängliche effek tive Jahreszins nicht erhöht; bei der Berec h-
nung des effektiven oder des anfänglichen effektiven Jahreszinses für 

das abzulösende Darlehen bleiben etwaige Vermittlungskosten außer 
Betracht. 
 

§ 655d 
Nebenentgelte 

 
Der Darlehensvermittler darf für Leistungen, die mit der Vermittlung des 
Verbraucherdarlehensvertrags oder dem Nachweis der Gelegenheit 
zum Abschluss eines Verbraucherdarlehensvertrags zusammenhän-
gen, außer der Vergütung nach § 655c Satz 1 ein Entgelt nicht verein-
baren. Jedoch kann vereinbart werden, dass dem Darlehensvermittler 
entstandene, erforderliche Auslagen zu erstatten sind. 
 

§ 655e 
Abweichende Vereinbarungen, Anwendung auf Existenzgründer 

 
(1) Von den Vorschriften dieses Untertitels darf nicht zum Nachteil des 
Verbrauchers abgewichen werden. Die Vorschri ften dieses Untertitels 
finden auch Anwendung, wenn sie durch anderweitige Gestaltungen 
umgangen werden. 
 
(2) Dieser Untertitel gilt auch für Darlehensvermittlungsverträge zwi-
schen einem Unternehmer und einem Existenzgründer im Sinne von § 
507.“ 
 
50.  Dem § 656 wird folgende Gliederungsüberschrift vorange-
stellt: 
 

„Untertitel 3 
Ehevermittlung“. 

 
51.  § 675a wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „nach Absatz 2“ durch die 
Wörter „nach Artikel 239 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche“ ersetzt.  
 
b)  Absatz 2 wird aufgehoben. 
 
c)  Absatz 3 wird Absatz 2. 
 
52.  Dem § 695 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Die Verjährung des Anspruchs auf Rückgabe der Sache beginnt mit 
der Rückforderung.“ 
 
53.  Dem § 696 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Die Verjährung des Anspruchs beginnt mit dem Verlangen auf Rück-
nahme.“ 
 
54.  In § 700 Abs. 1 werden die Wörter „die Vorschriften über das 
Darlehen“ jeweils durch die Wörter „bei Geld die Vorschriften über 
den Darlehensvertrag, bei anderen Sachen die Vorschriften über 
den Sachdarlehensvertrag“ ersetzt.  
 
55.  Dem § 771 wird folgender Satz angefügt: 
 
„Erhebt der Bürge die Einrede der Vorausklage, ist die Verjährung des 
Anspruchs des Gläubigers gegen den Bürgen gehemmt, bis der Gläu-
biger eine Zwangsvollstreckung gegen den Hauptschuldner ohne 
Erfolg versucht hat.“ 
 
56.  In § 778 werden die Wörter „Kredit zu geben“ durch die Wörter 
„ein Darlehen oder ei ne Finanzierungshilfe zu gewähren“ und die 
Wörter „aus der Kreditgewährung“ durch die Wörter „aus dem 
Darlehen oder der Finanzierungshilfe“ ersetzt. 
 
57.  § 786 wird aufgehoben. 
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58.  In § 802 Satz 3 wird die Angabe „§§ 203, 206, 207“ durch die 
Angabe „§§ 206, 210, 211“ ersetzt. 
 
59.  In § 813 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 222 Abs. 2“ durch 
die Angabe „§ 214 Abs. 2“ ersetzt. 
 
60.  § 852 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 852 
Herausgabeanspruch nach Eintritt der Verjährung 

 
Hat der Ersatzpflichtige durch eine unerlaubte Handlung auf Kosten 
des Verletzten etwas erlangt, so ist er auch nach Eintritt der Verjährung 
des Anspruchs auf Ersatz des aus einer unerlaubten Handlung ent-
standenen Schadens zur Herausgabe nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung verpflichtet. Dieser 
Anspruch verjährt in zehn Jahren von seiner Entstehung an, ohne 
Rücksicht auf die Entstehung in 30 Jahren von der Begehung der 
Verletzungshandlung oder dem sonstigen, den Schaden auslösenden 
Ereignis an.“ 
 
61.  § 939 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 939 
Hemmung der Ersitzung 

 
(1) Die Ersitzung ist gehemmt, wenn der Herausgabeanspruch gegen 
den Eigenbesitzer oder im Fall eines mittelbaren Eigenbesitzes gegen 
den Besitzer, der sein Recht zum Besitz von dem Eigenbesitzer ablei-
tet, in einer nach den §§ 203 und 204 zur Hemmung der Verjährung 
geeigneten Weise geltend gemacht wird. Die Hemmung tritt jedoch nur 
zugunsten desjenigen ein, welcher sie herbeiführt.  
 
(2) Die Ersitzung ist ferner gehemmt, solange die Verjährung des 
Herausgabeanspruchs nach den §§ 205 bis 207 oder ihr Ablauf nach 
den §§ 210 und 211 gehemmt ist.“ 
 
62.  § 941 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 941 
Unterbrechung durch Vollstreckungshandlung 

 
Die Ersitzung wird durch Vornahme oder Beantragung einer gerichtl i-
chen oder behördlichen Vollstreckungshandlung unterbrochen. § 212 
Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.“ 
 
63.  In § 943 wird das Wort „zustatten“ durch das Wort „zugute“ 
ersetzt. 
 
64.  In § 1002 Abs. 2 wird die Angabe „§§ 203, 206, 207“ durch die 
Angabe „§§ 206, 210, 211“ ersetzt. 
 
65.  Im dritten Buch wird der vierte Abschnitt aufgehoben; der 
fünfte bis neunte Abschnitt werden die Abschnitte 4 bis 8. 
 
66.  In § 1098 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§§ 504 bis 514“ durch 
die Angabe „§§ 463 bis 473“ ersetzt. 
 
67.  In § 1170 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „§ 208 zur Unterbre-
chung der Verjährung“ durch die Wörter „§ 212 Abs. 1 Nr. 1 zum 
Neubeginn der Verjährung“ ersetzt. 
 
68.  In § 1317 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe „§§ 203, 206 Abs. 1 
Satz 1“ durch die Angabe „§§ 206, 210 Abs. 1 Satz 1“ ersetzt. 
 
69.  In § 1600b Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe „§§ 203, 206“ durch 
die Angabe „§§ 206, 210“ ersetzt. 
 

70.  § 1615l wird wie folgt geändert: 
 
a)  Absatz 4 wird aufgehoben. 
 
b)  Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4; in ihm wird Satz 2 wie folgt 
gefasst: 
 
„In diesem Fall gilt Absatz 3 entsprechend.“ 
 
71.  Im zweiten Abschnitt des vierten Buches werden der siebente 
und neunte Titel die Titel 6 und 7. 
 
72.  In § 1762 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§§ 203, 206“ durch 
die Angabe „§§ 206, 210“ ersetzt. 
 
73.  Im ersten Titel des dritten Abschnitts des vierten Buches wird 
die Überschrift „VI. Familienrat“ gestrichen und die Überschrift 
„VII. Beendigung der Vormundschaft“ durch folgende Gliede-
rungsüberschrift ersetzt: 
 

„Untertitel 6 
Beendigung der Vormundschaft“. 

 
74.  In § 1903 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 206“ durch die 
Angabe „§ 210“ ersetzt. 
 
75.  In § 1944 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „§§ 203, 206“ durch 
die Angabe „§§ 206, 210“ ersetzt. 
 
76.  In § 1954 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§§ 203, 206, 207“ 
durch die Angabe „§§ 206, 210, 211“ ersetzt. 
 
77.  In § 1997 wird die Angabe „des § 203 Abs. 1 und des § 206“ 
durch die Angabe „der §§ 206, 210“ ersetzt. 
 
78.  In § 2082 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§§ 203, 206, 207“ 
durch die Angabe „§§ 206, 210, 211“ ersetzt. 
 
79.  § 2171 wird wie folgt geändert: 
  
a)  Der bisherige Wortlaut des Satzes 1 wird Absatz 1; hierbei werden 
nach dem Wort „Erbfalls“ die Wörter „für jedermann“ eingefügt. 
 
b)  Der bisherige Satz 2 wird aufgehoben. 
 
c)  Es werden folgende Absätze angefügt: 
 
„(2) Die Unmöglichkeit der Leistung steht der Gültigkeit des Vermächt-
nisses nicht entgegen, wenn die Unmöglichkeit behoben werden kann 
und das Vermächtnis für den Fall zugewendet ist, dass die Leistung 
möglich wird. 
 
(3) Wird ein Vermächtnis, das auf eine unmögliche Leistung gerichtet 
ist, unter einer anderen aufschiebenden Bedingung oder unter Be-
stimmung eines Anfangstermins zugewendet, so ist das Vermächtnis 
gültig, wenn die Unmöglichkeit vor dem Eintritt der Bedingung oder des 
Termins behoben wird.“ 
 
80.  § 2182 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Ist eine nur der Gattung nach bestimmte Sache vermacht, so hat 
der Beschwerte die gleichen Verpflichtungen wie ein Verkäufer nach 
den Vorschriften des § 433 Abs. 1 Satz 1, der §§ 436, 452 und 453. Er 
hat die Sache dem Vermächtnisnehmer frei von Rechtsmängeln im 
Sinne des § 435 zu verschaffen. § 444 findet entsprechende Anwen-
dung.“ 
 
81.  In § 2183 Satz 2 wird das Wort „Fehler“ durch das Wort 
„Sachmangel“ ersetzt. 
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82.  In § 2283 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „§§ 203, 206“ durch 
die Angabe „§§ 206, 210“ ersetzt. 
 
83.  In § 2376 Abs. 2 wird das Wort „Fehler“ durch das Wort 
„Sachmängel“ ersetzt. 
 
(2) Dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch Absatz 1, wird die aus der Anlage zu dieser 
Vorschrift ersichtliche Inhaltsübersicht vorangestellt. Die Untergliede-
rungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs erhalten die Bezeichnung und 
Fassung, die sich jeweils aus der Inhaltsübersicht in der Anlage zu 
dieser Vorschrift ergibt. Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
erhalten die Überschriften, die sich jeweils aus der Inhaltsübersicht in 
der Anlage zu dieser Vorschrift ergeben. 
 

Artikel 2 
Änderung des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-

che 
 
Das Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I 
S. 2494; 1997 I S. 1061), zuletzt geändert durch ... , wird wie folgt 
geändert: 
 
1.  Artikel 29a wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 3 werden die Wörter „Das Teilzeit-Wohnrechtegesetz ist“ 
durch die Wörter „Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über 
Teilzeit-Wohnrechteverträge sind“ ersetzt.  
 
b)  In Absatz 4 wird am Ende der Punkt durch ein Komma ersetzt und 
folgende Nummer 4 angefügt: 
 
„4.  die Richtl inie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchs-
güterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 
S. 12).“ 
 
2.  Artikel 229 wird wie folgt geändert: 
 
a)  § 2 Abs. 3 wird aufgehoben. 
 
b)  Es werden dem Artikel 229  folgende Vorschriften angefügt: 
 

„§ 5 
Allgemeine Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Modernisi e-
rung des Schuldrechts vom ... (einsetzen: Tag der Ausfertigung 

des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts) 
 
Auf Schuldverhältnisse, die vor dem 1. Januar 2002 entstanden sind, 
sind das Bürgerliche Gesetzbuch, das AGB-Gesetz, das Handelsge-
setzbuch, das Verbraucherkreditgesetz, das Fernabsatzgesetz, das 
Fernunterrichtsschutzgesetz, das Gesetz über den Widerruf von Haus-
türgeschäften und ähnlichen Geschäften, das Teilzeit-
Wohnrechtegesetz, die Verordnung über Kundeninformationspflichten, 
die Verordnung über Informationspflichten von Reiseveranstaltern und 
die Verordnung betreffend die Hauptmängel und Gewährfristen beim 
Viehhandel, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, in der bis zu diesem 
Tag geltenden Fassung anzuwenden. Satz 1 gilt für Dauerschuldver-
hältnisse mit der Maßgabe, dass anstelle der in Satz 1 bezeichneten 
Gesetze vom 1. Januar 2003 an nur das Bürgerliche Gesetzbuch, das 
Handelsgesetzbuch, das Fernunterrichtsschutzgesetz und die Verord-
nung über Informationspflichten nach Bürgerlichem Recht in der dann 
geltenden Fassung anzuwenden sind. 
 

§ 6 

Überleitungsvorschrift zum Verjährungsrecht nach dem Gesetz 
zur Modernisierung des Schuldrechts vom ... (einsetzen: Tag der 

Ausfertigung des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts) 
  
(1) Die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung 
in der seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung finden auf die an 
diesem Tag bestehenden und noch nicht verjährten Ansprüche An-
wendung. Der Beginn, die Hemmung, die Ablaufhemmung und der 
Neubeginn der Verjährung bestimmen sich jedoch für den Zeitraum vor 
dem 1. Januar 2002 nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der bis zu 
diesem Tag geltenden Fassung. Wenn nach Ablauf des 31. Dezember 
2001 ein Umstand eintritt, bei dessen Vorliegen nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch in der vor dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung eine vor 
dem 1. Januar 2002 eintretende Unterbrechung der Verjährung als 
nicht erfolgt oder als erfolgt gilt, so ist auch insoweit das Bürgerliche 
Gesetzbuch in der vor dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung anz u-
wenden.  
 
(2) Soweit die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der seit 
dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung anstelle der Unterbrechung 
der Verjährung deren Hemmung vorsehen, so gilt eine Unterbrechung 
der Verjährung, die nach den anzuwendenden Vorschriften des Bürger-
lichen Gesetzbuchs in der vor dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung 
vor dem 1. Januar 2002 eintritt und mit Ablauf des 31. Dezember 2001 
noch nicht beendigt ist, als mit dem Ablauf des 31. Dezember 2001 
beendigt, und die neue Verjährung ist mit Beginn des 1. Januar 2002 
gehemmt. 
 
(3) Ist die Verjährungsfrist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der 
seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung länger als nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung, 
so ist die Verjährung mit dem Ablauf der im Bürgerlichen Gesetzbuch in 
der bis zu diesem Tag geltenden Fassung bestimmten Frist vollendet.  
 
(4) Ist die Verjährungsfrist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch in der 
seit dem 1. Januar 2002 geltenden Fassung kürzer als nach dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung, 
so wird die kürzere Frist von dem 1. Januar 2002 an berechnet. Läuft 
jedoch die im Bürgerlichen Gesetzbuch in der bis zu diesem Tag 
geltenden Fassung bestimmte längere Frist früher als die im Bürgerl i-
chen Gesetzbuch in der seit diesem Tag geltenden Fassung bestimm-
ten Frist ab, so ist die Verjährung mit dem Ablauf der im Bürgerlichen 
Gesetzbuch in der bis zu diesem Tag geltenden Fassung bestimmten 
Frist vollendet.  
 
(5) Die vorstehenden Absätze sind entsprechend auf Fristen anzuwen-
den, die für die Geltendmachung, den Erwerb oder den Verlust eines  
Rechts maßgebend sind. 
 
(6) Die vorstehenden Absätze gelten für die Fristen nach dem Han-
delsgesetzbuch und dem Umwandlungsgesetz entsprechend.  
 

§ 7 
Überleitungsvorschrift zu Zinsvorschriften nach dem Gesetz zur 

Modernisierung des Schuldrechts vom ... (einsetzen: Tag der 
Ausfertigung des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts) 
 
(1) Soweit sie als Bezugsgröße für Zinsen und andere Leistungen in 
Rechtsvorschriften des Bundes auf dem Gebiet des Bürgerlichen 
Rechts und des Verfahrensrechts der Gerichte, in nach diesem Gesetz 
vorbehaltenem Landesrecht und in Vollstreckungstiteln und Verträgen 
auf Grund solcher Vorschriften verwendet werden, treten mit Wirkung 
vom 1. Januar 2002 
1.  an die Stelle des Basiszinssatzes nach dem Diskontsatz-
Überleitungs -Gesetz vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) der Basiszins-
satz des Bürgerlichen Gesetzbuchs, 
2.  an die Stelle des Diskontsatzes der Deutschen Bundesbank der 
Basiszinssatz (§ 247 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
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3.  an die Stelle des Zinssatzes für Kassenkredite des Bundes der um 
1,5 Prozentpunkte erhöhte Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetz-
buchs,  
4.  an die Stelle des Lombardsatzes der Deutschen Bundesbank der 
Zinssatz der Spitzenrefinanzierungsfazilität der Europäischen Zentral-
bank (SRF-Zinssatz), 
5.  an die Stelle der „Frankfurt Interbank Offered Rate“-Sätze für die 
Beschaffung von Ein- bis Zwölfmonatsgeld von ersten Adressen auf 
dem deutschen Markt auf ihrer seit dem 2. Juli 1990 geltenden Grund-
lage (FIBOR-neu-Sätze) die „EURO Interbank Offered Rate“-Sätze für 
die Beschaffung von Ein- bis Zwölfmonatsgeld von ersten Adressen in 
den Teilnehmerstaaten der Europäischen Währungsunion (EURIBOR-
Sätze) für die entsprechende Laufzeit,  
6.  an die Stelle des „Frankfurt Interbank Offered Rate“-Satzes für die 
Beschaffung von Tagesgeld („Overnight“) von ersten Adressen auf 
dem deutschen Markt („FIBOR-Overnight“-Satz) der „EURO Overnight 
Index Average“-Satz für die Beschaffung von Tagesgeld („Overnight“) 
von ersten Adressen in den Teilnehmerstaaten der Europäischen 
Währungsunion (EONIA-Satz) und 
7.  bei Verwendung der „Frankfurt Interbank Offered Rate“-Sätze für 
die Geldbeschaffung von ersten Adressen auf dem deutschen Markt 
auf ihrer seit dem 12. August 1985 geltenden Grundlage (FIBOR-alt-
Sätze) 
a)  an die Stelle des FIBOR-alt-Satzes für Dreimonatsgeld der EURI-
BOR-Satz für Dreimonatsgeld, multipliziert mit der Anzahl der Tage der 
jeweiligen Dreimonatsperiode und dividiert durch 90, 
b)  an die Stelle des FIBOR-alt-Satzes für Sechsmonatsgeld der 
EURIBOR-Satz für Sechsmonatsgeld, multipliziert mit der Anzahl der 
Tage der jeweiligen Sechsmonatsperiode und dividiert durch 180 und 
c)  wenn eine Anpassung der Bestimmungen über die Berechnung 
unterjähriger Zinsen nach § 5 Satz 1 Nr. 3 des Gesetzes zur Umstel-
lung von Schuldverschreibungen auf Euro vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 
1242, 1250) erfolgt, an die Stelle aller FIBOR-alt-Sätze die EURIBOR-
Sätze für die entsprechende Laufzeit. 
Satz 1 Nr. 3 bis 6 ist auf Zinsperioden nicht anz uwenden, die auf einen 
vor Ablauf des 31. Dezember 1998 festgestellten FIBOR-Satz Bezug 
nehmen; insoweit verbleibt es bei den zu Beginn der Zinsperiode 
vereinbarten FIBOR-Sätzen. Soweit Zinsen für einen Zeitraum vor dem 
1. Januar 1999 geltend gemacht werden, bezeichnet eine Bezugnahme 
auf den Basiszinssatz den Diskontsatz der Deutschen Bundesbank in 
der in diesem Zeitraum maßgebenden Höhe. Die in den vorstehenden 
Sätzen geregelte Ersetzung von Zinssätzen begründet keinen An-
spruch auf vorzeitige Kündigung, einseitige Aufhebung oder Abände-
rung von Verträgen und Abänderung von Vollstreckungstiteln. Das 
Recht der Parteien, den Vertrag einvernehmlich zu ändern, bleibt 
unberührt. 
 
(2) Für die Zeit vor dem 1. Januar 2002 sind das Diskontsatz-
Überleitungs -Gesetz vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242) und die auf 
seiner Grundlage erlassenen Rechtsverordnungen in der bis zu diesem 
Tag geltenden Fassung anzuwenden. 
 
(3) Eine Veränderung des Basiszinssatzes gemäß § 247 Abs. 1 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs erfolgt erstmals zum 1. Januar 2002. 
 
(4) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates  
1.  die Bezugsgröße für den Basiszinssatz gemäß § 247 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs und 
2.  den SRF-Zinssatz als Ersatz für den Lombardsatz der Deutschen 
Bundesbank 
durch einen anderen Zinssatz der Europäischen Zentralbank zu erset-
zen, der dem Basiszinssatz, den durch diesen ersetzten Zinssätzen 
und dem Lombardsatz in ihrer Funktion als Bezugsgrößen für Zinssät-
ze eher entspricht.“ 
 
3.  Dem Siebten Teil werden folgende Vorschriften angefügt: 
 

„Artikel 239 

Informationspflichten für Kreditinstitute 
 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates über § 675a Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs hinausgehende Angaben fes tzulegen, über 
die Unternehmen ihre Kunden zu unterrichten haben, soweit dies zur 
Erfüllung der Pflichten aus der Richtlinie 97/5/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über grenzüberschrei-
tende Überweisungen (ABl. EG Nr. L 43 S. 25) oder anderen Vorschri f-
ten des Gemeinschaftsrechts, die den Regelungsbereich des § 675a 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs betreffen, erforderlich ist oder 
wird. Hierbei kann auch die Form der Bekanntgabe der Angaben 
festgelegt werden. 
 

Artikel 240 
Informationspflichten für Fernabsatzverträge 

 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates unter Beac h-
tung der vorgeschriebenen Angaben nach der Richtlinie 97/7/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 1997 über den 
Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (ABl. EG 
Nr. L 144 S. 19) festzulegen: 
1.  über welche Einzelheiten des Vertrags, insbesondere zur Person 
des Unternehmers, zur angebotenen Leistung und zu den allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Verbraucher vor Abschluss eines Fernabsatz-
vertrags zu informieren sind,  
2.  welche Informationen nach Nummer 1 Verbrauchern zu welchem 
Zeitpunkt in Tex tform mitzuteilen sind, und  
3.  welche weiteren Informationen, insbesondere zu Widerrufs- und 
Kündigungsrechten, zum Kundendienst und zu Garantiebedingungen, 
Verbrauchern nach Vertragsschluss in Tex tform mitzuteilen und in 
welcher Weise sie hervorzuheben sind. 
 

Artikel 241 
Informationspflichten für Verträge im elektronischen Geschäfts-

verkehr 
 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates unter Beac h-
tung der vorgeschriebenen Angaben nach der Richtlinie 2000/31/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 
bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, 
insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt 
(„Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“, ABl. EG Nr. L 
178 S. 1) festzulegen, welche Informationen dem Kunden über techni-
sche Einzelheiten des Vertragsschlusses im elektronischen Geschäfts-
verkehr, insbesondere zur Korrektur von Eingabefehlern, über den 
Zugang zu Vertragstext und Verhaltenskodizes sowie über die Ver-
tragssprache vor Abgabe seiner Bestellung zu erteilen sind. 
 

Artikel 242 
Informations- und Prospektpflichten bei Teilzeit-

Wohnrechteverträgen 
 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung ohne Zustimmung des Bundesrates unter Beachtung der 
Richtlinie 94/47/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
26. Oktober 1994 zum Schutz der Erwerber im Hinblick auf bestimmte 
Aspekte von Verträgen über den Erwerb von Teilzeitnutzungsrechten 
an Immobilien (ABl. EG Nr. L 280 S. 83) festzulegen, 
1.  welche Angaben dem Verbraucher bei Teilzeit-
Wohnrechteverträgen gemacht werden müssen, damit er den Inhalt 
des Teilzeitwohnrechts und die Einzelheiten auch der Verwaltung des 
Gebäudes, in dem es begründet werden soll, erfassen kann,  
2.  welche Angaben dem Verbraucher in dem Prospekt über Teilzeit-
Wohnrechteverträge zusätzlich gemacht werden müssen, um ihn über 
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seine Rechts stellung beim Abschluss solcher Verträge aufzuk lären, 
und 
3.  welche Angaben in einen Teilzeit-Wohnrechtevertrag zusätzlich 
aufgenommen werden müssen, um eindeutig zu regeln, welchen 
Umfang das Recht hat, das der Verbraucher erwerben soll. 
 

Artikel 243 
Ver- und Entsorgungsbedingungen 

 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie kann im Ein-
vernehmen mit dem Bundesministerium der Justiz durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Allgemeinen Bedingun-
gen für die Versorgung mit Wasser und Fernwärme sowie die Entsor-
gung von Abwasser einschließlich von Rahmenregelungen über die 
Entgelte ausgewogen gestalten und hierbei unter angemessener 
Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen 
1.  die Bestimmungen der Verträge einheitlich festsetzen, 
2.  Regelungen über den Vertragsschluss, den Gegenstand und die 
Beendigung der Verträge treffen sowie 
3.  die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien festlegen. 
Satz 1 gilt entsprechend für Bedingungen öffentlich-rechtlich gestalteter 
Ver- und Entsorgungsverhältnisse mit Ausnahme der Regelung des 
Verwaltungsverfahrens. 
 

Artikel 244 
Abschlagszahlungen beim Hausbau 

 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates auch unter 
Abweichung von § 632a des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu regeln, 
welche Abschlagszahlungen bei Werkverträgen verlangt werden kön-
nen, die die Errichtung eines Hauses oder eines vergleichbaren Bau-
werks zum Gegenstand haben, insbesondere wie viele Abschläge 
vereinbart werden können, welche erbrachten Gewerke hierbei mit 
welchen Prozentsätzen der Gesamtbausumme angesetzt werden 
können, welcher Abschlag für eine in dem Vertrag enthaltene Verpflich-
tung zur Verschaffung des Eigentums angesetzt werden kann und 
welche Sicherheit dem Besteller hierfür zu leis ten ist. 
 

Artikel 245 
Belehrung über Widerrufs- und Rückgaberecht 

 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung, die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf,  
1.  Inhalt und Gestaltung der dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 2 
Satz 1, § 356 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und den diese ergänzenden Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs mitzuteilenden Belehrung über 
das Widerrufs- und Rückgaberecht festzulegen und 
2.  zu bestimmen, wie diese Belehrung mit den auf Grund der Artikel 
240 bis 242 zu erteilenden Informationen zu verbinden ist.“ 
 

Artikel 3 
 

Gesetz über Unterlassungsklagen bei Verbraucherrechts- und 
anderen Verstößen (Unterlassungsklagengesetz – UKlaG) 

 
Abschnitt 1 

Ansprüche bei Verbraucherrechts- und anderen Verstößen 
 

§ 1 
Unterlassungs- und Widerrufsanspruch bei Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen 
 
Wer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bestimmungen, die nach 
den §§ 307 bis 309 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unwirksam sind, 
verwendet oder für den rechtsgeschäftlichen Verkehr empfiehlt, kann 
auf Unterlassung und im Fall des Empfehlens auch auf Widerruf in 
Anspruch genommen werden. 

 
§ 2 

Unterlassungsanspruch bei verbraucherschutzgesetzwidrigen 
Praktiken 

 
(1) Wer in anderer Weise als durch Verwendung oder Empfehlung von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Vorschriften zuwiderhandelt, die 
dem Schutz der Verbraucher dienen (Verbraucherschutzgesetze), kann 
im Interesse des Verbraucherschutzes auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. Werden die Zuwiderhandlungen in einem ge-
schäftlichen Betrieb von einem Angestellten oder einem Beauftragten 
begangen, so ist der Unterlassungsanspruch auch gegen den Inhaber 
des Betriebs begründet. 
 
(2) Verbraucherschutzgesetze im Sinne dieser Vorschrift sind insbe-
sondere 
1.  die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs, die für 
Verbrauchsgüterkäufe, Haustürgeschäfte, Fernabsatzverträge, Teilzeit-
Wohnrechteverträge, Reiseverträge, Verbraucherdarlehensverträge 
sowie für Finanzierungshilfen, Ratenlieferungsverträge und Darlehens-
vermittlungsverträge zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher gelten, 
2.  die Vorschriften zur Umsetzung der Artikel 5, 10 und 11 der Richt-
linie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 
Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informa-
tionsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, 
im Binnenmarkt (ABl. EG Nr. L 178 S. 1),  
3.  das Fernunterrichtsschutzgesetz, 
4.  die Vorschriften des Bundes - und Landesrechts zur Umsetzung 
der Artikel 10 bis 21 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. 
Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtäti g-
keit (ABl. EG Nr. L 298 S. 23), geändert durch die Richtlinie des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 97/36/EG (ABl. EG Nr. L 202 S. 
60), 
5.  die entsprechenden Vorschriften des Arzneimittelgesetzes sowie 
Artikel 1 §§ 3 bis 13 des Gesetzes über die Werbung auf dem Gebiete 
des Heilwesens, 
6.  § 23 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften und die §§ 11 
und 15h des Auslandinvestmentgesetzes. 
 
(3) Der Anspruch auf Unterlassung kann nicht geltend gemacht wer-
den, wenn die Geltendmachung unter Berücksichtigung der gesamten 
Umstände missbräuchlich ist, insbesondere wenn sie vorwiegend dazu 
dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen oder Kosten der Rechtsverfolgung entstehen zu lassen. 
 

§ 3 
Anspruchsberechtigte Stellen 

 
(1) Die in den §§ 1 und 2 bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung 
und auf Widerruf stehen zu: 
1.  qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass sie in die Liste 
qualifizierter Einrichtungen nach § 4 oder in dem Verzeichnis der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 4 der 
Richtlinie 98/27/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der Verbraucher-
interessen (ABl. EG Nr. L 166 S. 51) in der jeweils geltenden Fassung 
eingetragen sind, 
2.  rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher Interessen, 
soweit ihnen eine erhebliche Zahl von Gewerbetreibenden angehört, 
die Waren oder gewerbliche Leistungen gleicher oder verwandter Art 
auf demselben Markt vertreiben, soweit sie insbesondere nach ihrer 
personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind,  
ihre satzungsgemäßen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher Interes-
sen tatsächlich wahrzunehmen, und, bei Klagen nach § 2, soweit der 
Anspruch eine Handlung betrifft, die geeignet ist, den Wettbewerb auf 
diesem Markt wesentlich zu beeinträchtigen, und 
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3.  den Industrie- und Handelskammern oder den Handwerkskam-
mern. 
Der Anspruch kann nur an Stellen im Sinne des Satzes 1 abgetreten 
werden.  
 
(2) Die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Einrichtungen können Ansprü-
che auf Unterlassung und auf Widerruf nach § 1 nicht geltend machen, 
wenn Allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber einem Unterneh-
mer (§ 14 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) verwendet oder wenn Allge-
meine Geschäftsbedingungen zur ausschließlichen Verwendung zwi-
schen Unternehmern empfohlen werden. 
 

§ 4 
Qualifizierte Einrichtungen 

 
(1) Das Bundesverwaltungsamt führt eine Liste qualifizierter Einrich-
tungen. Diese Liste wird mit dem Stand zum 1. Januar eines jeden 
Jahres im Bundesanzeiger bekannt gemacht und der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften unter Hinweis auf Artikel 4 Abs. 2 der 
Richtlinie 98/27/EG zugeleitet. 
 
(2) In die Liste werden auf Antrag rechtsfähige Verbände eingetragen, 
zu deren satzungs mäßigen Aufgaben es gehört, die Interessen der 
Verbraucher durch Aufklärung und Beratung nicht gewerbsmäßig und 
nicht nur vorübergehend wahrzunehmen, wenn sie in diesem Aufga-
benbereich tätige Verbände oder mindestens 75 natürliche Personen 
als Mitglieder haben, seit mindestens einem Jahr bestehen und auf 
Grund ihrer bisherigen Tätigkeit Gewähr für eine sachgerechte Aufga-
benerfüllung bieten. Es wird unwiderleglich vermutet, dass Verbrau-
cherzentralen und andere Verbraucherverbände, die mit öffentlichen 
Mitteln gefördert werden, diese Voraussetzungen erfüllen. Die Eintra-
gung in die Liste erfolgt unter Angabe von Namen, Anschrift, Register-
gericht, Registernummer und satzungsmäßigem Zweck. Sie ist mit 
Wirkung für die Zukunft aufzuheben, wenn 
1.  der Verband dies beantragt oder 
2.  die Voraussetzungen für die Eintragung nicht vorlagen oder weg-
gefallen sind. 
Ist auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte damit zu rec hnen, dass die 
Eintragung nach Satz 4 zurückzunehmen oder zu widerrufen ist, so soll 
das Bundesverwaltungsamt das Ruhen der Eintragung für einen be-
stimmten Zeitraum von längstens drei Monaten anordnen. Widerspruch 
und Anfechtungsklage haben im Fall des Satzes 5 keine aufschieben-
de Wirkung. 
 
(3) Entscheidungen über Eintragungen erfolgen durch einen Bescheid, 
der dem Antragsteller zuzustellen ist. Das Bundesverwaltungsamt 
erteilt den Verbänden auf Antrag eine Bescheinigung über ihre Eintra-
gung in die Liste. Es bescheinigt auf Antrag Dritten, die daran ein recht-
liches Interesse haben, dass die Eintragung eines Verbands in die 
Liste aufgehoben worden ist.  
 
(4) Ergeben sich in einem Rechtsstreit begründete Zweifel an dem 
Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 2 bei einer eingetragenen 
Einrichtung, so kann das Gericht das Bundesverwaltungsamt zur 
Überprüfung der Eintragung auffordern und die Verhandlung bis zu 
dessen Entscheidung aussetzen. 
 
(5) Das Bundesverwaltungsamt steht bei der Wahrnehmung der in 
dieser Vorschrift geregelten Aufgabe unter der Fachaufsicht des Bun-
desministeriums der Justiz.  
 
(6) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung, die der Zustimmung des Bundesrates nicht bedarf, die 
Einzelheiten des Eintragungsverfahrens, insbesondere die zur Prüfung 
der Eintragungsvoraussetzungen erforderlichen Ermittlungen, sowie 
die Einzelheiten der Führung der Liste zu regeln. 
 

Abschnitt 2 
Verfahrensvorschriften 

 
Unterabschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 5 
Anwendung der Zivilprozessordnung und anderer Vorschriften 

 
Auf das Verfahren sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung und 
die §§ 23a, 23b und 25 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb anzuwenden, soweit sich aus diesem Gesetz nicht etwas anderes 
ergibt. 
 

§ 6 
Zuständigkeit 

 
(1) Für Klagen nach diesem Gesetz ist das Landgericht ausschließlich 
zuständig, in des sen Bezirk der Beklagte seine gewerbliche Niederlas-
sung oder in Ermangelung einer solchen seinen Wohnsitz hat. Hat der 
Beklagte im Inland weder eine gewerbliche Niederlassung noch einen 
Wohnsitz, so ist das Gericht des inländischen Aufenthalts orts zustän-
dig, in Ermangelung eines solchen das Gericht, in dessen Bezirk die 
nach den §§ 307 bis 309 des Bürgerlichen Gesetz buchs unwirksamen 
Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendet 
wurden oder gegen Verbraucherschutzgesetze verstoßen wurde. 
 
(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, zur sachdienl ichen 
Förderung oder schnelleren Erledigung der Verfahren durch Rechts-
verordnung einem Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte 
Rechtsstreitigkeiten nach diesem Gesetz zuzuweisen. Die Landesre-
gierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 
 
(3) Wird gegen eine Entscheidung des Gerichts Berufung eingelegt, so 
können sich die Parteien vor dem Berufungsgericht auch von Rechts-
anwälten vertreten lassen, die bei dem Oberlandesgericht zugelassen 
sind, vor das die Berufung ohne die Regelung nach Absatz 2 gehören 
würde. Die Mehrkosten, die einer Partei dadurch erwachsen, dass sie 
sich nach Satz 1 durch einen nicht beim Prozessgericht zugelassenen 
Rechtsanwalt vertreten lässt, sind nicht zu erstatten. 
 
(4) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Klagen, die einen An-
spruch der in § 13 bezeichneten Art zum Gegenstand haben. 
 

§ 7 
Veröffentlichungsbefugnis 

 
Wird der Klage stattgegeben, so kann dem Kläger auf Antrag die 
Befugnis zugesprochen werden, die Urteilsformel mit der Bezeichnung 
des verurteilten Beklagten auf dessen Kosten im Bundesanzeiger, im 
Übrigen auf eigene Kosten bekannt zu machen. Das Gericht kann die 
Befugnis zeitlich begrenzen. 
 

Unterabschnitt 2 
Besondere Vorschriften für Klagen nach § 1 

 
§ 8 

Klageantrag und Anhörung 
 
(1) Der Klageantrag muss bei Klagen nach § 1 auch enthalten: 
1.  den Wortlaut der beanstandeten Bestimmungen in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen; 
2.  die Bezeichnung der Art der Rechtsgeschäfte, für die die Bestim-
mungen beanstandet werden. 
 
(2) Das Gericht hat vor der Entscheidung über eine Klage nach § 1 zu 
hören 
1.  die zuständige Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, 
wenn Gegenstand der Klage Bestimmungen in Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen sind, oder 
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2.  das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen, wenn Gegenstand 
der Klage Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, 
die das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen nach Maßgabe des 
Gesetzes über Bausparkassen, des Gesetzes über Kapitalanlagege-
sellschaften, des Hypothekenbankgesetzes oder des Gesetzes über 
Schiffspfandbriefbanken zu genehmigen hat. 
 

§ 9 
Besonderheiten der Urteilsformel 

 
Erachtet das Gericht die Klage nach § 1 für begründet, so enthält die 
Urteilsformel auch: 
1.  die beanstandeten Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen im Wortlaut; 
2.  die Bezeichnung der Art der Rechtsgeschäfte, für welche die den 
Unterlassungsanspruch begründenden Bestimmungen der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen nicht verwendet werden dürfen; 
3.  das Gebot, die Verwendung inhaltsgleicher Besti mmungen in 
Allgemeinen Geschäfts bedingungen zu unterlassen; 
4.  für den Fall der Verurteilung zum Widerruf das Gebot, das Urteil in 
gleicher Weise bekannt zu geben, wie die Empfehlung verbreitet wur-
de. 
 

§ 10 
Einwendung wegen abweichender Entscheidung 

 
Der Verwender, dem die Verwendung einer Bestimmung untersagt 
worden ist, kann im Wege der Klage nach § 767 der Zivilprozessord-
nung einwenden, dass nachträglich eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofs oder des Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe 
des Bundes ergangen ist, welche die Verwendung dieser Bestimmung 
für dieselbe Art von Rechtsgeschäften nicht untersagt, und dass die 
Zwangsvollstreckung aus dem Urteil gegen ihn in unzumutbarer Weise 
seinen Geschäftsbetrieb beeinträchtigen würde. 
 

§ 11 
Wirkungen des Urteils 

 
Handelt der verurteilte Verwender einem auf § 1 beruhenden Unterlas-
sungsgebot zuwider, so ist die Bestimmung in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen als unwirksam anzusehen, soweit sich der betrof-
fene Vertragsteil auf die Wirkung des Unterlassungsurteils beruft. Er 
kann sich jedoch auf die Wirkung des Unterlassungsurteils nicht beru-
fen, wenn der verurteilte Verwender gegen das Urteil die Klage nach § 
10 erheben könnte. 
 

Unterabschnitt 3 
Besondere Vorschriften für Klagen nach § 2 

 
§ 12 

Einigungsstelle 
 
Für Klagen nach § 2 gelten § 27a des Gesetzes gegen den unlauteren 
Wettbewerb und die darin enthaltene Verordnungsermächtigung 
entsprechend. 
 

§ 13 
Anspruch auf Mitteilung des Namens und der zustellungsfähigen 

Anschrift 
 
(1) Wer geschäftsmäßig Post-, Telekommunikations-, Tele- oder Me-
diendienste erbringt oder an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt, 
hat den nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 anspruchsberechtigten Stellen und 
Wettbewerbsverbänden auf deren Verlangen den Namen und die 
zustellungsfähige Anschrift eines am Post-, Telekommunikations-,  
Tele- oder Mediendiensteverkehr Beteiligten mitzuteilen, wenn die 
Stelle oder der Wettbewerbsverband schriftlich versichert, dass diese 
Angaben  

1.    zur Durchsetzung eines Anspruchs nach den §§ 1 oder 2 benötigt 
werden und 
2.    anderweitig nicht zu beschaffen sind. 
 
(2) Der Anspruch besteht nur, soweit die Auskunft ausschließlich 
anhand der bei dem Auskunftspflichtigen vorhandenen Bestandsdaten 
erteilt werden kann. Die Auskunft darf nicht deshalb verweigert werden, 
weil der Beteiligte, dessen Angaben mitgeteilt werden sollen, in die 
Übermittlung nicht einwilligt. 
 
(3) Die Wettbewerbsverbände haben einer anderen nach § 3 Abs. 1 Nr. 
2 anspruchsberechtigten Stelle auf deren Verlangen die nach Absatz 1 
erhaltenen Angaben herauszugeben, wenn sie eine Versicherung in 
der in Absatz 1 bestimmten Form und mit dem dort bestimmten Inhalt 
vorlegt. 
 
(4) Der Auskunftspflichtige kann von dem Anspruchsberechtigten einen 
angemessenen Ausgleich für die Erteilung der Auskunft verlangen. Der 
Beteiligte hat, wenn der gegen ihn geltend gemachte Anspruch nach 
den  
§§ 1 oder 2 begründet ist, dem Anspruchsberechtigten den gezahlten 
Ausgleich zu erstatten. 
 
(5) Wettbewerbsverbände sind 
1.    die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs und 
2.    Verbände der in § 3 Abs. 1 Nr. 2 bezeichneten Art, die branchen-
übergreifend und überregional tätig sind. 
Die in Satz 1 Nr. 2 bezeichneten Verbände werden durch Rechtsver-
ordnung des Bundesministeriums der Justiz, die der Zustimmung des 
Bundesrates nicht bedarf, für Zwecke dieser Vorschrift festgelegt. 
 

Abschnitt 3 
Behandlung von Kundenbeschwerden 

 
§ 14 

Kundenbeschwerden 
 
(1) Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der §§ 675a bis 676g und 
676h Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs können die Beteiligten 
unbeschadet ihres Rechts, die Gerichte anzurufen, eine Schlichtungs-
stelle anrufen, die bei der Deutschen Bundesbank einzurichten ist. Die 
Deutsche Bundesbank kann mehrere Schlichtungsstellen einrichten. 
Sie bestimmt, bei welcher ihrer Dienststellen die Schlichtungsstellen 
eingerichtet werden. 
 
(2) Das Bundesministerium der Justiz regelt durch Rechtsverordnung 
die näheren Einzelheiten des Verfahrens der nach Absatz 1 einzurich-
tenden Stellen nach folgenden Grundsätzen: 
1.  Durch die Unabhängigkeit der Einrichtung muss unparteiisches 
Handeln sichergestellt sein. 
2.  Die Verfahrensregeln müssen für Interessierte zugänglich sein. 
3.  Die Beteiligten müssen Tatsachen und Bewertungen vorbringen 
können, und sie müssen rechtliches Gehör erhalten. 
4.  Das Verfahren muss auf die Verwirklichung des Rechts ausgerich-
tet sein.  
Die Rechtsverordnung regelt in Anlehnung an § 51 des Gesetzes über 
das Kreditwesen auch die Pflicht der Kreditinstitute, sich an den Kosten 
des Verfahrens zu beteiligen. 
 
(3) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt,  im Einverneh-
men mit den Bundes ministerien der Finanzen und für Wirtschaft und 
Technologie durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesra-
tes die Streitschlichtungsaufgabe nach Absatz 1 auf eine oder mehrere 
geeignete private Stellen zu übertragen, wenn die Aufgabe dort 
zweckmäßiger erledigt werden kann. 
 

Abschnitt 4 
Anwendungsbereich 
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§ 15 
Ausnahme für das Arbeitsrecht 

 
Dieses Gesetz findet auf das Arbeitsrecht keine Anwendung. 
 

Abschnitt 5 
Überleitungsvorschriften 

 
§ 16 

Überleitungsvorschrift zur Aufhebung des AGB-Gesetzes 
 
(1) Soweit am 1. Januar 2002 Verfahren nach dem AGB-Gesetz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 2000 (BGBl. I S. 946) 
anhängig sind, werden diese nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
abgeschlossen. 
 
(2) Das beim Bundeskartellamt geführte Entscheidungsregister nach § 
20 des AGB-Gesetzes steht bis zum Ablauf des 31. Dezember 2004 
unter den bis zum Ablauf des 31. Dezember 2001 geltenden Voraus-
setzungen zur Einsicht offen. Die in dem Register eingetragenen 
Entscheidungen werden 20 Jahre nach ihrer Eintragung in das Regis-
ter, spätestens mit dem Ablauf des 31. Dezember 2004 gelöscht. 
 
(3) Schlichtungsstellen im Sinne von § 14 Abs. 1 sind auch die auf 
Grund des bisherigen § 29 Abs. 1 des AGB-Gesetzes eingerichteten 
Stellen. 
 
(4) Die nach § 22a des AGB-Gesetzes eingerichtete Liste qualifizierter 
Einrichtungen wird nach § 4 fortgeführt. Mit Ablauf des 31. Dezember 
2001 eingetragene Verbände brauchen die Jahresfrist des § 4 Abs. 2 
Satz 1 nicht einzuhalten.  
 

Artikel 4 
 

Änderung der Verordnung über Informationspflichten von Reise-
veranstal tern 

 
Die Verordnung über Informationspflichten von Reiseveranstal-
tern vom 14. November 1994 (BGBl. I S. 3436), zuletzt geändert 
durch..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„Verordnung über Informationspflichten nach Bürgerlichem 
Recht“ 

 
2.  Dem § 1 werden folgende Abschnitte vorangestellt: 
 

„Abschnitt 1 
Informationspflichten bei Verbraucherverträgen 

 
§ 1 

Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
 
(1) Der Unternehmer muss den Verbraucher gemäß § 312c Abs. 1 Nr. 
1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs vor Abschluss eines Fernabsatzver-
trags mindestens informieren über: 
1.  seine Identität, 
2.  seine Anschrift,  
3.  wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung, sowie dar-
über, wie der Vertrag zustande kommt, 
4.  die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat,  
5.  einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leis tung 
(Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die 
versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu erbrin-
gen, 
6.  den Preis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller Steuern 
und sonstiger Preisbestandteile, 

7.  gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten, 
8.  Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder 
Erfüllung, 
9.  das Bestehen eines Widerrufs - oder Rückgaberechts, 
10.  Kosten, die dem Verbraucher durch die Nutzung der Fernkommu-
nikationsmittel entstehen, sofern sie über die üblichen Grundtarife, mit 
denen der Verbraucher rechnen muss, hinausgehen und 
11.  die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere hinsicht-
lich des Preises. 
 
(2) Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs die in Absatz 1 Nr. 1 bis 9 bestimmten 
Informationen in Textform mitzuteilen. 
 
(3) Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß § 312c Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ferner folgende weitere Informationen in 
Textform und in einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form 
mitzuteilen: 
1.  Informationen über die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung 
und Rechts folgen des Widerrufs- oder Rückgaberechts sowie über den 
Ausschluss des Widerrufs - oder Rückgaberechts, 
2.  die Anschrift der Niederlassung des Unternehmers, bei der der 
Verbraucher Beanstandungen vorbringen kann, sowie eine ladungsfä-
hige Anschrift des Unternehmers und bei juristischen Personen, Per-
sonenvereinigungen oder –gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten, 
3.  Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs- 
und Garantiebedingungen und  
4.  die Kündigungsbedingungen bei Verträgen, die ein Dauerschuld-
verhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein Jahr oder für 
unbestimmte Zeit geschlossen werden. 
 

§ 2 
Informationspflichten bei und Vertragsinhalt von Teilzeit-

Wohnrechteverträgen 
 
(1) Außer den in § 482 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeich-
neten Angaben müssen ein Prospekt nach § 482 Abs. 1 des Bürgerl i-
chen Gesetzbuchs und der Teilzeit-Wohnrechtevertrag folgende Anga-
ben enthalten: 
1.  Namen und Wohnsitz des Unternehmers des Nutzungsrechts und 
des Eigentümers des Wohngebäudes oder der Wohngebäude, bei 
Gesellschaften, Vereinen und juristischen Personen Firma, Sitz und 
Name des gesetzlichen Vertreters sowie rechtliche Stellung des Unter-
nehmers in Bezug auf das oder die Wohngebäude; 
2.  die genaue Beschreibung des Nutzungsrechts nebst Hinweis auf 
die erfüllten oder noch zu erfüllenden Voraussetzungen, die nach dem 
Recht des Staates, in dem das Wohngebäude belegen ist, für die 
Ausübung des Nutzungsrechts gegeben sein müssen; 
3.  dass der Verbraucher kein Eigentum und kein dingliches Wohn-
/Nutzungsrecht erwirbt, sofern dies tatsächlich nicht der Fall ist;  
4.  eine genaue Beschreibung des Wohngebäudes und seiner Bele-
genheit, sofern sich das Nutzungsrecht auf ein bestimmtes Wohnge-
bäude bezieht; 
5.  bei einem in Planung oder im Bau befindlichen Wohngebäude, 
sofern sich das Nutzungsrecht auf ein bestimmtes Wohngebäude 
bezieht,  
a)  Stand der Bauarbeiten und der Arbeiten an den gemeinsamen 
Versorgungseinrichtungen wie zum Beispiel Gas-, Elektrizitäts-, Was-
ser- und Telefonanschluss; 
b)  eine angemessene Schätzung des Termins für die Fertigstellung; 
c)  Namen und Anschrift der zuständigen Baugenehmigungsbehörde 
und Aktenzeichen der Baugenehmigung; soweit nach Landesrecht eine 
Baugenehmigung nicht erforderlich ist, ist der Tag anzugeben, an dem 
nach landesrechtlichen Vorschri ften mit dem Bau begonnen werden 
darf; 
d)  ob und welche Sicherheiten für die Fertigstellung des Wohngebäu-
des und für die Rückzahlung vom Verbraucher geleisteter Zahlungen 
im Falle der Nichtfertigstellung bestehen; 
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6.  Versorgungseinrichtungen wie zum Beispiel Gas-, Elektrizitäts-,  
Wasser- und Telefonanschluss und Dienstleistungen wie zum Beispiel 
Instandhaltung und Müllabfuhr, die dem Verbraucher zur Verfügung 
stehen oder stehen werden, und ihre Nutzungsbedingungen; 
7.  gemeinsame Einrichtungen wie Schwimmbad oder Sauna, zu 
denen der Verbraucher Zugang hat oder erhalten soll, und gegebenen-
falls ihre Nutzungsbedingungen; 
8.  die Grundsätze, nach denen Instandhaltung, Instandsetzung, 
Verwaltung und Betriebsführung des Wohngebäudes oder der Wohn-
gebäude erfolgen; 
9.  den Preis, der für das Nutzungsrecht zu entrichten ist; die Berec h-
nungsgrundlagen und den geschätzten Betrag der laufenden Kosten, 
die vom Verbraucher für die in den Nummern 6 und 7 genannten 
Einrichtungen und Dienstleistungen sowie für die Nutzung des jeweili-
gen Wohngebäudes, insbesondere für Steuern und Abgaben, Verwal-
tungsaufwand, Instandhaltung, Instandsetzung und Rücklagen zu 
entrichten sind; und 
10.  ob der Verbraucher an einer Regelung für den Umtausch und/oder 
die Weiterveräußerung des Nutzungsrechts in seiner Gesamtheit oder 
für einen bestimmten Zeitraum teilnehmen kann und welche Kosten 
hierfür anfallen, falls der Unternehmer oder ein Dritter einen Umtausch 
und/oder die Weiterveräußerung vermitteln. 
 
(2) Der Prospekt muss außerdem folgende Angaben enthalten: 
1.  einen Hinweis auf das Recht des Verbrauchers zum Widerruf 
gemäß den §§ 485, 355 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Namen und 
Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu erfolgen hat, 
einen Hinweis auf die Widerrufsfrist und die schriftliche Form der 
Widerrufserklärung sowie darauf, dass die Widerrufsfrist durch recht-
zeitige Absendung der Widerrufserklärung gewahrt wird. Gegebenen-
falls muss der Prospekt auch die Kosten angeben, die der Verbraucher 
im Falle des Widerrufs in Übereinstimmung mit § 485 Abs. 5 Satz 2 zu 
erstatten hat; 
2.  einen Hinweis, wie weitere Informationen zu erhalten sind. 
 
(3) Der Teilzeit-Wohnrechtevertrag muss zusätzlich zu den in Absatz 1 
bezeichneten Angaben ferner angeben: 
1.  Namen und Wohnsitz des Verbrauchers; 
2.  die genaue Bezeichnung des Zeitraums des Jahres, innerhalb 
dessen das Nutzungsrec ht jeweils ausgeübt werden kann, die 
Geltungsdauer des Nutzungsrechts nach Jahren und die weiteren für 
die Ausübung des Nutzungsrechts erforderlichen Einzelheiten; 
3.  die Erklärung, dass der Erwerb und die Ausübung des Nutzungs-
rechts mit keinen anderen als den im Vertrag angegebenen Kosten, 
Lasten oder Verpflichtungen verbunden ist; 
4.  Zeitpunkt und Ort der Unterzeichnung des Vertrags durch jede 
Vertragspartei. 
 

Abschnitt 2 
Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Geschäfts-

verkehr 
 

§ 3 
Kundeninformationspflichten des Unternehmers bei Verträgen im 

elektronischen Geschäftsverkehr 
 
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unter-
nehmer den Kunden gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bürgerl i-
chen Gesetzbuchs informieren  
1.  über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertrags-
schluss führen, 
2.  darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist,  
3.  darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen Mit-
teln Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und bericht i-
gen kann, 
4.  über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Spra-
chen und 

5.  über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der 
Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit eines elektronischen 
Zugangs zu diesen Regelwerken.“ 
 
3.  Nach dem neuen § 3 wird folgende Gliederungsüberschrift 
eingefügt: 
 

„Abschnitt 3 
Informationspflichten von Reiseveranstaltern“ 

 
4.  Die bisherigen §§ 1 bis 3 und die §§ 4 bis 6 werden die §§ 4 bis 
9. 
 
5.  Nach dem neuen § 9 wird folgender Abschnitt eingefügt: 
 

„Abschnitt 4 
Informationspflichten von Kreditinstituten 

 
§ 10 

Kundeninformationspflichten von Kreditinstituten 
 
(1) Kreditinstitute haben ihren tatsächlichen und möglichen Kunden die 
Informationen über die Konditionen für Überweisungen in Textform und 
in leicht verständlicher Form mitzuteilen. Diese Informationen müssen 
mindestens folgendes umfassen: 
A.  vor Ausführung einer Überweisung 
1.  Beginn und Länge der Zeitspanne, die erforderlich ist, bis bei der 
Ausführung eines mit dem Kreditinstitut geschlossenen Überwei-
sungsvertrags der Überweisungsbetrag dem Konto des Kreditinstituts 
des Begünstigten gutgeschrieben wird; 
2.  die Zeitspanne, die bei Eingang einer Überweisung erforderlich ist, 
bis der dem Konto des Kreditinstituts gutgeschriebene Betrag dem 
Konto des Begünstigten gutgeschrieben wird;  
3.  die Berechnungsweise und die Sätze aller vom Kunden an das 
Kreditinstitut zu zahlenden Entgelte und Auslagen; 
4.  gegebenenfalls das von dem Kreditinstitut zugrunde gelegte Wert-
stellungsdatum; 
5.  die den Kunden zur Verfügung stehenden Beschwerde- und Abhil-
feverfahren sowie die Einzelheiten ihrer Inanspruc hnahme; 
6.  die bei der Umrechnung angewandten Referenzkurse; 
B.  nach Ausführung der Überweisung 
1.  eine Bezugsangabe, anhand derer der Überweisende die Über-
weisung bestimmen kann;  
2.  den Überweisungsbetrag; 
3.  den Betrag sämtlicher vom Überweisenden zu zahlenden Entgelte 
und Auslagen;  
4.  gegebenenfalls das von dem Kreditinstitut zugrunde gelegte Wert-
stellungsdatum. 
 
(2) Hat der Überweisende mit dem überweisenden Kreditinstitut verein-
bart, dass die Kosten für die Überweisung ganz oder teilweise vom 
Begünstigten zu tragen sind, so ist dieser von seinem Kreditinstitut 
hiervon in Kenntnis zu setzen. 
 
(3) Ist eine Umrechnung in eine andere Währung erfolgt, so unterrichtet 
das Kreditinstitut, das diese Umrechnung vorgenommen hat, seinen 
Kunden über den von ihm angewandten Wec hselkurs. 
 

§ 11 
Betroffene Überweisungen 

 
Die Informationspflichten nach § 10 gelten nur, soweit die §§ 675a bis 
676g des Bürgerlichen Gesetzbuchs auf Überweisungen Anwendung 
finden.“ 
 
6.  Der bisherige § 7 wird § 12; ihm wird folgende 
Gliederungsüberschrift vorangestellt: 
 

„Abschnitt 5 
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Schlussvorschriften“ 
 

Artikel 5 
Änderung anderer Vorschriften 

 
(1) § 23 Nr. 2 Buchstabe c des Gerichtsverfassungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das 
zuletzt durch ... geändert worden ist, wird gestrichen. 
 
(1a) Das Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27. Juli 2001 
(BGBI. I S. 1887), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:  
 
1.  In Artikel 1 Nr. 58 wird § 371 wie folgt gefasst: 
 

„§ 371 
Beweis durch Augenschein 

 
(1) Der Beweis durch Augenschein wird durch Bezeichnung des Ge-
genstandes des Augenscheins und durch die Angabe der zu bewei-
senden Tatsachen angetreten. Ist ein elektronisches Dokument Gegen-
stand des Beweises, wird der Beweis durch Vorlegung oder Übermitt-
lung der Datei angetreten. 
 
(2) Befindet sich der Gegenstand nach der Behauptung des Beweisfüh-
rers nicht in seinem Besitz, so wird der Beweis außerdem durch den 
Antrag angetreten, zur Herbeischaffung des Gegenstandes eine Frist 
zu setzen oder eine Anordnung nach § 144 zu erlassen. Die §§ 422 bis 
432 gelten entsprechend. 
 
(3) Vereitelt eine Partei die ihr zumutbare Einnahme des Augen-
scheins, so können die Behauptungen des Gegners über die Beschaf-
fenheit des Gegenstandes als bewiesen angesehen werden.“ 
 
2.  In Artikel 2 Nr. 72 werden 
a)  in § 559 Abs. 1 Satz 1 die Wörter „Tatbestand des“ gestrichen 
und 
b)  in § 561 die Wörter „Ergeben die Entscheidungsgründe“ 
durch die Wörter „Ergibt die Begründung des Berufungsurteils“ 
ersetzt.  
 
 
3.  In Artikel 3 Nr. 3 werden in § 26 Nr. 8 die Wörter „mit der 
Revision geltend zu machenden Beschwerde“ durch die Wörter 
„mit der Revision geltend zu machenden Beschwer“ ersetzt. 
 
4.  In Artikel 30 Nr. 17 Buchstabe b wird in § 87 Abs. 3 Satz 2 die 
Angabe „§ 83a Abs. 1a“ durch die Angabe „§ 83 Abs. 1a“ ersetzt.  
 
5.  In Artikel 36 Abs. 2 Nr. 13 wird § 61a Abs. 3 wie folgt gefasst: 
 
„(3) Die Gebühren richten sich nach § 11 Abs. 1 Satz 4 und 5.“ 
 
6.  Artikel 37 wird wie folgt gefasst:  
 

„Artikel 37 
Änderung des Artikels XI des Gesetzes zur Änderung und Ergän-

zung kostenrechtlicher Vorschriften 
 
In Artikel XI § 1 Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes zur Änderung und Ergän-
zung kostenrechtlicher Vorschriften in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 360-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel 4 § 10 des Gesetzes vom 20. August 1975 (BGBl. 
I S. 2189) geändert worden ist, wird die Angabe „§ 14 Abs. 3 bis 5“ 
durch die Angabe „§ 14 Abs. 3 bis 7“ ersetzt.“ 
 
7.  Artikel 52 wird wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 52 
Neubekanntmachung der Zivilprozessordnung 

 
Das Bundesministerium der Justiz kann den Wortlaut der Zivilprozess-
ordnung in der vom 1. Juli 2002 an geltenden Fassung im Bundesge-
setzblatt neu bekannt machen.“ 
 
(2) Artikel 1 § 3 Nr. 8 des Rechtsberatungsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-12, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst: 
 
„8.  die außergerichtliche Besorgung von Rechtsangelegenheiten von 
Verbrauchern und, wenn dies im Interesse des Verbraucherschutzes 
erforderlich ist, die gerichtliche Einziehung fremder und zu Einzie-
hungszwecken abgetretener Forderungen von Verbrauchern durch 
Verbraucherzentralen und andere Verbraucherverbände, die mit öffent-
lichen Mitteln gefördert werden, im Rahmen ihres Aufgabenbereichs;“ 
 
(2a) Das Gesetz betreffend die Einführung der Zivilprozessord-
nung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
310-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch ... , wird wie folgt geändert: 
 
1.  Nach § 24 wird folgende Vorschrift eingefügt:  
 

„§ 24a 
 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Vordrucke zur Vereinfa-
chung und Vereinheitlichung der Zustellung nach den Vorschriften der 
Zivilprozessordnung in der durch Gesetz vom 25. Juni 2001 (BGBl. I S. 
1206) geänderten Fassung einzuführen.“  
 
2.  Nach § 27 wird folgende Vorschrift eingefügt: 
 

„§ 28 
 
(1) Das Mahnverfahren findet nicht statt für Ansprüche eines Unter-
nehmers aus einem Vertrag, für den das Verbraucherkreditgesetz gilt, 
wenn der nach dem Verbraucherkreditgesetz anzugebende effektive 
oder anfängliche effektive Jahreszins den bei Vertragsschluss gelten-
den Basiszinssatz um mehr als zwölf Prozentpunkte übersteigt. 
 
(2) § 690 Abs. 1 Nr. 3 der Zivilprozessordnung findet auf Verträge, für 
die das Verbraucherkreditgesetz gilt, mit der Maßgabe Anwendung, 
dass an die Stelle der Angabe des nach den §§ 492, 502 des Bürgerl i-
chen Gesetzbuchs anzugebenden effektiven oder anfänglichen effekti-
ven Jahreszinses die Angabe des nach dem Verbraucherkreditgesetz 
anzugebenden effektiven oder anfänglichen effektiven Jahreszinses 
tritt.“ 
 
(3) Die Zivilprozessordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer  310-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  Nach § 29b wird folgender § 29c eingefügt: 
 

„§ 29c 
Besonderer Gerichtsstand für Haustürgeschäfte 

 
(1) Für Klagen aus Haustürgeschäften (§ 312 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs) ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Verbraucher 
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Für Klagen gegen den 
Verbraucher ist dieses Gericht ausschließlich zuständig. 
 
(2) § 33 Abs. 2 findet auf Widerklagen der anderen Vertragspartei 
keine Anwendung. 
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(3) Eine von Absatz 1 abweichende Vereinbarung ist zulässig für den 
Fall, dass der Verbraucher nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist.“ 
 
1a.  In § 104 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „fünf Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontsatz-
Überleitungsgesetzes vom 9. Juni 1998 (BGBl. I S. 1242)“ durch 
die Wörter „fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz“ ersetzt. 
 
2.  In § 207 Abs. 1 werden die Wörter „und der Lauf der Verjäh-
rung oder einer Frist unterbrochen wird“ durch die Wörter „oder 
unterbrochen wird oder die Verjährung neu beginnt oder nach § 
204 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt wird“ ersetzt.  
 
3.  In § 270 Abs. 3, § 691 Abs. 2 und § 693 Abs. 2 werden jeweils 
die Wörter „oder die Verjährung unterbrochen“ durch die Wörter  
„werden oder die Verjährung neu beginnen oder nach § 204 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt“ ersetzt. 
 
4.  § 688 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„1.  für Ansprüche eines Unternehmers aus einem Vertrag gemäß den 
§§ 491 bis 504 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn der nach den §§ 
492, 502 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anzugebende effektive oder 
anfängliche effektive Jahreszins den bei Vertragsschluss geltenden 
Basiszinssatz um mehr als zwölf Prozentpunkte übersteigt;“ 
 
5.  § 690 Abs. 1 Nr. 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„3.  die Bezeichnung des Anspruchs unter bestimmter Angabe der 
verlangten Leistung; Haupt- und Nebenforderungen sind gesondert und 
einzeln zu bezeichnen, Ansprüche aus Verträgen gemäß den §§ 491 
bis 504 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, auch unter Angabe des Da-
tums des Vertragsschlusses und des nach den §§ 492, 502 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs anzugebenden effektiven oder anfänglichen 
effektiven Jahreszinses;“ 
 
(4) In Artikel 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Reform des Verfahrens bei 
Zustellungen im gerichtlichen Verfahren vom 25. Juni 2001 (BGBl. 
I S. 1206), das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden in § 
167 die Wörter „oder die Verjährung unterbrochen“ durch die 
Wörter „werden oder die Verjährung neu beginnen oder nach § 
204 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gehemmt“ ersetzt. 
 
(5) In § 6 Abs. 1 Satz 1 des Grundbuchbereinigungsgesetzes vom 
20. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2182), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, werden die Wörter „in einer nach dem Bürgerlichen 
Gesetzbuch zur Unterbrechung der Verjährung geeigneten Weise 
anerkannt“ durch die Wörter „in einer nach § 212 Abs. 1 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs für den Neubeginn der Verjährung 
geeigneten Weise anerkannt“ ersetzt.  
 
(6) Das Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntm a-
chung vom 15. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3047), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert:  
 
1.  § 10 wird wie folgt geändert:  
 
a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  In Satz 1 werden die Wörter „der Anspruch entstanden“ durch 
die Wörter „die Zahlung erfolgt“ ersetzt. 
 
bb)  Folgender Satz wird angefügt:  
 

„Durch die Einlegung der Erinnerung oder Beschwerde mit dem Ziel 
der Rückerstattung wird die Verjährung wie durch Klageerhebung 
gehemmt.“ 
 
b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Verjährung der Ansprüche auf Za hlung von Kosten beginnt auch 
durch die Aufforderung zur Zahlung oder durch eine dem Schuldner 
mitgeteilte Stundung erneut.“ 
 
bb)  Satz 4 wird wie folgt gefasst:  
 
„Bei Kostenbeträgen unter 25 Euro beginnt die Verjährung weder 
erneut noch wird sie oder ihr Ablauf gehemmt.“ 
 
2.  In § 12 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Gesetzes zur Rege-
lung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ durch 
das Wort „Unterlassungsklagengesetzes“ ersetzt.  
 
(7) Die Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 361-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 17 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  In Satz 1 werden die Wörter „der Anspruch entstanden“ durch 
die Wörter „die Zahlung erfolgt“ ersetzt. 
 
bb)  Folgender Satz wird angefügt:  
 
„Durch die Einlegung der Erinnerung oder Beschwerde mit dem Ziel 
der Rückerstattung wird die Verjährung wie durch Klageerhebung 
gehemmt.“ 
 
b)  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
aa)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Verjährung der Ansprüche auf Za hlung von Kosten beginnt auch 
durch die Aufforderung zur Zahlung oder durch eine dem Schuldner 
mitgeteilte Stundung erneut; ist der Aufenthalt des Kostenschuldners 
unbekannt, so genügt die Zustellung durch Aufgabe zur Post unter 
seiner letzten bekannten Anschrift.“ 
 
bb)  Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 
„Bei Kostenbeträgen unter 25 Euro beginnt die Verjährung weder 
erneut noch wird sie oder ihr Ablauf gehemmt.“ 
 
2.  In § 143 Abs. 1 wird die Angabe „§ 17 Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 
Abs. 4 (Verjährung; Verzinsung)“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 4 
(Verzinsung)“ ersetzt. 
 
(8) § 8 des Gesetzes über Kosten der Gerichtsvollzieher vom 19. 
April 2001 (BGBl. I S. 623), das zuletzt durch ... geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:  
 
1.  Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Satz 1 werden die Wörter „der Anspruch entstanden“ durch 
die Wörter „die Zahlung erfolgt“ ersetzt. 
 
b)  Folgender Satz wird angefügt:  
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„Durch die Einlegung der Erinnerung oder Beschwerde mit dem Ziel 
der Rückerstattung wird die Verjährung wie durch Klageerhebung 
gehemmt.“ 
 
2.  Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Verjährung der Ansprüc he auf Zahlung von Kosten beginnt auch 
durch die Aufforderung zur Zahlung oder durch eine dem Kosten-
schuldner mitgeteilte Stundung erneut.“ 
 
b)  In Satz 4 werden die Wörter „wird die Verjährung nicht unter-
brochen“ durch die Wörter „beginnt die Verjährung weder erneut 
noch wird sie oder ihr Ablauf gehemmt“ ersetzt. 
 
(9) § 15 Abs. 4 und 5 des Gesetzes über die Entschädigung von 
Zeugen und Sachverständigen in der Fassung der Bekanntm a-
chung vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1756), das zuletzt durch ... 
geändert worden ist, wird durch folgende Absätze ersetzt: 
 
„(4) Auf die Verjährung sind die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-
buchs anzuwenden. Die Verjährung wird nicht von Amts wegen be-
rücksichtigt. 
 
(5) Die Verjährung der Entschädigungsansprüche beginnt mit dem 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch erstmalig geltend 
gemacht werden kann. Durch den Antrag auf richterliche Festsetzung 
(§ 16 Abs. 1) wird die Verjährung wie durch Klageerhebung gehemmt. 
 
(6) Für die Verjährung der Ansprüche auf Erstattung zuviel gezahlter 
Entschädigung gilt § 10 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 bis 4 des Ge-
richtskostengesetzes entsprechend.“ 
 
(10) § 19 Abs. 7 der Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 368-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 
„(7) Durch den Antrag auf Festsetzung der Vergütung wird die Verjäh-
rung wie durch Klageerhebung gehemmt.“ 
 
(11) In § 57 Abs. 6 Satz 3 des Gesetzes zur Anpassung schuld-
rechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsge-
biet (Schuldrechtsanpassungsgesetz – SchuldRAnpG) vom 21. 
September 1994 (BGBl. I S. 2538), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird die Angabe „§§ 504 bis 514“ ersetzt durch die 
Angabe „§§ 463 bis 473“. 
 
(12) In § 66 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Rechte an eingetra-
genen Schiffen und Schiffsbauwerken in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 403-4 veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, werden die 
Wörter „in einer nach § 208 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zur 
Unterbrechung der Verjährung geeigneten Weise anerkannt“ 
durch die Wörter „in einer nach § 212 Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs für den Neubeginn der Verjährung geeigneten 
Weise anerkannt“ ersetzt.  
 
(13) In § 66 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über Rechte an Luftfahr-
zeugen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
403-9, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... 
geändert worden ist, werden die Wörter „in einer nach § 208 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Unterbrechung der Verjährung 
geeigneten Weise anerkannt“ durch die Wörter „in einer nach § 
212 Abs. 1 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für den Neubeginn 
der Verjährung geeigneten Weise anerkannt“ ersetzt. 
 

(14) Das Gesetz zur Sachenrechtsbereinigung im Beitrittsgebiet 
vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2457), zuletzt geändert durch 
..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 72 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„Die in § 437 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Rechte sind 
ausgeschlossen, es sei denn, dass eine Gewährleistung wegen abwei-
chender Grundstücksgröße im Vertrag ausdrücklich vereinbart wird.“ 
 
2.  § 80 wird wie folgt geändert: 
 
a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 80 
Ansprüche wegen Pflichtverletzung“, 

 
b)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Dem Grundstückseigentümer stehen nach fruchtlosem Ablauf einer 
zur Leistung gesetzten Frist statt der in den §§ 281 und 323 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Rechte die folgenden Rechte zu.“ 
 
3.  § 82 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„; die Verjährung der Ansprüche wird durch die Einleitung des erforder-
lichen notariellen Vermittlungsverfahrens wie durch Klageerhebung 
gehemmt.“ 
 
4.  In § 84 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „nach § 326 Abs. 1 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ durch die Wörter „zur 
Leistung“ ersetzt. 
 
5.  In § 121 Abs. 6 Satz 1 werden die Wörter „§ 323 Abs. 3 und“ 
gestrichen. 
 
(15) In § 20 Abs. 8 des Vermögensgesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. August 1997 (BGBl. I S. 1974), das zu-
letzt durch ... geändert worden ist, wird die Angabe „§§ 504 bis 
513“ durch die Angabe „§§ 463 bis 472“ ersetzt.  
 
(16) Das Handelsgesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 26 Abs. 1 und § 160 Abs. 1 werden wie folgt geändert: 
 
a)  In Satz 1 werden jeweils die Wörter „gerichtlich geltend ge-
macht sind; bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt 
zur Geltendmachung der Erlass eines Verwaltungsakts“ durch die 
Wörter „in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs bezeichneten Art festgestellt sind oder eine gerichtli-
che oder behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder 
beantragt wird; bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt 
der Erlass eines Verwaltungsakts“ ersetzt.  
 
b)  In Satz 3 wird jeweils die Angabe „§§ 203, 206, 207, 210, 212 
bis 216 und 220“ durch die Angabe „§§ 204, 206, 210, 211 und 212 
Abs. 2 und 3“ ersetzt. 
 
2.  In § 26 Abs. 2 und § 160 Abs. 2 werden jeweils die Wörter 
„gerichtlichen Geltendmachung“ durch die Wörter „Feststellung 
in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Art“ ersetzt.  
 
3.  In § 27 Abs. 2 Satz 2 und in § 139 Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die 
Angabe „§ 206“ durch die Angabe „§ 210“ ersetzt. 
 
4.  § 159 Abs. 4 wird wie folgt gefasst: 
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„(4) Der Neubeginn der Verjährung und ihre Hemmung nach § 204 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs gegenüber der aufgelösten Gesellschaft 
wirken auch gegenüber den Gesellschaftern, die der Gesellschaft 
zurzeit der Auflösung angehört haben.“ 
 
5.  § 375 Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Ist der Käufer mit der Erfüllung dieser Verpflichtung in Verzug, so kann 
der Verkäufer die Bestimmung statt des Käufers vornehmen oder 
gemäß den §§ 280, 281 des Bürgerlichen Gesetzbuchs Schadenser-
satz statt der Leistung verlangen oder gemäß § 323 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs vom Vertrag zurücktreten.“ 
 
6.  § 378 wird aufgehoben. 
 
7.  § 381 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 
„(2) Sie finden auch auf einen Vertrag Anwendung, der die Lieferung 
herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Ge-
genstand hat.“ 
 
8.  § 382 wird aufgehoben. 
 
9.  § 417 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„(1) Verlädt der Absender das Gut nicht innerhalb der Ladezeit oder 
stellt er, wenn er zur Verladung nicht verpflichtet ist, das Gut nicht 
innerhalb der Ladezeit zur Verfügung, so kann ihm der Frachtführer 
eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer das Gut verladen oder 
zur Verfügung gestellt werden soll.“ 
 
10.  § 612 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:  
 
„(1) Ansprüche aus Frachtverträgen sowie aus Konnossementen, die 
den Vorschriften dieses Abschnitts unterliegen, verjähren in einem Jahr 
seit der Auslieferung der Güter (§ 611 Abs. 1 Satz 1) oder seit dem 
Zeitpunkt, zu dem sie hätten ausgeliefert werden müssen.“ 
 
11.  § 759 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„Eine Hemmung, eine Ablaufhemmung oder ein Neubeginn der Frist 
aus anderen Gründen findet nicht statt.“ 
 
12.  § 901 wird wie folgt geändert:  
 
a)  Nummer 4 wird aufgehoben. 
 
b)  Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4. 
 
(17) Das Umwandlungsgesetz vom 28. Oktober 1994 (BGBl. I S. 
3210), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:  
 
1.  In § 45 Abs. 1, § 133 Abs. 3, § 157 Abs. 1 und § 224 Abs. 2 
werden jeweils die Wörter „gerichtlich geltend gemacht sind; bei 
öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt zur Geltendma-
chung der Erlass eines Verwaltungsakts“ durch die Wörter „in 
einer in § 197 Abs.  1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
bezeichneten Art festgestellt sind oder eine gerichtliche oder 
behördliche Vollstreckungshandlung vorgenommen oder bean-
tragt wird; bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der 
Erlass eines Verwaltungsakts“ ersetzt.  
 
2.  In § 45 Abs. 2 Satz 2, § 133 Abs. 4 Satz 2, § 157 Abs. 2 Satz 2 
und § 224 Abs. 3 Satz 2 wird jeweils die Angabe „§§ 203, 206, 207, 
210, 212 bis 216 und 220“ durch die Angabe „§§ 204, 206, 210, 211 
und 212 Abs. 2 und 3“ ersetzt. 
 

3.  In § 45 Abs. 3, § 133 Abs. 5, § 157 Abs. 3 und § 224 Abs. 4 
werden jeweils die Wörter „gerichtl ichen Geltendmachung“ durch 
die Wörter „Feststellung in einer in § 197 Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Art“ ersetzt.  
 
(18) Artikel 53 des Scheckgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4132-1 veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 53 
 
Der Neubeginn der Verjährung und ihre Hemmung nach § 204 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs wirken nur gegen den Scheckverpflichteten, 
in Ansehung dessen die Tatsache eingetreten ist, welche den Neube-
ginn oder die Hemmung bewirkt.“  
 
(19) Artikel 71 des Wechselgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 4133-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst:  
 

„Artikel 71 
 
Der Neubeginn der Verjährung und ihre Hemmung nach § 204 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs wirken nur gegen den Wechselverpflichte-
ten, in Ansehung dessen die Tatsache eingetreten ist, welche den 
Neubeginn oder die Hemmung bewirkt.“  
 
(20) Das Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S.1), zuletzt geändert durch ..., 
wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 33 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:  
 
„(3) Auf die Verjährung finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des 
Buches 1 des Bürgerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung 
mit der Maßgabe, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Ertei-
lung des Patents eintritt. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf 
Kosten des Berechtigten etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs entsprechende Anwendung.“ 
 
2.  § 141 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 141 
 
Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Patentrechts 
finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bür-
gerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflich-
tete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen-
dung.“ 
 
3.  Es wird folgender Abschnitt angefügt:  
 

„Zwölfter Abschnitt 
Übergangsvorschriften 

 
§ 147 

 
Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 33 
Abs. 3 und § 141 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung 
den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in 
der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt sind.“ 
 
(21) Das Gebrauchsmustergesetz in der Fassung der Bekanntm a-
chung vom 28. August 1986 (BGBl. I S. 1455), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 
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1.  § 24c wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 24c 
 
Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Schutzrechts 
finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bür-
gerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflich-
tete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen-
dung.“ 
 
2.  Es wird folgende Vorschrift angefügt:  
 

„§ 31 
 
Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 24c in 
der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. Janu-
ar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.“ 
 
(22) Das Markengesetz vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 20 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 20 
Verjährung 

 
Auf die Verjährung der in den §§ 14 bis 19 genannten Ansprüche 
finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bür-
gerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflich-
tete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen-
dung.“ 
 
2.  Dem § 165 wird folgender Absatz angefügt:  
 
„(3) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 
20 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. 
Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.“ 
 
(23) Das Halbleiterschutzgesetz vom 22. Oktober 1987 (BGBl. I S. 
2294), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:  
 
1.  § 9 wird wie folgt geändert:  
 
a)  Absatz 1 Satz 4 wird aufgehoben.  
 
b)  Es wird folgender Absatz angefügt:  
 
„(3) Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Schutz-
rechts finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bür-
gerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflich-
tete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen-
dung.“ 
 
2.  § 26 wird wie folgt geändert:  
 
a)  Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 
b)  Es wird folgender Absatz angefügt:  
 
„(2) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 
9 Abs. 1 Satz 3 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den 

Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der 
bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.“ 
 
(24) Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 43-1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt 
geändert: 
 
1.  § 13 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 2 Nr. 3 wird die Angabe „22a des AGB-Gesetzes“ 
durch die Angabe „§ 4 des Unterlassungsklagengesetzes“ ersetzt.  
 
b)  Es wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(7) § 13 des Unterlassungsklagengesetzes und die darin enthaltene 
Verordnungsermächtigung gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass 
an die Stelle von § 3 Abs. 1 Nr. 1 und 3 des Unterlassungsklagenge-
setzes § 13 Abs. 2 Nr. 3 und 4 dieses Gesetzes, an die Stelle von § 3 
Abs. 1 Nr. 2 des Unterlassungsklagengesetzes § 13 Abs. 2 Nr. 2 
dieses Gesetzes und an die Stelle der in den §§ 1 und 2 des Unterlas-
sungsklagengesetzes geregelten Unterlassungsansprüche die in § 13 
Abs. 2 dieses Gesetzes bestimmten Unterlassungsansprüche treten.“ 
 
2.  In § 13a Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „nach § 361a Abs. 2 
Satz 1, 3, 4 und 6 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und § 5 Abs. 4 
des Gesetzes über den Widerruf von Haustürgeschäften und 
ähnlichen Geschäften“ durch die Wörter „nach § 312f und § 357 
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs“ ersetzt. 
 
3.  § 27a Abs. 9 wird wie folgt gefasst: 
 
„(9) Durch die Anrufung der Einigungsstelle wird die Verjährung in 
gleicher Weise wie durch Klageerhebung gehemmt. Kommt ein Ver-
gleich nicht zustande, so ist der Zeitpunkt, zu dem das Verfahren 
beendet ist, von der Einigungsstelle fes tzustellen. Der Vorsitzende hat 
dies den Parteien mitz uteilen.“ 
 
(25) Das Urheberrechtsgesetz vom 9. September 1965 (BGBl. I S. 
1273), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 26 Abs. 7 wird aufgehoben. 
 
2.  § 36 Abs. 2 wird aufgehoben. 
 
3.  § 102 wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 102 
Verjährung 

 
Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Urheber-
rechts oder eines anderen nach diesem Gesetz geschützten Rechts 
finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bür-
gerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung. Hat der Verpflich-
tete durch die Verletzung auf Kosten des Berechtigten etwas erlangt, 
findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende Anwen-
dung.“ 
 
4.  Nach § 137h wird folgende Vorschrift eingefügt:  
 

„§ 137i 
Übergangsregelung zum Gesetz zur Modernisierung des Schuld-

rechts 
 
Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 26 
Abs. 7, § 36 Abs. 2 und § 102 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden 
Fassung den Vorschriften des Bürgerl ichen Gesetzbuchs über die 
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Verjährung in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichge-
stellt sind.“ 
 
(25a) § 14 Abs. 7 des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes vom 
9. September 1965 (BGBl. I S. 1294), das zuletzt durch ... geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst:  
 
„(7) Durch die Anrufung der Schiedsstelle wird die Verjährung in 
gleicher Weise wie durch Klageerhebung gehemmt.“ 
 
(26) § 37 des Gesetzes über das Verlagsrecht in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 441–1, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 
 
1.  In Satz 1 wird das Wort „vertragsmäßige“ gestrichen und die 
Angabe „356“ durch die Angabe „351“ ersetzt. 
 
2.  Satz 2 wird aufgehoben. 
 
(27) Das Geschmacksmustergesetz in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 442–1 veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:  
 
1.  § 14a wird wie folgt geändert:  
 
a)  In Absatz 3 werden die Wörter „die Verjährung (§ 102),“ ge-
strichen.  
 
b)  Es wird folgender Absatz angefügt:  
 
„(4) Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung des Ge-
schmacksmusterrechts finden die Vorschri ften des Abschnitts 5 des 
Buches 1 des Bürgerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung. 
Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Berec htigten 
etwas erlangt, findet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chende Anwendung.“ 
 
2.  Dem § 17 wird folgender Absatz angefügt:  
 
„(4) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 
14a Abs. 3 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der 
bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.“ 
 
(28) In § 128 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Versicherungs-
vertrag in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
7632–1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch ... 
geändert worden ist, wird das Wort „Hauptmangels“ durch das 
Wort „Mangels“ ersetzt. 
 
(29) § 3 Nr. 3 Satz 4 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 
1965 (BGBl. I S. 213), das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 
 
„Die Hemmung, die Ablaufhemmung und der Neubeginn der Verjäh-
rung des Anspruchs gegen den Versicherer wirken auch gegenüber 
dem ersatzpflichtigen Versicherungsnehmer und umgekehrt.“ 
 
(30) Artikel 3 des Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationa-
len Warenkauf sowie zur Änderung des Gesetzes zu dem Überein-
kommen vom 19. Mai 1956 über den Beförderungsvertrag im 
internationalen Straßengüterverkehr (CMR) vom 5. Juli 1989 
(BGBl. 1989 II S. 586), das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 
 

„Artikel 3 

 
Auf die Verjährung der dem Käufer nach Artikel 45 des Übereinkom-
mens von 1980 zustehenden Ansprüche wegen Vertragswidrigkeit der 
Ware ist § 438 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch anzuwen-
den, wenn die Vertragswidrigkeit auf Tatsachen beruht, die der Verkäu-
fer kannte oder über die er nicht in Unkenntnis sein konnte und die er 
dem Käufer nicht offenbart hat.“ 
 
(31) Das Fernunterrichtsschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 4. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1670), zuletzt 
geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 4 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 4 
Widerrufsrecht des Teilnehmers 

 
(1) Dem Teilnehmer steht ein Widerrufsrecht nach § 355 des Bürgerl i-
chen Gesetzbuchs zu. Abweichend von § 355 Abs. 2 Satz 1 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs beginnt die Widerrufsfrist nicht vor Zugang der 
ersten Lieferung des Fernlehrmaterials. Für finanzierte Fernunterrichts-
verträge gilt § 358 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend. 
 
(2) Das Widerrufsrecht erlischt in dem Zeitpunkt, in dem die Vertrags-
parteien den Fernunterrichtsvertrag vollständig erfüllt haben, spätes-
tens jedoch mit Ablauf des ersten Halbjahres nach Eingang der ersten 
Lieferung. 
 
(3) Abweichend von § 346 Abs. 1 in Verbindung mit § 357 Abs. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist der Wert der Überlassung des 
Gebrauchs oder der Benutzung der Sachen oder der Erteilung des 
Unterrichts bis zur Ausübung des Widerrufs nicht zu vergüten.“ 
 
2.  § 6 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 3 wird die Angabe „350 bis 354“ gestrichen und die 
Angabe „356“ durch die Angabe „351“ ersetzt. 
 
b)  In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§§ 12 und 13 des Verbrau-
cherkreditgesetzes“ durch die Angabe „§§ 498 und 503 Abs. 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs“ ersetzt.  
 
3.  § 9 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 9 
Widerrufsfrist bei Fernunterricht gegen Teilzahlungen 

 
Wird der Fernunterricht gegen Teilzahlungen im Sinne von § 499 Abs. 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erbracht, so beginnt der Lauf der Frist 
nach § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes erst, wenn dem Teilnehmer eine 
Abschrift ausgehändigt wird, die auch die in § 502 Abs. 1 Satz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuc hs genannten Angaben enthält.“ 
 
(32) Das Bundesberggesetz vom 21. August 1980 (BGBl. I S. 1310), 
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 117 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„(2) Auf die Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des Bergschadens 
finden die Vorschriften des Abschnitts 5 des Buches 1 des Bür-
gerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwendung.“ 
 
2.  Nach § 170 wird folgende Vorschrift eingefügt:  
 

„§ 170a 
Verjährung bei Bergschäden 

 
Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbu-
che findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 117 
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Abs. 2 in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschri f-
ten des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 
1. Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.“ 
 
(33) Das Sortenschutzgesetz vom 11. Dezember 1985 (BGBl. I S. 
2170), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 37c wird wie folgt gefasst:  
 

„§ 37c 
Verjährung 

 
Auf die Verjährung der Ansprüche wegen Verletzung eines nach die-
sem Gesetz geschützten Rechts finden die Vorschri ften des Abschnitts 
5 des Buches 1 des Bürgerlichen Gesetz buchs entsprechende Anwen-
dung. Hat der Verpflichtete durch die Verletzung auf Kosten des Be-
rechtigten etwas erlangt, fi ndet § 852 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entsprechende Anwendung.“ 
 
2.  Dem § 41 wird folgender Absatz angefügt: 
 
„(7) Artikel 229 § 6 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Ge-
setzbuche findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass § 
37c in der bis zum 1. Januar 2002 geltenden Fassung den Vorschriften 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Verjährung in der bis zum 1. 
Januar 2002 geltenden Fassung gleichgestellt ist.“ 
 
(34) Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998, I S. 137),  zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 28 wird wie folgt geändert: 
 
a)  In Absatz 2 wird die Angabe „§§ 504, 505 Abs. 2, 506 bis 509 
und 512“ durch die Angabe „§§ 463, 464 Abs. 2, §§ 465 bis 468 
und 471“ ersetzt. 
 
b)  In Absatz 3 wird die Angabe „§§ 346 bis 354 und 356“ durch 
die Angabe „§§ 346 bis 349 und 351“ ersetzt. 
 
2.  In § 51 Abs. 4 wird die Angabe „§§ 346 bis 354 und 356“ durch 
die Angabe „§§ 346 bis 349 und 351“ ersetzt.  
 
(35) Das Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Alter sversor-
gung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), zuletzt geändert 
durch ..., wird wie folgt geändert: 
 
1.  In § 17 Abs. 3 wird die Angabe „§§ 1a, 2 bis 5, 16, 27 und 28“ 
durch die Angabe „§§ 1a, 2 bis 5, 16, 18a Satz 1, §§ 27 und 28“ 
ersetzt. 
 
2.  In § 18 Abs. 2 wird die Angabe „§ 1“ durch die Angabe „§ 1b“ 
ersetzt. 

 
3.  Nach § 18 wird folgende Vorschrift eingefügt: 

 
„§18a 

Verjährung 
 

Der Anspruch auf Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung 
verjährt in 30 Jahren. Ansprüche auf regelmäßig wiederkehrende 
Leistungen unterliegen der regelmäßigen Verjährungsfrist nach den 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“ 

 
Artikel 6 

Aufhebung von Vorschriften 
 
Es werden aufgehoben: 
 

1.  die Verordnung über Kundeninformationspflichten vom 30. Juli 
1999 (BGBl. I S. 1730), zuletzt geändert durch ..., 
2.  die Verordnung betreffend die Hauptmängel und Gewährfris ten 
beim Viehhandel in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 402-3, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch ..., 
3.  das Verbraucherkreditgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. Juni 2000 (BGBl. I S. 941), 
4.  das AGB-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. 
Juni 2000 (BGBl. I S. 946), 
5.  das Gesetz über den Widerruf von Haustürgeschäften und ähnli-
chen Geschäften in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 
2000 (BGBl. I S. 956), 
6.  das Teilzeit-Wohnrechtegesetz in der Fassung der Bekanntm a-
chung vom 29. Juni 2000 (BGBl. I S. 958), 
7.  das Fernabsatzgesetz vom 27. Juni 2000 (BGBl. I S. 897), 
8.  § 32 Abs. 2 des D-Markbilanzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Juli 1994 (BGBl. I S. 1842), das zuletzt durch 
... geändert worden ist,  
9.  § 24 des Saatgutverkehrsgesetzes in der Fassung des Gesetzes 
vom 25. November 1993 (BGBl. I S. 1917), das zuletzt durch ... geän-
dert worden ist.  
 

Artikel 7 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

 
Die auf Artikel 4 beruhenden Teile der dort geänderten Rechtsverord-
nungen können auf Grund der jeweils einschlägigen Ermächtigungen 
durch Rechtsverordnung geändert werden. 
 

Artikel 8 
Neubekanntmachungserlaubnis 

 
Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, den ab dem 1. 
Januar 2002 geltenden Wortlaut des Bürgerlichen Gesetzbuchs und 
der Verordnung über Informationspflichten von Reiseveranstaltern im 
Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. 
 

Artikel 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Artikel 5 Abs. 1a und 2a Nr. 1 und Abs. 4 tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. Artikel 5 Abs. 6 und 7 tritt am 2. Januar 2002 in 
Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2002 in Kraft.  
 
(2) Der durch Artikel 5 Abs. 2a Nr. 1 eingefügte § 24a des Gesetzes 
betreffend die Einführung der Zivilprozessordnung tritt am 1. Juli 2002 
außer Kraft. 
 


